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Abkürzungsverzeichnis 
 
 

1-14 Bereich Revision der Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein 

A Aktiva 

Abs. Absatz 

AG Aktiengesellschaft 

BauGB Baugesetzbuch 

ESt Ergebnishaushalt 

EStG Einkommensteuergesetz  

EU Europäische Union 

EUR Euro 

f. folgende  

GemEBilBewVO 
Gemeindeeröffnungsbilanz-Bewertungsverordnung vom 28. Dezember 
2007 (GVBI. 2008 S. 23), zuletzt geändert am 07.12.2016 

GemHVO 
Gemeindehaushaltsverordnung in der Fassung vom 18.05.2006, zuletzt 
geändert durch § 22 des Gesetzes vom 07.02.2023 (GVBI. S. 29) 

GemO 

 
Gemeindeordnung vom 14.12.1973 in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31.01.1994, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. 
Mai 2023 (GVBl.S.133)  
 
 

i.H.v. In Höhe von 

i.V.m. in Verbindung mit 

KAG Kommunalabgabengesetz 
 
 
KomDoppikLG 

Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik vom 02.03.2006, 

zuletzt geändert am 08.10.2013 

Land Rheinland-Pfalz 

LVO Landesverordnung 

Nr. Nummer 

ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr 

P Passiva 

SGB Sozialgesetzbuch 

Stadt Stadt Ludwigshafen am Rhein 

TVöD 

TWL 

Tarifvertrag öffentlicher Dienst 

Technische Werke Ludwigshafen AG 

u.a. unter anderem 

Vgl. Vergleich 
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VV-AfA 

Richtilinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von 
Vermögensgegenständen und die Berechnung der Abschreibungen 
(Abschreibungsrichtlinie) in der Fassung vom 23.11.2006 

VV-GemHSys 

 
VV-Gemeindehaushaltssystematik; Produktrahmenplan und 
Kontenrahmenplan für die kommunale Haushaltswirtschaft und Muster 
zur Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung vom 23. 
November 2006 (MinBI. 2007 S. 16), geändert am 30.12.2016 
 Verwaltungsvorschrift vom 30.12.2016 (MinBI. 2017 S. 66) 

WBL 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen 
am Rhein 

z. B. zum Beispiel 

VV-GemHSys VV-Gemeindehaushaltssystematik; Produktrahmenplan und Kontenrah-

menplan für die kommunale Haushaltswirtschaft und Muster zur Ge-

meindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung vom 23. November 
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1 Prüfungsauftrag 

1 Als Rechnungsprüfungsausschuss der 

Stadt Ludwigshafen am Rhein 
(im Folgenden „Stadt“ bzw. „Stadt Ludwigshafen“ genannt) 

haben wir gemäß § 112 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 113 f. GemO den Jahresabschluss sowie dessen 
Anlagen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 geprüft. 

2 Die Stadt Ludwigshafen hat gemäß § 1 KomDoppikLG ihre Bücher nach den Regeln der dop-
pelten Buchführung für Gemeinden zu führen und gemäß § 108 GemO einen Jahresabschluss 
mit Anlagen zu erstellen. 

3 Wir als Rechnungsprüfungsausschuss bestätigen, dass wir bei unserer Prüfung die anwend-
baren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. Weisungen, die den Umfang, die Art 
und Weise oder das Ergebnis der Prüfung betreffen, wurden nicht getätigt. 

4 Bei der Erstellung des Prüfungsberichts haben wir uns an die Grundsätze ordnungsmäßiger 
Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (Prüfungsstandard desw Instituts der 
Wirtschaftsprüfer IDW PS 450 n.F) angelehnt. 

5 Gemäß § 113 Abs. 3 GemO hat der Rechnungsprüfungsausschuss einen Prüfungsbericht über 
Art und Umfang sowie über das Ergebnis seiner Prüfung zu erstellen. Der Rechnungs-
prüfungsausschuss berücksichtigt für seine Prüfungshandlungen die Prüfungstätigkeit des Be-
reichs Revision (1-14). 

6 Die Oberbürgermeisterin und der Stadtkämmerer als gesetzliche Vertreter der Stadt tragen die 
Verantwortung für die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses sowie dessen 
Anlagen und die uns gegebenen Auskünfte. Unsere Aufgabe ist es, auf Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung, den Jahresabschluss sowie dessen Anlagen unter Einbeziehung der 
Buchführung und der gegebenen Auskünfte zu beurteilen. 

7 Gemäß § 113 Abs. 1 GemO ist der Jahresabschluss nebst Anlagen dahingehend zu prüfen, 
ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Stadt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Ge-
meinden vermittelt. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses sowie dessen Anlagen erstreckt sich auch darauf, ob die 
gesetzlichen Vorschriften sowie die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen kommunal-
rechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind. In die Prüfung sind die Buchführung, das 
Inventar und die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegen-
stände einzubeziehen. 

Der Rechenschaftsbericht ist darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, und ob seine sonstigen Angaben nicht 
eine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt erwecken. 
Dabei ist auch zu prüfen, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend 
dargestellt sind. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses umfasst daneben weder, ob die Haushaltswirtschaft (über 
die Erstellung des Jahresabschlusses hinausgehend) vorschriftsmäßig geführt worden ist (§ 
112 Abs. 1 Nr. 5 GemO), noch, ob die Haushaltsgrundsätze der Ordnungsmäßigkeit, 
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Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit (§ 93 Abs. 3 GemO) eingehalten wurden. Letztere Auf-
gabe hat der Gesetzgeber explizit als Kann-Aufgabe im Sinne von § 112 Abs. 2 GemO klassi-
fiziert. Wir verweisen diesbezüglich auf unsere jährlichen Schlussberichte. 

8 Nach Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses mit dessen Anlagen haben wir das 
Ergebnis gemäß § 113 Abs. 3 GemO zum Ende unseres Prüfungsberichtes in Abschnitt 3 zu-
sammengefasst. 

2 Art und Umfang der Prüfungen 

Unter Berücksichtigung der vom Bereich Revision gewonnenen Prüfungserkenntnisse haben 
wir zusätzlich eigene Prüfungstätigkeiten durchgeführt, dafür benötigte Informationen wurden 
uns seitens der Verwaltung zur Verfügung gestellt. Zudem haben wir folgende Prüfungs-
schwerpunkte Jahresabschluss 2020 gebildet: 

- Ergebnisrechnung: Position E 11 und E 12 

Im Folgenden werden Auszüge aus den Niederschriften der Sitzungen des Rechnungsprü-
fungsausschusses eingefügt.
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Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 09.09.2020: 

TOP 2: Jahresabschluss 2020 
Benennung der Unterlagen - Aktiva - zur weiteren Verwendung  
einer Stichprobenauswahl in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses 
am 25.11.2020 (Prüfung Schritt 1) 

Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Sachkonten aus der Bilanz – Aktiva 
2020 – benannt: 

 

 

 

Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 25.11.2020: 

2.1 

2.2 
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TOP 1: Jahresabschluss 2020 
Benennung der Unterlagen - Passiva - zur Verwendung einer Stichprobenauswahl  
in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 03.03.2021, 
(Prüfung Schritt 1). 
 
Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Sachkonten aus der Bilanz - Passiva 
2020 -benannt: 
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TOP 2: Jahresabschluss 2020 
Stichprobenauswahl zur Prüfung der Aktiva in der Sitzung am 25.11.2020 (Prüfung 
Schritt 2). 

Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Stichproben aus den Sachkonten der 
Aktiva 2020 benannt. Der Bereich Revision wird beauftragt, bis zur nächsten Sitzung des 
Rechnungsprüfungsausschusses am 03.03.2020 die zur Prüfung erforderlichen 
rechtlichen Grundlagen zu ermitteln sowie die entsprechenden Unterlagen und Belege 
vorzulegen. 

Dies betrifft folgende Vorgänge: 
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Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 03.03.2021: 

TOP 2: Jahresabschluss 2020 
Benennung der Unterlagen - Ergebnisrechnung – zur Verwendung  
einer Stichprobenauswahl in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses 
am 21.05.2021 (Prüfung Schritt 1) 

Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Sachkonten aus Ergebnisrechnung 
benannt: 

 

 

  

2.3 
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TOP 3: Jahresabschluss 2020 
Stichprobenauswahl zur Prüfung der Passiva in der Sitzung am 03.03.2021 
(Prüfung Schritt 2). 

Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Stichproben aus der Passiva 2020 
benannt. Der Bereich Revision wird beauftragt, bis zur nächsten Sitzung des 
Rechnungsprüfungsausschusses am 21.05.2021 die zur Prüfung erforderlichen 
rechtlichen Grundlagen zu ermitteln sowie die entsprechenden Unterlagen und Belege 
vorzulegen. 

Dies betrifft folgende Vorgänge: 
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TOP 12: Jahresabschluss 2020 
Prüfung der Stichproben aus der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses  
am 03.03.2021, Aktiva, Prüfung Schritt 3 
 
Feststellung der Prüfungsergebnisse: 

 
 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion  : 
Begleitende Prüferin bei 1-14  :  
Aktenzeichen   : 1-14 11 04 10  
Sitzungstermin  : 03.03.2021 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanz Aktiva 1.1.2 - Sachkonto 0120020 

Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Zugang  

 

A Gesamtwert Bilanzpos. bei 
Prüfungsbeginn 
(27.01.2021) 

Sachkonto 0120020 

Immaterielle Vermögens-
gegenstände aus geleisteten 

Zuwendungen - Zugang 

Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(27.01.2021) 
 

1.1.2 1.481.120,60 EUR  1.481.120,60 EUR 
 

geprüfter Beleg: 
AN129278, Rückabwicklung Invest.Kostenzuschuss, -1.951.559,00 €  
 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
1.1 Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung der städt. Forderungen und 

Verbindlichkeiten neben den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung für die 
Gemeinden (§§ 93 Gemo i.V.m. mit § 33 GemHVO) insbesondere auch die §§ 4 ff 
KomDoppikLG zu beachten. 

1.2 Nach § 27 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist die Gemeinde verpflichtet, Bücher nach den Regeln 
der doppelten Buchführung zu führen, in denen alle Vorgänge die zur Änderung der Höhe 
oder der Zusammensetzung des Vermögens, des Eigenkapitals, der Sonderposten, der 
Rückstellungen oder der Verbindlichkeiten führen, nach den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung aufgezeichnet werden. Nach § 47 Abs. 1 GemHVO sind  
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in der Bilanz das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die 
Sonderposten, die Rückstellung, die Verbindlichkeiten und die 
Rechnungsabgrenzungsposten vollständig und getrennt voneinander auszuweisen. Die 
Posten der Aktivseite dürfen nicht mit den Posten der Passivseite verrechnet werden, 
soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für die Gliederung 
gilt § 47 Abs. 4 und 5 GemHVO entsprechend.  
Die Vermögensgegenstände sind unter Absatz 4, Aktiva, Posten 1.1.2, als geleistete 
Zuwendungen in der Kontenklasse 01 (Immaterielle Vermögensgegenstände) 
auszuweisen und mithin als Vermögen bilanziell zu aktivieren. 

 
1.3 Entsprechend § 38 Abs. 1 GemHVO sind von der Gemeinde geleistete Zuwendungen 

mit einer mehrjährigen Zweckbindung oder mit einer vereinbarten 
Gegenleistungsverpflichtung für die Anschaffung oder Herstellung von 
Vermögensgegenständen als immaterielle Vermögensgegenstände auf der Aktivseite 
auszuweisen. Von der Gemeinde eingeräumte Nutzungsrechte für 
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind als Sonderposten auf der 
Passivseite auszuweisen und über die Nutzungsdauer aufzulösen. 

 Nach § 2 Abs. 1 GemEBilBewVO sind immaterielle Vermögensgegenstände, deren 
Nutzung zeitlich begrenzt ist, mit den Anschaffungskosten, vermindert um die 
planmäßigen Abschreibungen gem. § 35 Abs. 1 GemHVO für die Nutzung in der Zeit 
zwischen dem Zeitpunkt der Anschaffung und dem Bilanzstichtag, anzusetzen. Bilanz 
Pos. A 1.1.2 entspricht den Vorgaben des § 47 Abs. 4 GemHVO. 

 Abgeleitet aus Teil II der VV zu § 44 LHO, Ziff. 8.2.4, dritter Spiegelstrich, wonach die 
Bewilligungsbehörde von einem Widerruf des Zuwendungsbescheid und damit von einer 
Rückforderung der Zuwendung absehen kann, wenn seit der Anschaffung oder 
Fertigstellung der Gegenstände bei Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten 25 
Jahre, im übrigen 10 Jahre vergangen sind, lassen sich daraus allgemeine 
Zweckbindungsfristen ableiten, die auch Anwendung finden, wenn im 
Bewilligungsbescheid keine Zweckbindungsfrist eingeräumt wurde. 

 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

 
 
Zwischen der Stadt Ludwigshafen und der Fa. H. GmbH wurde eine Vereinbarung 

dahingehend abgeschlossen, durch eine Weiterentwicklung des Rheinufers Süd qualitative 

Veränderungen bei der Organisations- und Baustruktur des Werkes vorzunehmen, mit dem 

Ziel einer städtebaulichen Integration durch umfangreiche Modernisierungs- und 

Instandsetzungs- sowie Rückbaumaßnahmen, den dort projektierten und in der Realisierung 

begriffenen anspruchsvollen Büronutzungen, Dienstleistungen, Einrichtungen der 

medizinischen Versorgung und eines Seniorenpflegezentrums sowie weiteren komfortablen 

und exklusiven Stadtvillen ein angemessenes Gegenüber zu schaffen. Der Eigentümer wurde 

in § 2 der Vereinbarung zur Durchführung verschiedener Maßnahmen, wie Verlegung der Zu- 

und Abfahrt, Erstellung eines Büroneubaus, Verlegung des Betriebshofs, Gestaltung der 



14 

 

Fassade sowie Abbruch verschiedener Gebäude verpflichtet, dafür erstattet die Stadt der Fa. 

H. gem. § 3 Abs. 2 der Vereinbarung unrentierliche Kosten bis zu einer Höhe von 4 Mio. EUR. 

Die Förderung wurde zu 80 % refinanziert durch Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz. Nach 

Werksschließung und Verkauf des Grundstücks hat der neue Eigentümer dort Wohnungsbau 

projektiert. Somit ist der Förderungszweck nicht mehr gegeben und die Fördermittel sind 

zurückzuzahlen. Mit Bescheid vom 12.08.2020 hat die ADD gegenüber der Stadt einen 

Widerrufsbescheid erlassen und die Rückzahlung der ausgezahlten Zuwendungsmittel in Höhe 

von 3.125.883,75 € nebst Zinsen gefordert. 

Bei der Stichprobe handelt es sich um die Korrektur (Ausbuchung) des Anlagepostens 

ANL0072037 (Hauptanlage) nach Rückforderung des Zuschusses.   

 

 

 

Anlageposten  

 

  

Anlagedatum Belegart Belegnr. Anlagennr. AfA Buchcode AnlagebuchungskategorieAnlagenbuchungsart Beschreibung Betrag Anzahl AfA-Tage

23.09.2011 Zahlung A509097 ANL0072037 STANDARD Anschaffungskosten Umb. GWF_000104044 auf ANL0072037 200.714,59 0

24.10.2011 Rechnung GWF_000110846 ANL0072037 STANDARD Anschaffungskosten 2. Rate EFRE - Förderung 239.814,73 0

31.12.2011 AN028221 ANL0072037 STANDARD Normal-AfA Abschreibung für 2011 -3.671,32 120

20.04.2012 Rechnung GWF_000128490 ANL0072037 STANDARD Anschaffungskosten EFRE-Förderung; 3. Rate 210.045,06 0

12.07.2012 Rechnung GWF_000136051 ANL0072037 STANDARD Anschaffungskosten Halberg Maschinenbau 571.129,54 0

07.08.2012 Rechnung GWF_000136805 ANL0072037 STANDARD Anschaffungskosten Halberg Maschinenbau 782.582,54 0

31.12.2012 AN035914 ANL0072037 STANDARD Normal-AfA Abschreibungen für 2012 -50.435,14 480

14.01.2013 Rechnung GWF_000152587 ANL0072037 STANDARD Anschaffungskosten Halberg Maschinenbau 43.189,20 0

24.04.2013 Rechnung GWF_000167670 ANL0072037 STANDARD Anschaffungskosten Halberg Maschinenbau 20.382,88 0

24.04.2013 Rechnung GWF_000167189 ANL0072037 STANDARD Anschaffungskosten Halberg Maschinenbau 156.570,86 0

24.04.2013 Rechnung GWF_000167137 ANL0072037 STANDARD Anschaffungskosten Halberg Maschinenbau 264.437,07 0

02.07.2013 Rechnung GWF_000171440 ANL0072037 STANDARD Anschaffungskosten Halberg Maschinenbau 88.744,42 0

08.07.2013 Rechnung GWF_000173390 ANL0072037 STANDARD Anschaffungskosten Halberg Maschinenbau 235.241,48 0

08.07.2013 Rechnung GWF_000173073 ANL0072037 STANDARD Anschaffungskosten Halberg Maschinenbau 139.053,64 0

08.07.2013 Rechnung GWF_000172999 ANL0072037 STANDARD Anschaffungskosten Halberg Maschinenbau 184.893,72 0

08.07.2013 Rechnung GWF_000172994 ANL0072037 STANDARD Anschaffungskosten Halberg Maschinenbau 234.352,83 0

08.07.2013 Rechnung GWF_000171493 ANL0072037 STANDARD Anschaffungskosten Halberg Maschinenbau 249.771,69 0

07.08.2013 Rechnung GWF_000173575 ANL0072037 STANDARD Anschaffungskosten Halberg Maschinenbau 379.075,75 0

31.12.2013 AN051475 ANL0072037 STANDARD Normal-AfA Abschreibungen 2013 -102.049,54 840

31.12.2014 AN062945 ANL0072037 STANDARD Sonder-AfA JA 2014 - Korrektur ND Zuschüsse ANL0072037 -276.195,00 0

31.12.2014 AN055266 ANL0072037 STANDARD Normal-AfA Abschreibungen 2014 -102.049,00 1200

31.12.2015 AN067481 ANL0072037 STANDARD Normal-AfA Abschreibungen 2015 -159.951,00 360

31.12.2016 AN079977 ANL0072037 STANDARD Normal-AfA Abschreibungen 2016 -159.951,00 360

31.12.2017 AN092562 ANL0072037 STANDARD Normal-AfA Abschreibungen 2017 -159.951,00 360

24.01.2018 Gutschrift A880605 ANL0072037 STANDARD Anschaffungskosten Rückzahlung städtebaul. Vertrag Halberg; Investzus -800.000,00 0

31.12.2018 AN105111 ANL0072037 STANDARD Normal-AfA Abschreibungen 2018 -117.094,00 360

31.12.2019 AN118883 ANL0072037 STANDARD Normal-AfA Abschreibungen 2019 -117.094,00 360

12.08.2020 AN129278 ANL0072037 STANDARD Anschaffungskosten Rückabwicklung Invest.kostenzuschuss -1.951.559,00 0
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3. Prüfungsergebnis 

 

3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

Bemerkungen: 

 

 

 

 

Unterschrift Ausschussmitglied:   

 

 

  

   

 

 

Kenntnis genommen: 

 

 

    

1-14203  1-14  1-142 

 

 

Verteiler: 

1-14 11 04 07 

1-14 30 21/ 

Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 03.03.2021 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition A 1.1.2 Geleistete Zuwendungen - Sachkonto 0120020 Imm. 

Verm. aus geleisteten Zuw.-Zugang 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert Bilanzposition 
bei Prüfungsbeginn 
(03.02.2021) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(03.02.2021) 

 
A 1.1.2 

 

 
44.056.831,95  EUR 

 
0120020 
 

 
2.198.980,60 EUR 

geprüfter Beleg:  
1. GWF_000423818 zu 155.000,00Euro 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
Gemäß § 2 der Gemeindeeröffnungsbilanz-Bewertungsverordnung (GemEBilBewVO) vom 28. 
Dezember 2007 sind Immaterielle Vermögensgegenstände folgendermaßen bilanziell zu 
bewerten bzw. anzusetzen: 

(1) Immaterielle Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind mit den 
Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen gemäß § 35 Abs. 1 
GemHVO für die Nutzung in der Zeit zwischen dem Zeitpunkt der Anschaffung und dem 
Bilanzstichtag, anzusetzen. 

(2) Die immateriellen Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich nicht begrenzt ist, sind 
mit den Anschaffungskosten anzusetzen. 

(3) Sofern bei den immateriellen Vermögensgegenständen außerplanmäßige 
Abschreibungen gemäß § 35 Abs. 4 GemHVO vorzunehmen sind, sind diese wertmindernd 
zu berücksichtigen. Sind die Anschaffungskosten vor dem Bilanzstichtag um 
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außerplanmäßige Abschreibungen vermindert worden, hat eine Zuschreibung zu erfolgen, 
wenn der Grund für die außerplanmäßige Abschreibung bis zum Bilanzstichtag entfallen ist. 

(4) Sofern die tatsächlichen Anschaffungskosten nicht oder nicht mit einem vertretbaren 
Zeitaufwand zu ermitteln sind, erfolgt der Wertansatz der immateriellen 
Vermögensgegenstände mit den vorsichtig geschätzten Zeitwerten auf der Grundlage von 
Vergleichswerten aus dem An- oder Verkauf vergleichbarer immaterieller 
Vermögensgegenstände unter Beachtung eines Anpassungsbedarfs an die Besonderheiten 
des zu bewertenden immateriellen Vermögensgegenstands. 

(5) Selbst hergestellte sowie nicht entgeltlich erworbene immaterielle 
Vermögensgegenstände müssen nicht inventarisiert werden; sie dürfen nicht bilanziert 
werden. 

 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei dem Beleg handelt es sich um die Umlage zur Finanzierung der 2. Stufe der S-Bahn Rhein-
Neckar an den Zweckverband Verkehrsverbund R.-N. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veran- 
 lassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-142  1-14  1-142 
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Anfrage durch Fraktion:  : 
Begleitende Prüferin bei 1-14  : 
Aktenzeichen   : 1-14 11 04 01 
Sitzungstermin   : 03.03.2021 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 2 

Prüfung der Bilanz - Aktiva; A 1.2.2 – Sonstige unbebaute Grundstücke und 

grundstücksgleiche Rechte – Sachkonto 0239020 – sonstige Flächen - Zugang  

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanz 

 
Gesamtwert A 1.2.2 bei 

Prüfungsbeginn 
(10.02.2021) 

 
Sachkonto 

Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 

(10.02.2021) 

A 1.2.2 
 

54.479,35 Euro 
 

0239020 – sonstige Flächen - 
Zugang 

 
480.526,90 Euro 

 

 
geprüfter Beleg: GWF_000407223 über 56.300,00 Euro  
 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 

 
(1) Nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (vgl. § 93 GemO) ist kommunales 

Vermögen ordnungsgemäß nachzuweisen. Für die Bilanzierung der städtischen Grundstücke 

sind die §§ 33 ff GemHVO1 zu beachten. Gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO sind 

Vermögensgegenstände höchstens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten (AHK) 

und, soweit deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, vermindert um planmäßige Abschreibungen 

gemäß § 35 GemHVO anzusetzen. Grundstücke unterliegen nicht der Abschreibungspflicht 

nachdem sie nicht einer zeitlich begrenzten wirtschaftlichen Nutzung unterliegen.2 

                     
1 Gemeindehaushaltsverordnung (Doppik) vom 18.05.2006 
2 vgl. Bellefontaine, Deisenroth u. a. Kommunale Doppik Rhl.-Pfalz (Seite 368) 
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(2) Die Bewertung von unbebauten und bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen 

Rechte richtet sich nach den §§ 34 Abs. 2 bis 4 GemHVO. Grundstücke und 

grundstücksgleiche Rechte sind Sachanlagen und daher grundsätzlich mit den AHK zu 

bewerten. Anschaffungskosten sind Aufwendungen, die geleistet werden, um einen 

Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, 

soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. Sie setzen sich 

aus dem Anschaffungspreis, den Anschaffungsnebenkosten und den nachträglichen 

Anschaffungskosten zusammen. Herstellungskosten sind Aufwendungen, die durch den 

Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines 

Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand 

hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. Dazu gehören die Materialkosten, die 

Fertigungskosten und die Sonderkosten der Fertigung. 

 

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

Belegnr. GWF_000407223 – Erwerb Fr 3525/1- Sachkonto 0239020 sonstige Flächen -

Zugang 

Bei dem Beleg GWF_00047223 über 56.300,00 Euro handelt es sich um einen 
Grundstückserwerb (FlSt. Nr. 3525/1 und 3525/2) für die Maßnahme "Bplan 586a südl. 
Frankenthaler Straße", gem. Urkunde Nr. 1675/2019 des Notars Dr. W. vom 07.11.2019.  
 

 
 
Mit dem Betrag von 57.700,00 Euro  wurden zwei Grundstücke3 von der Erbengemeinschaft E. 

gekauft, darunter ein Grundstück von 1.126 qm für 56.300,00 Euro (ANL0079327) und ein 

weiteres von 28 qm (ANL0079328) für 1.400,00 Euro.  

 

Die Verbuchung der Rechnung (Externe Belegnummer KPR U-Nr. 1675/19) vom 07.11.2019 

erfolgte auf dem Sachkonto 0239020 Sonstige (Grundstücke) – Zugang.  

  

                     
3 zu Anschaffungskosten (inklusive Notarkosten und Grunderwerbsteuer). 
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Die Zahlung erfolgte zum 14.01.2020: 
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Auszug aus der notariellen Urkunde Nr. 1675 / 2019 des Notars Dr. W vom 01.10.2019 zum 
Kaufvertrag vom 07.11.2019: 
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3. Prüfungsergebnis 
 
Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind nachvollziehbar und 
vollständig? 
 
 
   Ja     Nein   
 
 
Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
 
Bemerkungen: 
 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14210  1-14  1-142 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 03.03.2021 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition A 1.2.4 Infrastrukturvermögen - Sachkonto 0482410 

Gemeindestraßen 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert Bilanzposition 
bei Prüfungsbeginn 
(03.02.2021) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(03.02.2021) 

 
A 1.2.4 

 

 
993.832.802,37 EUR 

 
0482410 
 

 
269.623.234,00 EUR 

geprüfter Beleg:  
1. AN117543 zu -189.152,00,00Euro 
 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
Gemäß der Gemeindeeröffnungsbilanz-Bewertungsverordnung (GemEBilBewVO) vom 28. 
Dezember 2007 ist das Infrastrukturvermögen folgendermaßen bilanziell zu bewerten bzw. 
anzusetzen: 
 
(1) Die Bewertung der in der Bilanz auszuweisenden Vermögensgegenstände erfolgt nach 
den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (§ 33 Abs. 1 GemHVO). Nach Abs. 1 Nr. 3 
ist vorsichtig zu bewerten; vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag 
entstanden sind, sind zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen dem Bilanzstichtag 
und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. 
 
(2) Grundsätzlich sind alle Vermögenswerte in der Bilanz einzeln zu aktivieren. Gemäß § 
34 Abs. 1 GemHVO sind Vermögensgegenstände höchstens mit den Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten (AHK) und, soweit deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, vermindert um 
planmäßige Abschreibungen gemäß § 35 GemHVO anzusetzen. 
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(3) Die planmäßige Abschreibung erfolgt nach § 35 Abs. 1 GemHVO grundsätzlich in 
gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer. lineare Abschreibung Für die 
Bestimmungen der wirtschaftlichen Nutzungsdauer ist gem. § 35 Abs. 2 GemHVO die vom 
fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle Richtlinie über die 
wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die Berechnung der 
Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie – VV-AfA) vom 23.11.2006 mit dazugehöriger Anlage 
für Gemeinden anzuwenden. Die Abschreibung erfolgt grundsätzlich bis auf einen 
Erinnerungswert von 1,00 EUR. 
 
(4) Als Infrastrukturvermögen sind in der kommunalen Bilanz alle öffentlichen 
Einrichtungen auszuweisen, die nach ihrer Bauweise und Funktion ausschließlich der örtlichen 
Infrastruktur dienen. Wegen ihrer Eigenart und der sich daraus ergebenden eingeschränkten 
Verwendungsmöglichkeit ist das Infrastrukturvermögen im engeren Sinne in der Bilanz 
gesondert auszuweisen. 
 
(5)  Ingenieurtechnische Bauwerke sind auf der Grundlage der vorhandenen 
Aufzeichnungen in Bauwerksakten, z. B. Brückenbüchern, zu bewerten. Sofern daraus kein 
Wertansatz zu entnehmen ist, sind ingenieurtechnische Bauwerke auf der Grundlage von 
Vergleichswerten aus der Herstellung vergleichbarer Bauwerke unter Beachtung eines 
Anpassungsbedarfs an die Besonderheiten des zu bewertenden ingenieurtechnischen 
Bauwerks anzusetzen. 
 
(6) Gleichzeitig ist das Anlagevermögen nach § 47 Abs.1 GemHVO in der Bilanz vollständig 
und getrennt voneinander auszuweisen. In der Anlagenübersicht sind nach § 50 Abs. 1 
GemHVO die Anschaffungs- und Herstellungskosten, die kumulierten Abschreibungen sowie 
die Restbuchwerte des Anlagevermögens der Gemeinde zum Beginn und zum Ende des 
Haushaltsjahres, die Zu- und Abgänge, die Umbuchungen sowie die Zuschreibungen und die 
Abschreibungen darzustellen. 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

 

 
Bei dem Beleg handelt es sich auskunftsgemäß 2-11 um eine Ausbuchung wegen Aktivierung 
im Rahmen der Fertigstellung-Abnahme zur AIB-0000989. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veran- 
 lassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-142  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion  : 1. Fraktion 
Begleitende Prüferin bei 1-14  :  
Aktenzeichen   : 1-14 11 04 01 
Sitzungstermin  : 03.03.2021 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanz Aktiva 1.2.4 – Sachkonto 0481020 

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Zugang 
 

Bilanzposition Gesamtwert Bilanzposition 
bei Prüfungsbeginn 
(27.01.2021) 

Sachkonto 
 

Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(27.01.2021) 

 
A 1.2.4 

 
993.807.280,88 EUR 

 

0481020 
Grundstücke und 
grundstücksgleiche 
Rechte - Zugang 

 
2.737.959,83 EUR 

geprüfter Beleg: 
AN129264, 2.188.540,00 EUR 
 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
1.1 Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung der städt. Forderungen und 

Verbindlichkeiten neben den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung für die 
Gemeinden (§§ 93 Gemo i.V.m. mit § 33 GemHVO) insbesondere auch die §§ 4 ff 
KomDoppikLG zu beachten. 

1.2 Nach § 27 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist die Gemeinde verpflichtet, Bücher nach den Regeln 
der doppelten Buchführung zu führen, in denen alle Vorgänge die zur Änderung der Höhe 
oder der Zusammensetzung des Vermögens, des Eigenkapitals, der Sonderposten, der 
Rückstellungen oder der Verbindlichkeiten führen, nach den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung aufgezeichnet werden. Nach § 47 Abs. 1 GemHVO sind 
in der Bilanz das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die 
Sonderposten, die Rückstellung, die Verbindlichkeiten und die 
Rechnungsabgrenzungsposten vollständig und getrennt voneinander auszuweisen. Die 
Posten der Aktivseite dürfen nicht mit den Posten der Passivseite verrechnet werden, 
soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für die Gliederung 
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gilt § 47 Abs. 4 und 5 GemHVO entsprechend. Die Vermögensgegenstände sind unter 
Absatz 4, Aktiva, Posten 1.2.4 als Gegenstände des „Infrastrukturvermögens“ in der 
Kontenklasse 04 (Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und 
grundstückgleiche Rechte) auszuweisen und mithin als Vermögen bilanziell zu aktivieren. 

 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
2.1. 
 

 
 
Bei der Stichprobe handelt es sich um die unentgeltliche Übertragung eines Grundstücks (Flst. 
Nr. 4616/15) von G. an die Stadt, nachdem Erschließungsanlagen im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans Nr. 620 „Luitpoldhafen West“ gemäß Erschließungsvertrag hergestellt 
wurden. Das Grundstück entspricht einer 2.998 Quadratmeter großen Verkehrsfläche an der 
Hafenpromenade. Die Buchung von 2.188.540,00 EUR stellt den Buchwert zum 19.05.2020 
dar und basiert auf dem entsprechenden Bodenrichtwert von 730 EUR pro Quadratmeter. 
Der gebildete Sonderposten in Höhe von 2.188.540,00 EUR ist auf dem Sachkonto 2311020 
„von verbundenen Unternehmen – Zugang“ verbucht. 
 

 
  

4616/ 

15 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

Bemerkungen: 

 

 

 

 

Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 

 

Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14205  1-14   1-142 
 

 

Verteiler: 

1-14 11 04 01 

1-14 30 21/ 

Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 

  



34 

 

 
 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion  : 2. Fraktion 
Begleitende Prüferin bei 1-14  :  
Aktenzeichen   : 1-14 11 04 01 
Sitzungstermin  : 03.03.2021 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanz Aktiva 1.2.4 – Sachkonto 0481020 

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Zugang 
 

Bilanzposition Gesamtwert Bilanzposition 
bei Prüfungsbeginn 
(27.01.2021) 

Sachkonto 
 

Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(27.01.2021) 

 
A 1.2.4 

 
993.807.280,88 EUR 

 

0481020 
Grundstücke und 
grundstücksgleiche 
Rechte - Zugang 

 
2.737.959,83 EUR 

geprüfter Beleg: 
AN129264, 2.188.540,00 EUR 
 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
1.1 Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung der städt. Forderungen und 

Verbindlichkeiten neben den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung für die 
Gemeinden (§§ 93 Gemo i.V.m. mit § 33 GemHVO) insbesondere auch die §§ 4 ff 
KomDoppikLG zu beachten. 

1.2 Nach § 27 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist die Gemeinde verpflichtet, Bücher nach den Regeln 
der doppelten Buchführung zu führen, in denen alle Vorgänge die zur Änderung der Höhe 
oder der Zusammensetzung des Vermögens, des Eigenkapitals, der Sonderposten, der 
Rückstellungen oder der Verbindlichkeiten führen, nach den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung aufgezeichnet werden. Nach § 47 Abs. 1 GemHVO sind 
in der Bilanz das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die 
Sonderposten, die Rückstellung, die Verbindlichkeiten und die 
Rechnungsabgrenzungsposten vollständig und getrennt voneinander auszuweisen. Die 
Posten der Aktivseite dürfen nicht mit den Posten der Passivseite verrechnet werden, 
soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für die Gliederung 
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gilt § 47 Abs. 4 und 5 GemHVO entsprechend. Die Vermögensgegenstände sind unter 
Absatz 4, Aktiva, Posten 1.2.4 als Gegenstände des „Infrastrukturvermögens“ in der 
Kontenklasse 04 (Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und 
grundstückgleiche Rechte) auszuweisen und mithin als Vermögen bilanziell zu aktivieren. 

 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
2.1. 
 

 
 
Bei der Stichprobe handelt es sich um die unentgeltliche Übertragung eines Grundstücks (Flst. 
Nr. 4616/15) von G. an die Stadt, nachdem Erschließungsanlagen im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans Nr. 620 „Luitpoldhafen West“ gemäß Erschließungsvertrag hergestellt 
wurden. Das Grundstück entspricht einer 2.998 Quadratmeter großen Verkehrsfläche an der 
Hafenpromenade. Die Buchung von 2.188.540,00 EUR stellt den Buchwert zum 19.05.2020 
dar und basiert auf dem entsprechenden Bodenrichtwert von 730 EUR pro Quadratmeter. 
Der gebildete Sonderposten in Höhe von 2.188.540,00 EUR ist auf dem Sachkonto 2311020 
„von verbundenen Unternehmen – Zugang“ verbucht. 
 

 
  

4616/ 

15 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

Bemerkungen: 

 

 

 

 

Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 

 

Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14205  1-14   1-142 
 

 

Verteiler: 

1-14 11 04 01 

1-14 30 21/ 

Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende Prüfung bei 1-14 durch: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 01 

Sitzungstermin: 03.03.2021 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition A 1.2.4 „Infrastrukturvermögen“ – Sachkonto 0481020 

„Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte – Zugang“ 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 
(04.02.2021) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(04.02.2021) 

A 1.2.4 995.216.544,44 EUR 

0481020 
Grundstücke und 
grundstücksgleiche 
Rechte - Zugang 

2.371.959,83 EUR 

geprüfte Belege:  
1. GWF_000416450  zu 246,45 Euro 
2. AN129249  zu  68.439,13 Euro  

 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 

(1) Gemäß § 108 Absatz 1 GemO hat die Gemeinde für den Schluss eines jeden 
Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Nach § 108 Abs. 2 GemO besteht der 
Jahresabschluss u. a. aus der Bilanz.  

(2) Nach § 27 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist die Gemeinde verpflichtet, Bücher nach den Regeln 
der doppelten Buchführung zu führen, in denen alle Vorgänge die zur Änderung der Höhe oder 
der Zusammensetzung des Vermögens, des Eigenkapitals, der Sonderposten, der 
Rückstellungen oder der Verbindlichkeiten führen, nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung aufgezeichnet werden. Nach § 47 Abs. 1 GemHVO sind in der Bilanz das 
Anlagevermögen, das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die 
Rückstellung, die Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzungsposten vollständig und 
getrennt voneinander auszuweisen. Die Posten der Aktivseite dürfen nicht mit den Posten der 
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Passivseite verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes 
zugelassen ist. Für die Gliederung gilt § 47 Abs. 4 und 5 GemHVO entsprechend. Die 
Vermögensgegenstände sind unter Absatz 4, Aktiva, Posten 1.2.4 als Gegenstände des 
„Infrastrukturvermögens“ in der Kontenklasse 04 (Infrastrukturvermögen, einschließlich 
Grundstücke und grundstückgleiche Rechte) auszuweisen und mithin als Vermögen bilanziell 
zu aktivieren. 

 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

2.1. GWF_000416450 zu 246,45 Euro „Erwerb Op 2865/6 Willersinn ZuwegMelm“ 

 

 

Bei der ausgewählten Stichprobe handelt es sich um eine Position des Beleges 
„GWF_000416450“. Der Gesamte Beleg umfasst noch die Gegenbuchung auf einem 
Verbindlichkeitskonto. 
 

 
 
Beim zugrundeliegenden Sachverhalt handelt es sich um die Notarkosten zum Erwerb des 
Grundstücks der Gemarkung Oppau, FlStNr.2865/6 lt. Urkunden-Nr 615/2020 vom 28.01.2020 
(s. U-Nr) von der Erbengemeinschaft W. für die Zuwegung Melm. 

 
 
Der der Rechnung zugrundeliegende notarielle Kaufvertrag wurde am 27.02.2020 
unterzeichnet. 
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Das Grundstück ist auf der Anlage ANL0079405 verbucht und hat einen Gesamtwert von 
411,45 Euro. 
 

 
 
Beim Kaufgegenstand handelt es sich um eine 33 m² große Verkehrsfläche. 
 

 
 
Notarkosten sind Anschaffungsnebenkosten und gehören gemäß §34 Abs. 2 zu den 
Anschaffungskosten.  
 
Die Überweisung erfolgte durch die elektronische Sammelüberweisung 5293 am 20.03.2020 
 

 
 
 
2.2. AN129249 zu 68.439,13 Euro „Flst.zerl. wg. Teilflächenverkauf/Tausch“ 

 
 
Bei der ausgewählten Stichprobe handelt es sich um eine Position des Beleges „AN129249“. 
Der Gesamte Beleg umfasst noch Gegenbuchungen auf weiteren Anlagen innerhalb desselben 
Sachkontos. 
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Auskunftsgemäß steht die Buchung im Zusammenhang mit einem Tauschvertrag und ist eine 
Grundstückszerlegung wegen Verkauf von Teilflächen.  
 
Dabei wurden aus dem 782 m² großen Grundstück (ANL0062114) 165 m²(ANL0079519), 
68m²(ANL0079517) und 15 m²(ANL0079518) in eigene Flurstücke gewandelt.  
 

 
 
 
Die „Annahme des Angebotes zum Abschluss eines Mantelvertrages für das Projekt ‚H. B. P.‘ 
“ aus dem die Notwendigkeit zur Aufteilung hervorging, erfolgte am 12.06.2020. 
 

 
3. Prüfungsergebnis 
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3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 01 

1-14 30 21/ 

Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 03.03.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition A 1.2.4 Infrastrukturvermögen - Sachkonto 0487120 Strom - 

Zugang 

 

Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert Bilanzposition 
bei Prüfungsbeginn 
(03.02.2021) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(03.02.2021) 

 
A 1.2.4 

 

 
993.832.802,37 EUR 

 
0487120 
 

 
1.031.912,27 EUR 

geprüfter Beleg:  
1. GEK0239084 zu 2.992,42 Euro 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
Gemäß der Gemeindeeröffnungsbilanz-Bewertungsverordnung (GemEBilBewVO) vom 28. 
Dezember 2007 ist das Infrastrukturvermögen folgendermaßen bilanziell zu bewerten bzw. 
anzusetzen: 
 
(1) Die Bewertung der in der Bilanz auszuweisenden Vermögensgegenstände erfolgt nach 
den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (§ 33 Abs. 1 GemHVO). Nach Abs. 1 Nr. 3 
ist vorsichtig zu bewerten; vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag 
entstanden sind, sind zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen dem Bilanzstichtag 
und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. 
 
(2) Grundsätzlich sind alle Vermögenswerte in der Bilanz einzeln zu aktivieren. Gemäß § 
34 Abs. 1 GemHVO sind Vermögensgegenstände höchstens mit den Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten (AHK) und, soweit deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, vermindert um 
planmäßige Abschreibungen gemäß § 35 GemHVO anzusetzen. 
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(3) Die planmäßige Abschreibung erfolgt nach § 35 Abs. 1 GemHVO grundsätzlich in 
gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer. lineare Abschreibung Für die 
Bestimmungen der wirtschaftlichen Nutzungsdauer ist gem. § 35 Abs. 2 GemHVO die vom 
fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle Richtlinie über die 
wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die Berechnung der 
Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie – VV-AfA) vom 23.11.2006 mit dazugehöriger Anlage 
für Gemeinden anzuwenden. Die Abschreibung erfolgt grundsätzlich bis auf einen 
Erinnerungswert von 1,00 EUR. 
 
(4) Als Infrastrukturvermögen sind in der kommunalen Bilanz alle öffentlichen 
Einrichtungen auszuweisen, die nach ihrer Bauweise und Funktion ausschließlich der örtlichen 
Infrastruktur dienen. Wegen ihrer Eigenart und der sich daraus ergebenden eingeschränkten 
Verwendungsmöglichkeit ist das Infrastrukturvermögen im engeren Sinne in der Bilanz 
gesondert auszuweisen. 
 
(5)  Ingenieurtechnische Bauwerke sind auf der Grundlage der vorhandenen 
Aufzeichnungen in Bauwerksakten, z. B. Brückenbüchern, zu bewerten. Sofern daraus kein 
Wertansatz zu entnehmen ist, sind ingenieurtechnische Bauwerke auf der Grundlage von 
Vergleichswerten aus der Herstellung vergleichbarer Bauwerke unter Beachtung eines 
Anpassungsbedarfs an die Besonderheiten des zu bewertenden ingenieurtechnischen 
Bauwerks anzusetzen. 
 
(6) Gleichzeitig ist das Anlagevermögen nach § 47 Abs.1 GemHVO in der Bilanz vollständig 
und getrennt voneinander auszuweisen. In der Anlagenübersicht sind nach § 50 Abs. 1 
GemHVO die Anschaffungs- und Herstellungskosten, die kumulierten Abschreibungen sowie 
die Restbuchwerte des Anlagevermögens der Gemeinde zum Beginn und zum Ende des 
Haushaltsjahres, die Zu- und Abgänge, die Umbuchungen sowie die Zuschreibungen und die 
Abschreibungen darzustellen. 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bei dem Beleg handelt es sich um den Mehrwertsteuerbetrag bezüglich einer 
Mängelbeseitigung im Zuge des barrierefreien Ausbaus der Comeniusstraße. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veran- 
 lassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-142  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 01 
Sitzungstermin: 03.03.2021 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition A 1.2.6 - Sachkonto 611020 - 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 

(01.12.2020) 

 
Sachkonto 

Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 

(01.12.2020) 

 
A 1.2.6 

 

 
6.000.000,00 EUR 

0611020 
Gemälde Zugang 

 
6.000.000,00 EUR 

geprüfter Beleg:  
 
Belegnr. AN129273, Buchungsdatum 01.01.2020, Umbuchung Anlagenbuchungsgruppe 
0910010/06111010, i.H.v. 6.000.000,-- EUR 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
Die o.g. Bilanzposition beinhaltet Gemälde, Skulpturen, Einzeldenkmäler und Sammlungen. 
Die Bewertung erfolgte in der Erstbewertung grundsätzlich je Kunstgegenstand anhand von 
Versicherungswerten, sofern diese im Versicherungsvertrag vermerkt sind. Die übrigen 
Kunstwerke sind mit Anschaffungskosten bewertet. Im Rahmen der Erstbewertung erfasste 
Denkmäler sind mit einem Erinnerungswert ausgewiesen. 
 
Bei den Kunstgegenständen sind in Bezug auf ihre bilanziellen Abschreibungen zwei 
verschiedene Arten zu unterscheiden. Abschreibung unterliegt ausschließlich sog. 
Gebrauchskunst. Sonstige Kuns unterliegt keiner Abschreibung und wird bei Neuerwerb 
dauerhaft anhand ihrer Anschaffungskosten bewertet. 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Auf dem Sachkonto 611020 wurde die Anlagenwertberichtigung des K.-Gemäldes des 
Wilhelm-Hack-Museums nach Eigentumserwerb gebucht. Nachfolgende Stichprobe wurden 
nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 
 

 
 

 
 

 
 
Bei der o.g. Buchung handelt es sich um einen vom Stadtrat beschlossenen 
Abgeltungsanspruch (TOP 1 Sitzung am 28.09.2025) für den Erhalt des Gemäldes „Das Urteil 
von Paris“ von Ernst-Ludwig Kirchner. Die Wilhelm-Hack-Stiftung ist Eigentümerin des 
Gemäldes, das Bestandteil der Sammlung des Wilhelm-Hack-Museums ist und in diesem 
ausgestellt wird. Zur Abgeltung eines Restitutionsanspruches hat sich die Stiftung mit 
Vereinbarung vom 06.10./12.10.2015 gegenüber der Erbin des Gemäldes verpflichtet, einen 
Abgeltungsbetrag von 6 Mio. EUR zu zahlen. Dieser war zahlbar in 2 Raten zu je 3 Mio. fällig 
am 30.06.2016 und 28.02.2017. Die Stadt musste für das lt Gutachten ca. 15 Mio. EUR werte 
Gemälde einen Investitionskostenzuschuss für nicht gedeckte Drittmittel zur Ausfinanzierung 
des Gemäldekaufes von 465.000,-- EUR bezahlen, der Rest waren eingeworbene Drittmittel 
von Sponsoren. Mit Prüfungsbericht Nr. 78 vom 20.02.2020 wurde eine grundsätzlich 
ordnungsgemäße haushalterische Abwicklung des Gemäldekaufs festgestellt. Die nach 
internen Zuständigkeitsregeln notwendigen Beschlüsse (Ausschüsse, Stadtrat) und 
aufsichtsbehördliche Genehmigung lagen vor. Die Geschäftsbuchhaltung hat mit o.g. 
Umbuchung die buchhalterische Korrektur der Anlagenbuchgruppe vollzogen. 
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Buchhalterische Gemäldehistorie (Auszug Prüfungsbericht 357 vom 19.09.2018, JA2017)  
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14201  1-14  1-142 
 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 01 

1-14 30 19/ 

Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsausschuss 

      
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 01 
Sitzungstermin: 03.03.2021 

 

 
Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Aktiva A 1.2.7 „Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge“ – Sachkonto 

0712020 „Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge - Zugang“ 

 
Zur Prüfung ausgewähltes Konto: 
 

A Gesamtwert A 1.2.7 
bei Prüfungsbeginn 

(03.12.2020) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(03.12.2020) 

1.2.7 18.160.661,25 EUR 0712020 „Brand- und 
Katastrophenschutzfahrzeuge 
- Zugang“ 

541.723,45 EUR 

geprüfter Beleg:  
GEK0235901 zu 18.682,41 EUR  

 
 
1. Vorbemerkungen/Rechtsgrundlage 

 
(1) Unter den Sachanlagen werden die materiellen Vermögengegenstände der Gemeinde 
erfasst, die nach dem Willen der Gemeinde dazu bestimmt sind, der Verwaltung auf Dauer zu 
dienen. Zu den Sachanlagen zählen auch Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge. 
 
(2) Zu den technischen Anlagen und Maschinen gehören alle Anlagen, die direkt der 
Leistungserbringung der Gemeinde dienen. Zu den Fahrzeugen gehören alle marktgängigen 
Fahrzeuge (u.a. Dienstfahrzeuge und die kommunalen Spezialfahrzeuge z.B. des Brand- und 
Katastrophenschutzes, der Forstwirtschaft, des Winterdienstes und des 
Infrastrukturvermögens). 
 
(3) Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen liegen vor, wenn Anzahlungen auf einen 
Gegenstand des Sachanlagevermögens geleistet werden. Im Gegensatz zu den Anlagen im 
Bau, welche die Herstellungskosten der noch nicht fertiggestellten Anlagen betreffen, beziehen 
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sich die Anzahlungen nur auf die Anschaffungs- und Anschaffungsnebenkosten der 
Fremdleistungen. Eine Anzahlung gilt dann als geleistet (Zeitpunkt des Zugangs), wenn der 
Zahlungsvorgang stattgefunden hat. Auszubuchen ist die geleistete Anzahlung (Zeitpunkt des 
Abgangs), wenn die vereinbarte Lieferung vom Vertragspartner im Wesentlichen erbracht 
wurde. Hierbei erfolgt die Umbuchung auf das betroffene Anlagenkonto. Die Abschreibung 
beginnt grundsätzlich erst mit der Lieferung. 
 
(4) Bei Anlagen im Bau (AIB) handelt es sich um Investitionen der Gemeinde, die zum 
Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossen sind. Anlagen im Bau sind Gebäude, sonstige Bauten, 
Maschinen, Transportanlagen und andere Anlagegüter, deren Herstellung noch nicht beendet 
ist. Keine Rolle spielt es, ob die Herstellung durch Eigenleistung der Gemeinde oder bezogene 
Fremdleistungen erfolgt. Alle entstehenden Aufwendungen werden vorübergehend auf dem 
Konto "Anlagen im Bau" erfasst und aktiviert. Anlagen im Bau werden am Bilanzstichtag 
gesondert im Sachanlagevermögen ausgewiesen. Damit wird auch deutlich, dass die Anlagen 
im Bau (noch) nicht der Abschreibung unterliegen. Ist die Anlage fertig gestellt, dann werden 
die auf das Konto "Anlagen im Bau" übertragenen Aufwendungen auf das entsprechende 
Anlagekonto umgebucht und aktiviert. Sie sind die Bemessungsgrundlage für die Abschreibung 
(AfA). Der Zeitpunkt der Fertigstellung ist maßgebend für den Beginn der Abschreibung. 
 
(5) Die Stadt Ludwigshafen ist verpflichtet, für die Bilanzierung der städtischen Maschinen, 
technischen Anlagen und Fahrzeuge die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für 
Gemeinden zu beachten (vgl. § 93 GemO i.V.m. §§ 33 ff. GemHVO). 
Gemäß § 34 Abs 1 GemHVO sind Vermögensgegenstände höchstens mit den Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten und, soweit deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, vermindert um 
planmäßige Abschreibungen entsprechend § 35 GemHVO anzusetzen. 
Anschaffungskosten sind nach § 34 Abs. 2 GemHVO die Aufwendungen, die geleistet werden, 
um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu 
versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. Zu den 
Anschaffungskosten gehören der Anschaffungspreis, die Anschaffungsnebenkosten sowie die 
nachträglichen Anschaffungskosten. Minderungen des Anschaffungspreises sind abzusetzen. 
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
(1) Bei der Stichprobe mit der Belegnummer GEK0235901 vom 29.06.2020 in Höhe von 
18.682,41 EUR handelt es sich um die Schlussrechnung für einen Gerätewagen Messtechnik 
mit dem amtlichen Kennzeichen LU-FW 102. 
 

 
 
(2) Das Feuerwehrfahrzeug ist auf der Anlagennummer ANL0079447 mit einem aktuellen 
Buchwert in Höhe von 266.614,45 EUR erfasst. 
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(3) Die geleisteten Anzahlungen vom 20.09.2019 mit der Belegnummer GEK0222644 in 
Höhe von 50.000,00 EUR, vom 07.10.2019 mit der Belegnummer GEK0223522 in Höhe von 
50.000,00 EUR sowie vom 02.04.2020 mit der Belegnummer GEK0231936 in Höhe von 
141.754,62 EUR wurden ursprünglich auf der Anlage im Bau mit der Anlagennummer AIB-
0000939 aktiviert. 

 
 
(4) Mit der Schlusszahlung in Höhe von 18.82,41 EUR (Belegnummer GEK0235901) war die 
Investition abgeschlossen. Daher wurden die Anschaffungskosten in Höhe von 243.092,07 
EUR von der AIB auf die Anlage mit der Anlagenummer ANL0079447 umgebucht. 
 

 
 
(5) Mit der Lieferung am 01.03.2020 ist das Fahrzeug für das Jahr 2020 zeitanteilig für die 
Monate März bis Dezember abzuschreiben. Die Nutzungsdauer beträgt für 
Feuerwehrfahrzeuge laut VV-AfA 15 Jahre. Die Abschreibungen für das Jahr 2020 wurden 
bisher noch nicht gebucht. 
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3. Prüfungsergebnis 

 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14204  1-14  1-142  
 
 
Anlagen: 1 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 01 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage 1: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 01 

Sitzungstermin: 03.03.2021 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

 

Prüfung der Bilanzposition A 1.2.10 – Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau – 

Sachkonto 0960220 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 

(27.11.2020) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(27.11.2020) 

A 1.2.10 156.142.231,08 EUR 
0960220 Anlagen im 
Bau- 21-24 Schulen - 

Zugang 
4.849.956,52 EUR 

geprüfter Beleg: GEK0238635 über 38.617,16 EUR 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 

 
(1) Gemäß § 47 Abs. 1 GemHVO sind in der Bilanz das Anlagevermögen, das Umlaufver-
mögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die 
Rechnungsabgrenzungsposten vollständig und getrennt voneinander auszuweisen. Die 
Posten der Aktivseite dürfen nicht mit den Posten der Passivseite verrechnet werden, soweit 
durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. 
 
(2) Nach § 47 Abs. 4 GemHVO sind die geleisteten Anzahlungen und die Anlagen im Bau 
im Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz der Bilanzposition A 1.2.10 zuzuordnen. 
Dabei sind als Anlagen im Bau die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der noch nicht zum 
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Bilanzstichtag fertiggestellten Anlagen auszuweisen4. Es kann sich dabei um Gebäude, 
sonstige Bauten, Maschinen, Transportanlagen und andere Anlagegüter handeln. Die 
entstehenden Kosten werden vorübergehend unter der Kontenart 096 erfasst und gleichzeitig 
aktiviert. Ist die Anlage fertiggestellt, werden die auf der Anlage im Bau gebuchten Kosten auf 
das entsprechende Anlagekonto umgebucht und aktiviert (z. B. Gebäude). Dabei zeigt das 
betreffende Anlagenkonto die Anschaffungskosten des neuen Vermögensgegenstandes an. 
Ein Vermögensgegenstand des Anlagevermögens ist dann fertiggestellt, wenn er zur 
bestimmungsgemäßen dauernden Nutzung eingesetzt werden kann, d. h. wenn er sich in 
einem betriebsbereiten Zustand befindet5. 
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

 

Folgender Beleg wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 
 

a. Belegnummer: GEK0238635 über 38.617,16 Euro 

 

 
 

 
 
Bei dem o. g. Beleg über 38.617,16 EUR handelt es sich um einen Teilbetrag der seitens des 
Unternehmens F. S. GmbH an die Stadt erstellten Rechnung vom 21.06.2020 (dritte 
Abschlagszahlung zum Bestellzeichen LUA-19-004466 siehe unten und Anlage 01) i.H.v. 
insgesamt 38.689,46 EUR u. a. für die Lieferung und Montag einer Druckerhöhungsanlage mit 
Zubehör: 
  

                     
4 Anlage 2 zur VV Gemeindehaushaltssystematik 
5 Anlage 2 zur VV Gemeindehaushaltssystematik 
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Die gesamte Rechnung aus dem WfMS kann im Rahmen der Sitzung eingesehen werden. Der 
Teilbetrag der zu prüfenden Abschlagszahlung wurde gleichzeitig auf der Anlage im Bau AIB-
0000692 mit Anschaffungskoten in Höhe von 38.617,16 EUR aktiviert: 
 

 
 
Sämtliche auf der Anlage im Bau AIB-0000692 vorhandenen Buchungsvorgänge können im 
Rahmen der Sitzung eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14206  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnung 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 01 

1-14 30 21/ 

Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage 1: Rechnung 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 01 

Sitzungstermin: 03.03.2021 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition A 1.2.10 – Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau – 

Sachkonto 0960020  

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 

(27.11.2020) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(27.11.2020) 

A 1.2.10 156.142.231,08 EUR 
0960020 Anlagen im 

Bau – Zugang 
13.965.772,78 EUR 

geprüfter Beleg: GEK0236388 über 41.653,68 EUR 

 
 

Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 

 
(1) Gemäß § 47 Abs. 1 GemHVO sind in der Bilanz das Anlagevermögen, das Umlaufver-
mögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die 
Rechnungsabgrenzungsposten vollständig und getrennt voneinander auszuweisen. Die 
Posten der Aktivseite dürfen nicht mit den Posten der Passivseite verrechnet werden, soweit 
durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. 
 
(2) Nach § 47 Abs. 4 GemHVO sind die geleisteten Anzahlungen und die Anlagen im Bau 
im Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz der Bilanzposition A 1.2.10 zuzuordnen. 
Dabei sind als Anlagen im Bau die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der noch nicht zum 
Bilanzstichtag fertiggestellten Anlagen auszuweisen.6 Es kann sich dabei um Gebäude, 
sonstige Bauten, Maschinen, Transportanlagen und andere Anlagegüter handeln. Die 
entstehenden Kosten werden vorübergehend unter der Kontenart 096 erfasst und gleichzeitig 

                     
6 Anlage 2 zur VV Gemeindehaushaltssystematik 
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aktiviert. Ist die Anlage fertiggestellt, werden die auf der Anlage im Bau gebuchten Kosten auf 
das entsprechende Anlagekonto umgebucht und aktiviert (z. B. Gebäude). Dabei zeigt das 
betreffende Anlagenkonto die Anschaffungskosten des neuen Vermögensgegenstandes an. 
Ein Vermögensgegenstand des Anlagevermögens ist dann fertiggestellt, wenn er zur 
bestimmungsgemäßen dauernden Nutzung eingesetzt werden kann, d. h. wenn er sich in 
einem betriebsbereiten Zustand befindet.7 
 
Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

 

Nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss wurde der Beleg: GEK0236388 über 
41.653,68 Euro überprüft: 

 
 

 
 
Bei dem o. g. Beleg über 41.653,68 EUR handelt es sich um die seitens des W. an die Stadt 
erstellte Rechnung vom 25.03.2020 für den im Rahmen des 3. Ausbaupakets zur KTS Adolf-
Diesterweg Straße zu leistenden einmaligen Abwasserbeitrag für die Flurstücke 516/11, 515/2, 
514/2 der Gemarkung Oggersheim (KTS Adolf-Diesterweg Straße). Die Rechnung befindet 
sich in Anlage 01. 
Die zu prüfende Beitragsrechnung wurde gleichzeitig auf der Anlage im Bau AIB-0000943 mit 
Anschaffungskoten in Höhe von 41.653,68 EUR aktiviert: 

 
 
Sämtliche auf der Anlage im Bau AIB-0000943 vorhandenen Buchungsvorgänge können im 
Rahmen der Sitzung eingesehen werden.  

                     
7 Anlage 2 zur VV Gemeindehaushaltssystematik 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14206  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbelege 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 01 

1-14 30 21/ 

Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage 01: 
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Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 01 
Sitzungstermin: 03.03.2021 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition A 2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen 

aus Transferleistungen - Sachkonto 1529000 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 

(01.12.2020) 

 
Sachkonto 

Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 

(01.12.2020) 

 
A 2.2.1 

 

 
6.898.196,79 EUR 

1529000 
gegen sonstige 

(Beitragsforderungen) 
 

 
12.703,85 EUR 

geprüfter Beleg:  
 
Belegnr. S007937582, Buchungsdatum 01.07.2020, Ausbaubeitrag Pfingstweide mit 7.394,81 EUR 
 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
(1) Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung der städtischen Vermögensgegenstände 
die in § 93 GemO i.V.m. §§ 33 ff GemHVO verankerten allgemeinen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden zu beachten. Ausgewiesen werden hier die 
Forderungen aus der Festsetzung von Steuern, Gebühren, Beiträgen (bspw BauGB) und 
Transferleistungen. 
Ausgewiesen werden hier die Forderungen aus der Festsetzung von Steuern, Gebühren, 
Beiträgen und Transferleistungen, die in den Perioden bis Ende 2018 entstanden sind, aber 
noch nicht fällig bzw. noch nicht beglichen wurden. 
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(2) Das Umlaufvermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind 
dauerhaft der Gemeinde zu dienen und demnach kein Anlagevermögen darstellen. 

(3) Forderungen sind nach dem Stichtagsprinzip dem Jahr zuzuordnen, in dem diese 
entstanden sind und grundsätzlich mit dem Nominalwert bewertet. 
Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben für fertiggestellte Erschließungs- und 
Ausbaumaßnahmen (§ 48 Abs. 2 Nr. 14 GemHVO) 
 

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Auf dem Sachkonto 1529000 werden unter anderem auch Zahlungen für Ausbaubeiträge 
gebucht. Nachfolgende Stichproben wurden nach Auswahl durch den 
Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Für die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen (insbesondere Anbaustraßen) 
werden Erschließungsbeiträge nach den §§ 127 ff. BauGB erhoben. 

Für Maßnahmen an bereits fertigen Straßen (insbesondere Erneuerung, aber auch Umbau, 
Verbesserung und Erweiterung) sind Straßenausbaubeiträge nach dem landesrechtlichen 
Kommunalabgabengesetz zu erheben.  
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Der Hauptanwendungsfall des Ausbaus, nämlich die Erneuerung, setzt beitragsrechtlich 
voraus, dass die übliche Nutzungsdauer der Straße, die mit mindestens 20 Jahren anzusetzen 
ist, abgelaufen ist, die Verkehrsanlage tatsächlich schadhaft und damit erneuerungsbedürftig 
ist und dass die Maßnahme von Intensität und Umfang her über eine (beitragsfreie) laufende 
Unterhaltung und Instandsetzung (z.B. bloße Reparatur von Schlaglöchern) hinausgeht. 

Für Straßenausbaubeiträge sieht das KAG zwei Alternativen vor, nämlich die Erhebung von 
einmaligen Beiträgen oder die Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen (§§ 10, 10 a KAG). 

Beim Einmalbeitrag sind alle die Grundstücke beitragspflichtig, die baulich nutzbar sind und 
Zugang oder Zufahrt zur ausgebauten Verkehrsanlage nehmen können. Dies gilt auch, wenn 
die Straße nur auf einer Teilstrecke ausgebaut wird. Es können also auch solche Grundstücke 
beitragspflichtig sein, die nicht an dem ausgebauten Teilstück gelegen sind. 

Alternativ hierzu können die Gemeinden aber auch wiederkehrende Straßenausbaubeiträge 
(WKB) erheben. Dieses in Rheinland-Pfalz entwickelte und 1986 eingeführte Beitragssystem, 
welches es auch in Thüringen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Hessen, Niedersachsen 
und im Saarland gibt, erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Über 40 % der Gemeinden und 
Städte in Rheinland-Pfalz wenden dieses System an, Tendenz steigend.  
 
Nach Auskunft des zuständigen Abteilungsleiters 4-142 (s. nachfolgenden email-scann) kann 
aufgrund der Aktenauslagerung in zahlreiche Umzugskartons wegen eines Wasserschadens 
im Archiv derzeit nicht auf die Akten für eine dezidierte Auskunft zurückgegriffen werden. Es ist 
nicht absehbar, wann die Akten nach Sanierung des Archives wieder ausgepackt werden 
können. Auskunftsgemäß gibt es auch keine elektronisch gespeicherten Unterlagen zur 
Rekonstruktion der Zahlung. Das Gebäudemanagement ist derzeit mit dem Vermieter der 
Immobilie über die Schadenssanierung in Kontakt. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll  
 in der  nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14201  1-14  1-142 
 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 01 

1-14 30 20/ 

Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Anfrage durch Fraktion:   
Begleitender Prüfer bei 1-14:   
Aktenzeichen:    1-14 11 04 02  
Sitzungstermin:     03.03.2021 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition A 2.2.7 – Forderungen und Sonstige 

Vermögensgegenstände, Sachkonto 1799110 durchlaufende Gelder WBL- 

Abfallentsorgung. 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten:  
 

Bilanzposition 
Gesamtwert Bilanzposition 

bei Prüfungsbeginn 
(12.02.2021) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(12.02.2021) 

A 2.2.7 

 
 

54.848,96 Euro 
 

 

1799110 durchlaufende 
Gelder WBL- 

Abfallentsorgung 
-17.760,69 Euro 

 
geprüfte Belege:            BB4302275 über -25.580,21 Euro 
 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage  
 
Öffentlich-rechtliche Forderungen resultieren aus der Festsetzung von Steuern, Gebühren 
(Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) und Beiträgen. In der Buchführung sind Forderungen 
– unabhängig von ihrer Fälligkeit – grundsätzlich zum Zeitpunkt ihrer Entstehung zu 
bilanzieren.  
 
Bei den sonstigen Vermögensgegenständen8 handelt es sich um sonstige Forderungen, die 
nicht in den anderen Forderungsposten des Umlaufvermögens enthalten sind, sowie um 
sonstige Vermögengegenstände, die weder zum Anlagevermögen noch zu den Vorräten und 

                     
8 § 47 GemHVO RLP, Kommentar Bellefontaine/Deisenroth/Höhlein „Kommunale Doppik“ S. 455 

 



75 

 

den Wertpapieren des Umlaufvermögens oder den flüssigen Mitteln gehören. Unter diesen 
Posten fallen z. B. debitorische Kreditoren9. Auch solche Forderungen, die nicht in engem 
Zusammenhang mit den eigentlichen Aufgaben der Kommune stehen (z. B. Forderungen aus 
der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens), sind als sonstige 
Vermögensgegenstände auszuweisen. 
 
Gem. § 47 Abs. 4 GemHVO (Bilanzgliederung 2) Forderungen und sonstigen 
Vermögensgegenstände werden in der Bilanz unter 2.2 gegliedert.  
 
Gemäß § 34 Abs. 5 GemHVO10 sind Forderungen grundsätzlich mit dem Nominalwert 
anzusetzen. Die Anschaffungskosten bestehender Forderungen werden durch den 
Anschaffungspreis und evtl. anfallende Anschaffungsnebenkosten bestimmt.11 Bei 
gewinnrealisierenden Forderungen (z. B. Forderungen aus Dienstleistungen) entspricht der 
Nennbetrag den Anschaffungskosten der Forderung. Erlassene Forderungen sind nicht 
anzusetzen (§§ 19, 23 und 51 GemHVO). 
 
Als Durchlaufender Posten wird ein Betrag bezeichnet, der im Namen eines anderen 
vereinnahmt und verausgabt wird. Dabei wird der Posten nur kurzzeitig vereinnahmt und in 
gleicher Höhe wieder an einen Dritten weitergegeben. Durchlaufende Posten zählen somit 
weder zu den Betriebseinnahmen noch zu den Betriebsausgaben und werden steuerrechtlich 
nicht beachtet. Die Beträge von durchlaufenden Posten müssen auf einem gesonderten 
Verrechnungskonto gebucht werden.  
 
Gem § 2 GemHVO vom 18.05.2006 ist ein Saldo der durchlaufenden Gelder (F 41) im 
Ergebnis- und Finanzhaushalt12 gesondert auszuweisen.  
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
 
Beleg BB4302275 über – 25.580,21 EUR Gebühren für Abfallentsorgung. Sachkonto 

1799110. 

Bei der Stichprobe handelt es sich um die Zahlungserfassung für die 

Abfallentsorgungsgebühren 2020, gem. Bescheid vom 13.01.2020 des Wirtschaftsbetriebes 

Ludwigshafen (WBL) für den Debitor B.  

Mit dem o. g. Bescheid wurde der Firma B. eine Jahressumme der Abfallentsorgungsgebühren 

von 25.580,21 Euro in Rechnung gestellt. Die Zahlung erfolgte zum Fälligkeitstermin: 

(01.07.2020) auf dem Bankkonto 03 der Stadtkasse.  

 

  

                     
9 =Kreditoren, die am Ende des Geschäftsjahres einen Sollsaldo aufweisen 
10 Gemeindehaushaltsverordnung vom 18.05.2006 
11 Kommentar Bellefontaine/Deisenroth/Höhlein „Kommunale Doppik“ 
12 Ergebnis- und Finanzrechnung sind ein Teil des Jahresabschlusses. 
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Die o. g. Einzahlung wurde über ein Sachkonto 6971000 durchlaufende Gelder 

(Finanzrechnung) und ein separates Konto 1799110 durchlaufende Gelder W erfasst.   

 

 

Im Feld Externe Belegnummer erscheint das Kassenzeichen 5-0100-065280-1 des unten 
abgebildeten Bescheides des WBL (Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen): 
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3. Prüfungsergebnis 
 
Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind nachvollziehbar und 
vollständig? 
 
 
   Ja     Nein   
 
 
Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
 
Bemerkungen: 
 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14210  1-14  1-142 
 
 
 

1-14 11 04 01 

1-14 30 20/ 

Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 26.05.2021: 

TOP 1: Jahresabschluss 2020 
Benennung der Unterlagen - Finanzrechnung – zur Verwendung  
einer Stichprobenauswahl in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses 
am 01.09.2021 (Prüfung Schritt 1) 

Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Sachkonten aus Finanzrechnung 
2020 benannt: 

 

  

2.4 
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TOP 2: Jahresabschluss 2020 
Stichprobenauswahl zur Prüfung der Ergebnisrechnung am 26.05.2021,  
Prüfung Schritt 2 
 
Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Stichproben aus der Ergebnisrechnung 
2020 benannt. Der Bereich Revision wird beauftragt, bis zur nächsten Sitzung des 
Rechnungsprüfungsausschusses am 01.09.2021 die zur Prüfung erforderlichen 
rechtlichen Grundlagen zu ermitteln sowie die entsprechenden Unterlagen und Belege 
vorzulegen. 
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TOP 8: Jahresabschluss 2020 
Prüfungsergebnisse aus früheren Sitzungen (hier 03.03.2021), Aktiva 2020, 
Prüfung Schritt 3 

 

Feststellung der Prüfungsergebnisse: 

 
 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Anfrage durch Fraktion:     : 
Begleitende Prüferin bei 1-14     : 
Aktenzeichen      : 1-14 11 04 01 
Sitzungstermin      : 03.03.2021 
  

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanz - Aktiva; A 1.2.2 – Sonstige unbebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte – Sachkonto 0296030 – Bauland - Abgang  
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 

 
Bilanz 

 
Gesamtwert A 1.2.2 bei 

Prüfungsbeginn 
(11.02.2021) 

 
Sachkonto 

 
Wert Sachkonto bei 

Prüfungsbeginn 
(11.02.2021) 

A 1.2.2 
 

54.479,35 Euro 
 

 
0296030 – Bauland Abgang 
 

 
-408.444,10 Euro 

 

 
geprüfter Beleg: AN129301 über -107.100,00 Euro 
 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Städtische Grundstücke gehören zum städtischen Vermögen und teilen sich auf die bebauten 
und unbebauten Grundstücke. 
 
(1) Kommunales Vermögen ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (vgl. § 
93 Abs. 2 GemO) nachzuweisen. Für die Bilanzierung der städtischen Grundstücke gelten 
allgemeine Bewertungsgrundsätze, gem. § 33 GemHVO13. Dabei gilt insbesondere, dass die 

                     
13 Gemeindehaushaltsverordnung (Doppik) Fassung vom 18.05.2006 
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Grundstücke einzeln zu bewerten sind und dass die Bewertung nach dem Vorsichtsprinzip zu 
erfolgen hat (vgl. § 33 Abs. 1, Nr. 2 und Nr.3 GemHVO). Gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO sind 
Vermögensgegenstände höchstens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten (AHK) 
und, soweit deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, vermindert um planmäßige Abschreibungen 
gemäß § 35 GemHVO anzusetzen.  
Grundstücke unterliegen nicht der Abschreibungspflicht nachdem sie nicht einer zeitlich 
begrenzten wirtschaftlichen Nutzung unterliegen14. 
 
(2) Die Bewertung von unbebauten und bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen 
Rechten richtet sich nach dem § 34 Abs. 2 bis 4 GemHVO. Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte sind Sachanlagen und daher grundsätzlich mit den AHK zu 
bewerten. Anschaffungskosten gem. § 34 Abs. 2 GemHVO sind Aufwendungen, die geleistet 
werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten 
Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden 
können. Sie setzen sich aus dem Anschaffungspreis, den Anschaffungsnebenkosten und den 
nachträglichen Anschaffungskosten zusammen15. 
 
(3) Sind die tatsächlichen AHK nicht oder nicht mit einem vertretbaren Zeitaufwand zu ermitteln, 
sind Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte auf der Grundlage von Vergleichswerten aus 
dem An- oder Verkauf vergleichbarer Grundstücke oder grundstücksgleicher Rechte, unter 
Beachtung eines Anpassungsbedarfs an die Besonderheiten des zu bewertenden Grundstücks 
oder Rechts, anzusetzen. Liegen solche Vergleichswerte nicht vor, erfolgt die Bewertung auf 
der Grundlage von Erfahrungswerten16. Gemäß § 1 Abs. 2 GemEBilBewVO17, die Vergleichs- 
oder Erfahrungswerte dürfen nur bei Vermögensgengenständern angesetzt werden, die vor 
dem 1. Januar 2000 angeschafft oder fertig gestellt wurden, vermindert um Abschreibungen 
und erhöht um Zuschreibungen für die Zeit zwischen dem Zeitpunkt der Anschaffung oder 
Herstellung und dem Bilanzstichtag. 
 
(4) Bilanzposition A 1.2.2 gehört zu der Aktivseite der Bilanz (Vermögensseite) und ist unter 1. 
Anlagevermögen, 1.2 Sachanlagen, 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke u. 
grundstücksgleiche Rechte und darunter Bauland ausgewiesen.  
 
Die Bewertung der unbebauten Grundstücke: Bauland richtet sich nach § 3 Abs. 2 und 4 
GemEBilBewVO sowie nach § 3 Abs. 4 Nr. 2 Buchstabe l GemEBilBewVO i. V. m § 196 
Baugesetzbuch. Demnach erfolgt die Bewertung vom Bauland mit dem Bodenrichtwert18 der 
entsprechenden Bodenrichtwertzone. 
Werden bei der Bewertung der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte 
Bodenrichtwerte zugrunde gelegt, sind die Bodenrichtwerte des Jahres 2000 oder 2004 
zugrunde zu legen. Ferner sind Erfahrungswerte und Bodenrichtwerte auf den Zeitpunkt der 
Anschaffung der Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte zurückzuindizieren, längstens 
jedoch bis auf das Jahr 1975. 
 
(5) Veräußerung von Vermögen ist gesetzlich nach § 79 GemO geregelt. Die Gemeinde darf 
die Vermögensgegenstände, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht braucht, veräußern. 
Grundstücksverkauf ohne Bauverpflichtung ist Vergabefrei19.  

                     
14 Vgl. Bellefontaine, Deisenroth u. a. Kommunale Doppik Rhl.-Pfalz (Seite 368) 
15 Kommentar Bellefontaine/Deisenroth/Höhlein/Meiborg/Rößler, Kommunale Doppik Rheinland-Pfalz 
16 § 3 Abs. 4 Nr. 2 GemEBilBewVO 
17 § 1 Abs. 2 GemEBilBewVO Bewertungsgrundsätze, Fassung vom 28.12.2007 
18 § 196 Baugesetzbuch, Fassung vom 24.12.2008 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgender Beleg wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 
 
2.1 Belegnummer AN129301 über -107.100,00 Euro  
 
Bilanzposition A. 1.2.2 Sonstige unbeb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 
Sachkonto  0296030 Bauland Abgang 
Buch.Datum  01.02.2020 
BelegNr  AN129301  
Beschreibung Rechnung VR4512788, Kaufpreis Amalienstraße, Sanierungsgebiet 
Betrag   -107.100,00 Euro 
Debitor:  473191 
 
Bei der Stichprobe mit der Belegnummer AN129301 vom 01.02.2020 handelt es sich um die 
Erfassung eines Grundstücksabgangs über -107.100,00 Euro, als Teil der Rechnung 
VR4512788 für den Verkauf städtischen Grundstücke im Sanierungsgebiet West 
(Amalienstraße). 
 
Mit Beschluss des Bau- und Grundstücksausschuss vom 28.10.2019 wurde dem Verkauf vier 
Grundstücke der Gemarkung Ludwigshafen mit einer Fläche von 630 qm zu einem Kaufpreis 
von 259.960,00 Euro20 an Eheleute G. zugestimmt. Der Verkauf wurde durch das 
Sanierungsziel (seit 2002) begründet21. 
 
Gem. Kaufvertrag vom 16.12.2019, Urkunde Nr. 1852/2019 des Notars Dr. D. wurden 
städtische Grundstücke (Flurst. Nr.:1132/6, 1132/7, 1132/8 und 1132/10)22 zum Kaufpreis von 
259.960,00 Euro (245.000,00 Euro zuzüglich 14.960,00 Euro Sanierungsausgleichsbetrag) mit 
Fälligkeit „innerhalb vier Wochen ab Kaufvertragsdatum ohne Zinsen“ veräußert23. Die 
vollständige Einzahlung des Käufers erfolgte am 15.01.2020: 

 

 

                     
20 Der Kaufpreis entspricht der Bewertung der städtischen Bewertungsstelle 4-163, vom 06.03.2019.    

Der Sanierungsausgleichsbetrag wurde durch 4-162 berechnet. 
21 Siehe Anlage 1: Auszug aus Vorlage der Verwaltung vom 28.10.2019 des Bau- und 
Grundstücksausschuss 
22 Anlage 2: Katastereintrag und Lage (Auszug) 
23 Anlage 3: Kaufvertrag vom 16.12.2019 
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Der Sanierungsausgleichsbetrag wurde am 15.01.2020 überwiesen: 
 

 
 
Mit der Belegnummer AN129301 wurden in nsk zwei Anlagen ANL0062511 (130 qm) und 
ANL0062509 (170 qm) zu je 107.100,00 Euro erfasst.  
 
ANL0062511 (Buchwert von 78.000,00 Euro) wurde an den Debitor G. (473191) mit 
Buchgewinn von 29.100,00 Euro verkauft:  

 
 
Das Grundstück ANL0062509 (170 qm, Buchwert von 55.290,00 Euro) wurde mit Gewinn von 
51.850,00 Euro verkauft: 
 

 
 
Der Bilanzabgang des Vermögens zu Anschaffungskosten (Bilanzposition A 1.2.2) wurde auf 
dem Sachkonto 0296030 (Bauland Abgang) am 01.02.2020 erfasst:  

 

 
 
  

  



84 

 

Nach Veräußerung, wurden die Grundstücke (ANL0062511 und ANL0062509) 
ordnungsgemäß in der Anlagenbuchhaltung ausgebucht: 
 

 
 
 

 
 
 
 
Anlage 1:  
Auszug aus Vorlage der Verwaltung vom 28.10.2019 des Bau- und Grundstücksausschuss 
 

 
 
 

Anlage 2: Katastereintrag und Lage: 
 
Grundstücke der Gemarkung Ludwigshafen Flurstücknummern 1132/6, 1132/7, 1132/8 und 
1132/10. Amalienstraße (Sanierungsgebiet West) 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 
 
 
Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14210  1-14   1-142  
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 01 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 02 
Sitzungstermin: 03.03.2021 

 

 
Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Bilanzposition A 2.2.1 – Öffentlich-rechtliche Forderungen – Sachkonto 

1529000 – gegen Sonstige (Beitragsforderungen) 
 
Zur Prüfung ausgewähltes Konto: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 
(21.04.2021) 

 
Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(21.04.2021) 

 
A 2.2.1 

 
47.031.381,04 EUR 

1529000 
Gegen Sonstige 
(Beitragsforderungen) 

 
99.135,87 EUR 

geprüfter Beleg: S007756834 i.H.v. 39.135,40 EUR 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
Die Stadt Ludwigshafen erhebt gemäß § 1 der Satzung über die Erhebung wiederkehrender 
Beiträge für den Ausbau öffentlicher Verkehrsanlagen (Ausbaubeitragssatzung – WABS – zur 
Finanzierung der Investitionsaufwendungen für den Ausbau von Verkehrsanlagen (öffentliche 
Straßen, Wege und Plätze), die innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile liegen, 
anstelle einmaliger Beiträge, wiederkehrende Beiträge. 
 
Zum Ausbau zählen alle Maßnahmen an erstmals hergestellten Verkehrsanlagen, die der 
Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau oder der Verbesserung dienen. 
Zu den Investitionsaufwendungen gehören die gesamten Ausgaben und die bewerteten 
Eigenleistungen der Stadt, die diese zum Ausbau der Verkehrsanlagen aufwenden muss. 
Der wiederkehrende Beitrag wird auf der Grundlage des Durchschnitts der im Zeitraum von 5 
Jahren zu erwartenden Investitionsaufwendungen erhoben.  
Weichen nach Ablauf dieses Zeitraumes die tatsächlichen von den im Durchschnitt erwarteten 
Aufwendungen ab, ist das Beitragsaufkommen der folgenden Jahre entsprechend 
auszugleichen.  
 
Die Verkehrsanlagen der folgenden im Zusammenhang bebauten Ortsteile stehen in einem 
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räumlichen und funktionalen Zusammenhang und werden gemäß § 2 WABS zu 
Abrechnungseinheiten zusammengefasst:24 
 

 
Ortsteile 

 
Abrechnungseinheit 

  
Süd 01 
Nord 02 
Friesenheim 03 
Oppau 04 
Gartenstadt 05 
Mundenheim 06 
Oggersheim 07 
Rheingönheim 08 
Maudach 09 
Ruchheim 10 
Mitte 11 
West 12 
Edigheim 13 
Pfingstweide 14 
Notwende 15 
Nachtweide 16 

 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Bei der Stichprobe mit der Belegnummer S007756834 vom 15.08.2020 i.H.v. 39.135,40 EUR 
handelt es sich um den vierteljährlichen wiederkehrenden Ausbaubeitrag, der aufgrund des 
Feststellungsbescheides vom 07.07.202025 für das Flurstück 574/40 in der Gemarkung 
Mundenheim erhoben wird.  
 
Die Rechtsgrundlage ergibt sich aus den §§ 1 bis 16 der Satzung über die Erhebung 
wiederkehrender Beiträge für den Ausbau öffentlicher Verkehrsanlagen 
(Ausbaubeitragssatzung – WABS).  
Nach § 7 WABS ist die beitragspflichtige Fläche die Summe aus Grundstücksfläche und 
zulässiger Geschossfläche, erhöht um den Nutzungsartzuschlag nach § 10 WABS.  
Die Berechnung ergibt sich aus beiliegendem Feststellungsbescheid vom 07.07.2020, wobei 
sich die Geschossflächenzahl (GFZ) aus § 9 Abs. 5 WABS ergibt: In Industriegebieten 
errechnet sich die Geschossflächenzahl aus der durch 3,5 geteilten Baumassenzahl. Die 
Baumassenzahl beträgt gemäß der Anlage 3 zur WABS 9,0, woraus sich für die Mehrzahl der 
Grundstücke eine GFZ von 2,57142 ergibt. Für Grundstücke, die nicht oder nur untergeordnet 
baulich genutzt sind oder genutzt werden dürfen, wird als GFZ 0,5 zu Grunde gelegt (§ 9 Abs. 
7 WABS). 
 
Die beitragspflichtige Fläche wird dann von der Steuerverwaltung mit dem Beitragssatz für die 
entsprechende Abrechnungseinheit (hier: Rheingönheim, 08) 0,10 Euro multipliziert. Dies 

                     
24 Vgl. Ausbaubeitragssatzung 6-07 der Stadt Ludwigshafen über die Erhebung wiederkehrender 
Beiträge für den Ausbau öffentlicher Verkehrsanlagen vom 01.01.1996 
25 Siehe Anlage 1: Feststellungsbescheid vom 07.07.2020 
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ergibt einen Beitrag i.H.v. 156.810,60 Euro jährlich, der ¼-jährlich als Vorausleistung mit den 
Grundbesitzabgaben erhoben wird (39.202,65 Euro).  
 
Zu der Belegnummer S007756834 mit einem Betrag von 39.135,40 Euro gehört noch die 
Belegnummer S008241172 über den Betrag von 67,25 Euro. Dies resultiert daraus, dass mit 
dem Feststellungsbescheid vom 07.07.2020 rückwirkend zum 01.11.2019 die beitragspflichtige 
Fläche aufgrund eines dazukommenden Grundstücks erhöht wurde und die Steuerverwaltung 
die Erhöhung des Beitrags über eine andere Belegnummer gebucht hat. 
 

 
 

 
 
  



90 

 

3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 
Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14204  1-14   1-142  
 
 
Anhang: Belege  
 
Verteiler: 

1-14 11 04 02 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage 1: 
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Anlage 2: 
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Anlage 3: 
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Anlage 3: 
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Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 01 
Sitzungstermin: 26.05.2021 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition A 2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen 

aus Transferleistungen - Sachkonto 1529000 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 

(01.12.2020) 

 
Sachkonto 

Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 

(01.12.2020) 

 
A 2.2.1 

 

 
6.898.196,79 EUR 

1529000 
gegen sonstige 

(Beitragsforderungen) 
 

 
12.703,85 EUR 

geprüfter Beleg:  
 
Belegnr. S007937582, Buchungsdatum 01.07.2020, Ausbaubeitrag Pfingstweide mit 7.394,81 EUR 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
(1) Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung der städtischen Vermögensgegenstände 
die in § 93 GemO i.V.m. §§ 33 ff GemHVO verankerten allgemeinen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden zu beachten. Ausgewiesen werden hier die 
Forderungen aus der Festsetzung von Steuern, Gebühren, Beiträgen (bspw BauGB) und 
Transferleistungen. 
Ausgewiesen werden hier die Forderungen aus der Festsetzung von Steuern, Gebühren, 
Beiträgen und Transferleistungen, die in den Perioden bis Ende 2020 entstanden sind, aber 
noch nicht fällig bzw. noch nicht beglichen wurden. 
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(2) Das Umlaufvermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind 
dauerhaft der Gemeinde zu dienen und demnach kein Anlagevermögen darstellen. 
(3) Forderungen sind nach dem Stichtagsprinzip dem Jahr zuzuordnen, in dem diese 
entstanden sind und grundsätzlich mit dem Nominalwert bewertet. 
Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben für fertiggestellte Erschließungs- und 
Ausbaumaßnahmen (§ 48 Abs. 2 Nr. 14 GemHVO) 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Auf dem Sachkonto 1529000 werden unter anderem auch Zahlungen für Ausbaubeiträge 
gebucht. Nachfolgende Stichproben wurden nach Auswahl durch den 
Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 

 

 
 

 
 

 
 

 

Für die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen (insbesondere Anbaustraßen) 
werden Erschließungsbeiträge nach den §§ 127 ff. BauGB erhoben. 

Für Maßnahmen an bereits fertigen Straßen (insbesondere Erneuerung, aber auch Umbau, 
Verbesserung und Erweiterung) sind Straßenausbaubeiträge nach dem landesrechtlichen 
Kommunalabgabengesetz zu erheben.  

Der Hauptanwendungsfall des Ausbaus, nämlich die Erneuerung, setzt beitragsrechtlich 
voraus, dass die übliche Nutzungsdauer der Straße, die mit mindestens 20 Jahren anzusetzen 
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ist, abgelaufen ist, die Verkehrsanlage tatsächlich schadhaft und damit erneuerungsbedürftig 
ist und dass die Maßnahme von Intensität und Umfang her über eine (beitragsfreie) laufende 
Unterhaltung und Instandsetzung (z. B. bloße Reparatur von Schlaglöchern) hinausgeht. 

Für Straßenausbaubeiträge sieht das KAG zwei Alternativen vor, nämlich die Erhebung von 
einmaligen Beiträgen oder die Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen (§§ 10, 10 a KAG). 

Beim Einmalbeitrag sind alle die Grundstücke beitragspflichtig, die baulich nutzbar sind und 
Zugang oder Zufahrt zur ausgebauten Verkehrsanlage nehmen können. Dies gilt auch, wenn 
die Straße nur auf einer Teilstrecke ausgebaut wird. Es können also auch solche Grundstücke 
beitragspflichtig sein, die nicht an dem ausgebauten Teilstück gelegen sind. 

Alternativ hierzu können die Gemeinden aber auch wiederkehrende Straßenausbaubeiträge 
(WKB) erheben. Dieses in Rheinland-Pfalz entwickelte und 1986 eingeführte Beitragssystem, 
welches es auch in Thüringen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Hessen, Niedersachsen 
und im Saarland gibt, erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Über 40 % der Gemeinden und 
Städte in Rheinland-Pfalz wenden dieses System an, Tendenz steigend.  
 
Nach Auskunft des zuständigen Abteilungsleiters 4-142 (s. nachfolgenden email-scann) kann 
aufgrund der Aktenauslagerung in zahlreiche Umzugskartons wegen eines Wasserschadens 
im Archiv derzeit nicht auf die Akten für eine dezidierte Auskunft zurückgegriffen werden. Es ist 
nicht absehbar, wann die Akten nach Sanierung des Archives wieder ausgepackt werden 
können. Auskunftsgemäß gibt es auch keine elektronisch gespeicherten Unterlagen zur 
Rekonstruktion der Zahlung. Das Gebäudemanagement ist derzeit mit dem Vermieter der 
Immobilie über die Schadenssanierung in Kontakt. 

 

 
 
In der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 03.03.2021 wünschte die FWG eine 
Nachinformation so bald wie möglich. 
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Nach Herrichtung des wegen eines Wasserschadens ausgelagerten Archives/Archivgutes 
teilte der Bereich 4-14 am 08.03.2021 folgendes mit: 
 
Debitor 064424, WEG Dubliner Str. 10-14 und Londoner Ring 37-39 
In der genannten WEG sind die Eigentümer des Flurstücks Nr. 3131, Gemarkung Edigheim, 
Abrechnungseinheit (ABE) 14 Pfingstweide zusammengeschlossen. Das Anwesen weist eine 
beitragspflichtige Fläche von 22.407 m² auf. Bei dem derzeitigen Beitragssatz von 0,33 
Euro/qm/Jahr in der Abrechnungseinheit Pfingstweide errechnet sich damit ein jährlicher 
Beitrag von 7.394,31 Euro. 

Siehe nachfolge Screenshotauszüge aus den Satzungen26 und dem Bescheid 
 

 

                     
26 https://www.ludwigshafen.de/buergernah/buergerservice/dienstleistungen-a-z/detail/services-
detail/strassenausbaubeitraege 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 
Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14201  1-14   1-142  
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 01 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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TOP 9: Jahresabschluss 2020 
Prüfung der Stichproben aus der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 
26.05.2021, Passiva 2020, Prüfung Schritt 3 
 
Feststellung der Prüfungsergebnisse: 

 
 Rechnungsprüfufngsausschuss 

 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 05 
Sitzungstermin: 26.05.2021 

 

 
Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Bilanzposition P 2.2.2 – Sonderposten aus Beiträgen – Sachkonto 2326042 

– Ausbaubeitrag Pfingstweide - Zugang 

 
Zur Prüfung ausgewähltes Konto: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 
(22.04.2021) 

 
Sachkonto 

Wert Sachkonto  
bei Prüfungsbeginn 
(22.04.2021) 

 
P 2.2.2 

 
-69.291.098,36 EUR 

2326142 
Ausbaubeitrag 
Pfingstweide - Zugang 

 
252.130,23 EUR 

geprüfter Beleg: S007990274 i.H.v. -2.688,84 EUR  

 
 
2. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
(1) Werden Vermögensgegenstände (z.B. Straßen) durch Beiträge und ähnliche Entgelte 
der Nutzungsberechtigten finanziert, müssen diese Beiträge gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO als 
Sonderposten auf der Passivseite ausgewiesen werden. Diese Beiträge sind im Prinzip vorweg 
eingenommene Erträge, die der Vorfinanzierung der entsprechenden Vermögensgegenstände 
dienen. 
 
(2) Die Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten setzen sich bei der Stadt 
Ludwigshafen im Wesentlichen aus geleisteten Ausbau- und Erschließungsbeiträgen, die auf 
bereits getätigte Bautätigkeiten entfallen, zusammen. 
 
(3) Die Stadt Ludwigshafen erhebt gemäß § 1 der Satzung über die Erhebung 
wiederkehrender Beiträge für den Ausbau öffentlicher Verkehrsanlagen 
(Ausbaubeitragssatzung – WABS – zur Finanzierung der Investitionsaufwendungen für den 
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Ausbau von Verkehrsanlagen (öffentliche Straßen, Wege und Plätze), die innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile liegen, anstelle einmaliger Beiträge, wiederkehrende 
Beiträge. 
 
Zum Ausbau zählen alle Maßnahmen an erstmals hergestellten Verkehrsanlagen, die der 
Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau oder der Verbesserung dienen. 
Zu den Investitionsaufwendungen gehören die gesamten Ausgaben und die bewerteten 
Eigenleistungen der Stadt, die diese zum Ausbau der Verkehrsanlagen aufwenden muss. 
Der wiederkehrende Beitrag wird auf der Grundlage des Durchschnitts der im Zeitraum von 5 
Jahren zu erwartenden Investitionsaufwendungen erhoben.  
Weichen nach Ablauf dieses Zeitraumes die tatsächlichen von den im Durchschnitt erwarteten 
Aufwendungen ab, ist das Beitragsaufkommen der folgenden Jahre entsprechend 
auszugleichen.  
 
Die Verkehrsanlagen der folgenden im Zusammenhang bebauten Ortsteile stehen in einem 
räumlichen und funktionalen Zusammenhang und werden gemäß § 2 WABS zu 
Abrechnungseinheiten zusammengefasst:27 

 
Ortsteile 

 
Abrechnungseinheit 

  
Süd 01 
Nord 02 
Friesenheim 03 
Oppau 04 
Gartenstadt 05 
Mundenheim 06 
Oggersheim 07 
Rheingönheim 08 
Maudach 09 
Ruchheim 10 
Mitte 11 
West 12 
Edigheim 13 
Pfingstweide 14 
Notwende 15 
Nachtweide 16 

 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Bei der Stichprobe mit der Belegnummer S007990274 vom 01.07.2020 i.H.v. 2.688,84 EUR 
handelt es sich um den jährlichen wiederkehrenden Ausbaubeitrag, der aufgrund des 
Feststellungsbescheides vom 10.12.201428 für das Flurstück 3106/14 in der Gemarkung 
Edigheim erhoben wird.  
Die Rechtsgrundlage ergibt sich aus den §§ 1 bis 16 der Satzung über die Erhebung 
wiederkehrender Beiträge für den Ausbau öffentlicher Verkehrsanlagen 

                     
27 Vgl. Ausbaubeitragssatzung 6-07 der Stadt Ludwigshafen über die Erhebung wiederkehrender 
Beiträge für den Ausbau öffentlicher Verkehrsanlagen vom 01.01.1996 
28 Siehe Anlage 2: Feststellungsbescheid vom 10.12.2014 
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(Ausbaubeitragssatzung – WABS).  
 
Nach § 7 WABS ist die beitragspflichtige Fläche die Summe aus Grundstücksfläche und 
zulässiger Geschossfläche, erhöht um den Nutzungsartzuschlag nach § 10 WABS.  
 
Die Berechnung ergibt sich aus beiliegendem Feststellungsbescheid vom 10.12.2014, wobei 
sich die Geschossflächenzahl (GFZ) aus § 9 Abs. 4 WABS ergibt: In Gebieten, auf die § 34 
BauGB Anwendung findet, (kein Bebauungsplan), ist die GFZ aus der als Anlage 3 beigefügten 
Tabelle zu ermitteln. Dabei ist für die Baugebietsart und die Zahl der Vollgeschosse von der in 
der näheren Umgebung des Grundstücks überwiegend vorhandenen Bebauung auszugehen. 
Hier handelt es sich um ein allgemeines Wohngebiet, bei dem die GFZ bei zweigeschossiger 
Bebauung mit 0,8 anzusetzen ist.  
 
Die beitragspflichtige Fläche (8.148 m²) wird dann mit dem Beitragssatz für die entsprechende 
Abrechnungseinheit (hier: Pfingstweide, 14) 0,33 EUR/m² multipliziert. Dies ergibt einen Beitrag 
i.H.v. 2.688,84 EUR jährlich, der als jährliche Vorausleistung mit den Grundbesitzabgaben 
erhoben wird. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 
Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14204  1-14   1-142  
 
 
Anhang: Belege  
 
Verteiler: 
1-14 11 04 05 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage 1: 
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Anlage 2: 
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Anlage 3: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 26.05.2021 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Bilanz – Passiva - P 4.05  

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
Sachkonto 3551100  

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

P Gesamtwert P 4.05 bei 
22.03.2021) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(22.03.2021) 

 
4.05 

 
-2.367.464,27 Euro 

355 1100 
Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und  
Leistungen 

 
-2.367.464,27 € 

geprüfte Belege:  

1. 5245 
2. 5203 

Planung der Außenanlage 3. Kita Ausbaupaket KTS 
Vertragsverlängerung Vertrag 115BDB5 

14.800,08 € 
9.670,44 € 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
1.1 Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung der städt. Forderungen und 

Verbindlichkeiten neben den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung für die 
Gemeinden (§§ 93 GemO i.V.m. mit § 33 GemHVO) insbesondere auch die §§ 4 ff. 
KomDoppikLG zu beachten. 

 
1.2 Nach § 47 Abs. 5 GemHVO sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

Transferleistungen unter 4.5 in der Passivseite der Bilanz auszuweisen. 
Verbindlichkeiten sind gem. § 34 Abs. 6 GemHVO und analog § 13 GemEBilBewVO 
grundsätzlich mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Liegt der Rückzahlungsbetrag 
über dem Ausgabebetrag (Unterschiedsbetrag), ist die Verbindlichkeit mit dem 
Rückzahlungsbetrag zu passivieren. Der Unterschiedsbetrag ist als aktiver 
Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und über die Laufzeit linear abzuschreiben, 
sofern er eine laufzeit- und kapitalabhängige Überlassungsvergütung darstellt oder mit 
ihm einmaliger Verwaltungsaufwand der Gläubigerin oder des Gläubigers abgegolten 
wird. 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Zur Prüfung ausgewählt wurden folgende Buchungen 
2.1 
 

 
 
Bei der Buchung handelt es sich um die Zahlung der Honorarrechnung der 
Landschaftsarchitekten O. für die Planung der Außenanlagen des Neubaus „Kita Adolf-
Diesterweg-Str.“ vom 09.01.2020 über 14.800,08 €. 

 

 
  

Sachkontonr. ErgebnisgliederungscodeBelegnr. Betrag Beschreibung BerechtigungscodeVermögensgliederungscodeExterne Belegnummer Habenbetrag FinanzgliederungscodeBuchungsdatum Fälligkeitsdatum

3551100 5245 14.800,08 , Planung der Außenanlage 3. Kita Ausbaupaket KTS ZAHL P 4.05 301020 0 12.02.2020 09.01.2020

Bearbeiten - Explorer Kreditorenposten

Kreditorennr. KreditorennameBetrag Restbetrag Buchungsdatum FälligkeitsdatumAbgabenart/VerkaufsklasseBelegart BerechtigungscodeBemerkungen AdresseBemerkungen KreditorBelegnr. Externe Belegnummer

285990 Olschewski 14.800,08 0 12.02.2020 12.02.2020 Zahlung ZAHL Nein Nein 5245 301020
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2.2: 

 

 
 
Bei der Buchung handelt es sich um die Zahlung einer Rechnung für die Beschaffung von 
Lizenzverlängerungen bestehender Verträge für folgende Software:  
12 Lizenzen Adobe InDesign CC, 2 Lizenzen Adobe Photoshop und 5 Lizenzen Adobe Creative 
Cloud, bei der Fa. C. zum Preis von 9.670,44 €. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

 
Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14203  1-14   1-142  
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 06 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 05 
Sitzungstermin: 26.05.2021 

 

 
Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Bilanzposition P 2.2.2 – Sonderposten aus Beiträgen – Sachkonto 2326032 

– Ausbaubeitrag Friesenheim - Zugang 

 
Zur Prüfung ausgewähltes Konto: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 
(22.04.2021) 

 
Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(22.04.2021) 

 
P 2.2.2 

 
-69.291.098,36 EUR 

2326032 
Ausbaubeitrag 
Friesenheim - Zugang 

 
834.460,31 EUR 

geprüfte Belege: S007965579 i.H.v. -401.215,20 EUR sowie S007963090 i.H.v. -7.243,70 EUR 

 
 

3. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
(1) Werden Vermögensgegenstände (z.B. Straßen) durch Beiträge und ähnliche Entgelte 
der Nutzungsberechtigten finanziert, müssen diese Beiträge gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO als 
Sonderposten auf der Passivseite ausgewiesen werden. Diese Beiträge sind im Prinzip vorweg 
eingenommene Erträge, die der Vorfinanzierung der entsprechenden Vermögensgegenstände 
dienen. 
 
(2) Die Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten setzen sich bei der Stadt 
Ludwigshafen im Wesentlichen aus geleisteten Ausbau- und Erschließungsbeiträgen, die auf 
bereits getätigte Bautätigkeiten entfallen, zusammen. 
 
(3) Die Stadt Ludwigshafen erhebt gemäß § 1 der Satzung über die Erhebung 
wiederkehrender Beiträge für den Ausbau öffentlicher Verkehrsanlagen 
(Ausbaubeitragssatzung – WABS – zur Finanzierung der Investitionsaufwendungen für den 
Ausbau von Verkehrsanlagen (öffentliche Straßen, Wege und Plätze), die innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile liegen, anstelle einmaliger Beiträge, wiederkehrende 
Beiträge. 
 

Zum Ausbau zählen alle Maßnahmen an erstmals hergestellten Verkehrsanlagen, die der 
Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau oder der Verbesserung dienen. 
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Zu den Investitionsaufwendungen gehören die gesamten Ausgaben und die bewerteten 
Eigenleistungen der Stadt, die diese zum Ausbau der Verkehrsanlagen aufwenden muss. 
Der wiederkehrende Beitrag wird auf der Grundlage des Durchschnitts der im Zeitraum von 5 
Jahren zu erwartenden Investitionsaufwendungen erhoben.  
 
Weichen nach Ablauf dieses Zeitraumes die tatsächlichen von den im Durchschnitt erwarteten 
Aufwendungen ab, ist das Beitragsaufkommen der folgenden Jahre entsprechend 
auszugleichen.  
 
Die Verkehrsanlagen der folgenden im Zusammenhang bebauten Ortsteile stehen in einem 
räumlichen und funktionalen Zusammenhang und werden gemäß § 2 WABS zu 
Abrechnungseinheiten zusammengefasst:29 

 
Ortsteile 

 
Abrechnungseinheit 

  
Süd 01 
Nord 02 
Friesenheim 03 
Oppau 04 
Gartenstadt 05 
Mundenheim 06 
Oggersheim 07 
Rheingönheim 08 
Maudach 09 
Ruchheim 10 
Mitte 11 
West 12 
Edigheim 13 
Pfingstweide 14 
Notwende 15 
Nachtweide 16 

 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
2.1 Beleg S007965579 
 
Bei der Stichprobe mit der Belegnummer S007965579 vom 01.07.2020 i.H.v. 401.215,20 EUR 
handelt es sich um den jährlichen wiederkehrenden Ausbaubeitrag, der aufgrund des 
Feststellungsbescheides vom 29.09.199930 für das Flurstück 1011 in der Gemarkung 
Friesenheim erhoben wird.  
Die Rechtsgrundlage ergibt sich aus den §§ 1 bis 16 der Satzung über die Erhebung 
wiederkehrender Beiträge für den Ausbau öffentlicher Verkehrsanlagen 
(Ausbaubeitragssatzung – WABS). Nach § 7 WABS ist die beitragspflichtige Fläche die Summe 
aus Grundstücksfläche und zulässiger Geschossfläche, erhöht um den Nutzungsartzuschlag 
nach § 10 WABS.  
  

                     
29 Vgl. Ausbaubeitragssatzung 6-07 der Stadt Ludwigshafen über die Erhebung wiederkehrender 
Beiträge für den Ausbau öffentlicher Verkehrsanlagen vom 01.01.1996 
30 Siehe Anlage 1: Feststellungsbescheid vom 29.09.1999 
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Die Berechnung ergibt sich aus beiliegendem Feststellungsbescheid vom 29.09.1999, wobei 
sich die Geschossflächenzahl (GFZ) aus § 9 Abs. 5 WABS ergibt: In Industriegebieten 
errechnet sich die Geschossflächenzahl aus der durch 3,5 geteilten Baumassenzahl. Die 
Baumassenzahl beträgt gemäß der Anlage 3 zur WABS 9,0, woraus sich für die Grundstücke 
eine GFZ von 2,57 ergibt. 
 
Die beitragspflichtige Fläche (4.012.152 m²) wird dann von der Steuerverwaltung mit dem 
Beitragssatz für die entsprechende Abrechnungseinheit (hier: Friesenheim, 03) 0,10 Euro pro 
m² multipliziert. Dies ergibt einen Beitrag i.H.v. 401.215,20 Euro jährlich, der als jährliche 
Vorausleistung mit den Grundbesitzabgabenerhoben wird. 
 

 
 
 
2.2 Beleg S007963090 
 
Bei der Stichprobe mit der Belegnummer S007963090 vom 19.08.2020 i.H.v. 7.243,70 EUR 
handelt es sich um den jährlichen wiederkehrenden Ausbaubeitrag, der aufgrund des 
Feststellungsbescheides vom 09.03.199531 für das Flurstück 2758/10 in der Gemarkung 
Friesenheim erhoben wird.  
 
Die Rechtsgrundlage ergibt sich aus den §§ 1 bis 16 der Satzung über die Erhebung 
wiederkehrender Beiträge für den Ausbau öffentlicher Verkehrsanlagen 
(Ausbaubeitragssatzung – WABS).  
Nach § 7 WABS ist die beitragspflichtige Fläche die Summe aus Grundstücksfläche und 
zulässiger Geschossfläche, erhöht um den Nutzungsartzuschlag nach § 10 WABS.  
 
Die Berechnung ergibt sich aus beiliegendem Feststellungsbescheid vom 09.03.1995, wobei 
sich die Geschossflächenzahl (GFZ) aus § 9 Abs. 4 WABS ergibt: In Gebieten, auf die § 34 
BauGB Anwendung findet, (kein Bebauungsplan), ist die GFZ aus der als Anlage 3 beigefügten 
Tabelle zu ermitteln. Dabei ist für die Baugebietsart und die Zahl der Vollgeschosse von der in 
der näheren Umgebung des Grundstücks überwiegend vorhandenen Bebauung auszugehen. 
Hier handelt es sich um ein allgemeines Wohngebiet, bei dem die GFZ bei zweigeschossiger 
Bebauung mit 0,8 anzusetzen ist. 
  
Die beitragspflichtige Fläche (72.437 m²) wird dann mit dem Beitragssatz für die entsprechende 
Abrechnungseinheit (hier: Friesenheim, 03) 0,10 EUR/m² multipliziert. Dies ergibt einen Beitrag 
i.H.v. 7.243,70 EUR jährlich, der als jährliche Vorausleistung mit den Grundbesitzabgaben 
erhoben wird. 
 

 
  

                     
31 Siehe Anlage 2: Feststellungsbescheid vom 09.03.1995 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14204  1-14   1-142  
 
 
 
Anhang: Belege  
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 05 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage 1: 
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Anlage 2: 
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Anlage 3: 
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136 
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Anlage 3: 
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Rechnungsprüfungsausschuss 

 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende Prüfung bei 1-14 durch: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 06 

Sitzungstermin: 26.05.2021 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Bilanzposition P 3. 4 – Sonstige Rückstellungen –  
Sachkonto 2951000 – für sonstige finanzielle Verpflichtungen 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 
Gesamtwert P 3.4 bei 

Prüfungsbeginn 
(15.04.2021) 

Sachkonto 
Wert Sachkonto bei 

Prüfungsbeginn 
(15.04.2021) 

P 3.4 -143.274.437,09 Euro 
2951000 „für sonstige 

finanzielle 
Verpflichtungen“ 

-5.309.505,90 EUR  

geprüfte Belege:  
 
A971057 über 5.000,00 Euro 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Bilanzposition P 3.4 Sonstige Rückstellungen beträgt -143.274.437,09 Euro zum 
Jahresende 2020 und setzt sich aus 15 Sachkonten zusammen, von denen zwei gebucht sind.  
 
(2) Die Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen werden im Sachkonto 2951000 
ausgewiesen und betreffen die Zahlungsverpflichtungen für ungewisse Verbindlichkeiten. Der 
Gesamtwert der o. g. Rückstellung zum 31.12.2020 beträgt -5.309.505,90 Euro. 

 
1. Rechtliche Grundlage und systematische Prüfung 
 
Gem. § 36 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO32, für sonstige Verpflichtungen die vor dem Bilanzstichtag 
wirtschaftlich begründet wurden und dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau 
bekannt sind, sind zum Bilanzstichtag die Rückstellungen zu bilden. Sie sind gem. § 36 Abs. 

                     
32 Gemeindehaushaltsverordnung (Doppik) vom 18.05.2006 (Fassung bis 31.12.2018).  
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2, Satz 1 GemHVO, mit dem Betrag der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Gemeinde 
anzusetzen.  
 
Soweit der Grund für ihre Bildung entfallen ist, sind die Rückstellungen gem. § 36 Abs. 3 
GemHVO aufzulösen.  
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
2.1. Beleg A971057 über 5.000,00 Euro 
 
Bei der Stichprobe handelt es sich um die Auflösung einer Rückstellung für sonstige finanzielle 
Verpflichtungen in Höhe von 5.000,00 Euro, betreffend die Zahlungsverpflichtung aus 2019 
gegenüber dem R. K. e. V. Ludwigshafen. 
 
Gem. Bescheid vom 15.05.2019, wurde dem R. K. e. V. der beantragte Zuschuss zu Personal- 
und Sachkosten für das Jahr 2019, in einer Gesamthöhe von 25.000,00 Euro bewilligt. Gemäß 
der Geschäftsanweisung Zuwendungen, erhielt der Verein den Zuschuss, beginnend ab Juli 
2019, in drei Teilzahlungen. Die erste und zweite Teilzahlung je 10.000,00 Euro erfolgte zum 
01.07.2019 und zum 01.11.2019. Die dritte Teilzahlung wurde in Abhängigkeit der Vorlage und 
Prüfung des Verwendungsnachweises bis 30.06.2020 vereinbart33.  
 
Da die Abgabe des Verwendungsnachweises nicht im Haushaltsjahr 2019 erfolgte, wurde zum 
Bilanzstichtag (31.12.2019) eine Rückstellung für die zukünftige finanzielle Verpflichtung, in 
einer geschätzten Höhe von 5.000,00 Euro34 gebildet. Die o. g. Rückstellung wurde nach 
Abgabe und Überprüfung des Verwendungsnachweises 2019 sowie nach Auszahlung vom 
Restzuschuss 2019 in Höhe von 5.000,00 Euro aufgelöst35: 
 

 
 
 

 
 
Die Buchung der Rückstellungsauflösung in nsk erfolgte mit dem Buchungsdatum vom 
01.01.2020. Die dritte Teilzahlung erfolgte am 02.06.2020. 
 
 
 
  

                     
33  Siehe Anlage 1 (Bescheid vom 15.05.2019) 
34 maximaler Restzuschuss, nach Abzug von 20.000,00 Euro. 
35  Siehe Anlage 2 (dritte Auszahlung vom Zuschuss 2019). 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14210  1-14   1-142  
 
Anlagen 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 06 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage 1:  
Bescheid vom 15.05.2019 
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Anlage 2: 
Teilzahlung vom Zuschuss 2019 (02.06.2019) 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 

Sitzungstermin: 26.05.2021 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Passiva Bilanzposition P 4.10 „Verbindlichkeiten gegenüber dem 

sonstigen öffentlichen Bereich“ - Sachkonto 3541900 „Sonstige“ 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 

(20.04.2021) 

Sachkonto 

Wert  
Sachkonto bei 

Prüfungsbeginn 
(20.04.2021) 

P 4.10 - 1.119.231,83 Euro 
3541900 (VBL 

gegenüber dem Bund) 
„Sonstige“ 

 7.884,12 Euro 

geprüfter Beleg:  
5323 über  7.980,00 Euro 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung der städt. Forderungen und 
Verbindlichkeiten neben den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung für die Gemeinden 
(§§ 93 GemO i.V.m. mit § 33 GemHVO) insbesondere auch die §§ 4 ff. KomDoppikLG zu 
beachten. 
 
(2) Nach § 47 Abs. 5 GemHVO sind sonstige Verbindlichkeiten unter 4.11 auf der Passivseite 
der Bilanz auszuweisen. Verbindlichkeiten sind gem. § 34 Abs. 6 GemHVO grundsätzlich mit 
ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Als „Sonstige Verbindlichkeiten“ sind alle 
Verbindlichkeiten erfasst, die keiner anderen Position zuzuordnen sind. Unter anderem werden 
unter dieser Bilanzposition auch Spenden erfasst.  
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2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
Beleg 5323 über 7.980,00 Euro „Zulassungsbescheinigungen Teil II“ 

 

 
 
Der gesamte Beleg umfasst 651 Sachposten, hat einen Wert von -450.523,15 Euro und stellt 
die Überweisung an die Bank am 15.04.2020 dar.  
 
Zugrunde liegt die mit Belegnummer GWF_000410532 eingebuchte Rechnung bzw. 
„Gebührenaufstellung“ des K. des Bundes. 
 

 
 
Gegenstand der Gebührenaufstellung sind 2.100 Zulassungsbescheinigungen Teil II. 

 
 
Der rechnerische Einzelpreis für eine Zulassungsbescheinigung Teil II beträgt 3,80 Euro. 
Gemäß in Nr. 123.1 GebOSt (Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr) beträgt 
die festgelegte Gebühr 3,80 Euro.  
 

 
 
Die Überweisung wurde auf dem Bankkonto mit Buchungsdatum 15.04.2020 überwiesen. 
3. Prüfungsergebnis 
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3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 07 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
  



146 

 

 
 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 

Sitzungstermin: 26.05.2021 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

 
Prüfung der Passiva Bilanzposition P 4.11 „Sonstige Verbindlichkeiten“ - Sachkonto  

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 

(17.03.2021) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(17.03.2021) 

P 4.11 
EUR 

1.655.697,29 

3790503 
Reisekostenvorschüsse 

- Abgang 

EUR 
624,00 

geprüfter Beleg: A970392 Buchungsdatum10.08.2020 i.H.v. 624,00 EUR 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung der städt. Forderungen und 
Verbindlichkeiten neben den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung für die Gemeinden 
(§§ 93 GemO i.V.m. mit § 33 GemHVO) insbesondere auch die §§ 4 ff. KomDoppikLG zu 
beachten. 
 
(2) Nach § 47 Abs. 5 GemHVO sind sonstige Verbindlichkeiten unter 4.11 auf der Passivseite 
der Bilanz auszuweisen. Verbindlichkeiten sind gem. § 34 Abs. 6 GemHVO grundsätzlich mit 
ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Als „Sonstige Verbindlichkeiten“ sind alle 
Verbindlichkeiten erfasst, die keiner anderen Position zuzuordnen sind.  
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2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Auskunft des Bereiches 1-12: 
Reisekostenvorschuss für eine Mitarbeiterin des Bereichs Jugendamt (3-14) für eine 
Fortbildungsqualifizierung an der Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz in 
Mayen. Von insges. 923,72 EUR Fortbildungskosten wurden 624,00 EUR als Vorschuss an die 
Betroffene ausgezahlt 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14201  1-14   1-142  
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 07 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 

Sitzungstermin: 26.05.2021 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

 
Prüfung der Passiva Bilanzposition P 4.11 „Sonstige Verbindlichkeiten“ - Sachkonto  

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 
Gesamtwert 

Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn (.2021) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(.2021) 

P 4.11 
EUR 

1.655.697,29 

3795603 
Prüfungsausschuss 

Pfalz -Abgang 

EUR 
34.479,21 

 
geprüfter Beleg: WKB849432 Buchungsdatum 10.07.2020 i.H.v. 110,00 EUR 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung der städt. Forderungen und 
Verbindlichkeiten neben den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung für die Gemeinden 
(§§ 93 GemO i.V.m. mit § 33 GemHVO) insbesondere auch die §§ 4 ff. KomDoppikLG zu 
beachten. 
 
(2) Nach § 47 Abs. 5 GemHVO sind sonstige Verbindlichkeiten unter 4.11 auf der Passivseite 
der Bilanz auszuweisen. Verbindlichkeiten sind gem. § 34 Abs. 6 GemHVO grundsätzlich mit 
ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Als „Sonstige Verbindlichkeiten“ sind alle 
Verbindlichkeiten erfasst, die keiner anderen Position zuzuordnen sind.  
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2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Auskunft des Geschäftsführers des Angestelltenprüfungsausschusses Pfalz Geschäftsstelle 
Ludwigshafen: Auszug aus dem MBV-Journal für das Wiederkehrende Buchblatt (WKB) 
„Auslagenersatz mündliche Prüfung Prüfungsausschuss Pfalz“ für ein städtisches Mitglied. 
 

 
 
 
Kopie Rechnungsbeleg incl. Trinkgeld 
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Auszug Zahlungsposten Beleg 5450 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

 
Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14201  1-14   1-142  
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 07 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 26.05.2021 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Bilanz – Passiva 

P 4.06 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 

Sachkonto 3691000  

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

P Gesamtwert P 4.06 bei 
22.03.2021) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(22.03.2021) 

 
4.06 

 
-6.937.125,66 Euro 

3691000 
gegenüber sonstigen 
inländischen Bereichen 

 
-5.202.874,51 € 

geprüfte Belege:  

WKB825042 Vorläufiger PKZ P. Kita  -2.618.151,67 € 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
1.1 Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung der städt. Forderungen und 

Verbindlichkeiten neben den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung für die 
Gemeinden (§§ 93 GemO i.V.m. mit § 33 GemHVO) insbesondere auch die §§ 4 ff. 
KomDoppikLG zu beachten. 

 
1.2 Nach § 47 Abs. 5 GemHVO sind Verbindlichkeiten aus Transferleistungen unter 4.6 in 

der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Verbindlichkeiten sind gem. § 34 Abs. 6 
GemHVO und analog § 13 GemEBilBewVO grundsätzlich mit ihrem Rückzahlungsbetrag 
anzusetzen. Liegt der Rückzahlungsbetrag über dem Ausgabebetrag 
(Unterschiedsbetrag), ist die Verbindlichkeit mit dem Rückzahlungsbetrag zu passivieren. 
Der Unterschiedsbetrag ist als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und 
über die Laufzeit linear abzuschreiben, sofern er eine laufzeit- und kapitalabhängige 
Überlassungsvergütung darstellt oder mit ihm einmaliger Verwaltungsaufwand der 
Gläubigerin oder des Gläubigers abgegolten wird. 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Zur Prüfung ausgewählt wurden folgende Buchung: 
 

 
 
Bei der Buchung handelt es sich um die 1. Rate des vorläufigen Personalkostenzuschusses für 
die Kindertagesstätten des freien Trägers „P“. 
 
 
Die Finanzierung der Personalkosten in den Kindertagesstätten in Rheinlandpfalz erfolgt nach 
Maßgabe des § 12 des Kindertagesstättengesetzes (s. Anlage 1). Die Finanzierungsanteile 
belaufen sich wie folgt: 
 

 
 
Für interkulturelle Fachkräfte (§ 2 Abs. 5 Satz 1 Nr. 4 bis 6) kann die Zuweisung des Landes 
zur Entlastung des Trägers und der Eltern mit Zustimmung des Landesamtes für Soziales, 
Jugend und Versorgung im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel bis zu 60 % der 
Personalkosten betragen. 
 
Nach § 8 Abs 4 der LVO zur Ausführung des Kindertagesstättengesetzes wir die vorläufige 
Jahreszuweisung an das Jugendamt in der Regel in 3 Abschlagszahlungen Anfang Februar, 
Juni und Oktober gezahlt.  
Der Bereich 3-15 (KTS) hat den Anteil des Trägers des Jugendamtes auf der Basis der 
Personalkosten des Jahres 2019 ermittelt und den Zuschuss für das Jahr 2020 vorläufig analog 
wie das Land ausgezahlt: 

  

Bearbeiten - Explorer Sachposten

Sachkontonr. Belegnr. Betrag Beschreibung VermögensgliederungscodeExterne Belegnummer Buchungsdatum Fälligkeitsdatum

3691000 WKB825042 -2.618.151,67 Prot. Kitas vorl. PKZ Stadt P 4.06 VORLÄUFIGE PKZ PROT. KITA 15.02.2020 15.02.2020

Eigenanteil

 in %

Landeszuschuss 

in % 

Träger des 

Jugendamtes

Für KTS In kommunaler Trägerschaft 15 27,5 57,5

- bei mindestens 15 GZ-Plätzen u. Mittagessen 12,5 30 57,5

Für KTS in freier oder anderer Trägerschaft 12,5 30 57,5

- bei mindestens 15 GZ-Plätzen und Mittagessen 10 32,5 57,5

Für Horte und andere Tageseinrichtungen kommunaler und freier Träger 10 35

ungedeckte Personalkosten

 nach Abzug der Elternbeitäge

Für Krippen
10 35

ungedeckte Personalkosten

 nach Abzug der Elternbeitäge
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1. Personalkostenzuschuss für die Kindertagesstätten (städt. Anteil): 
 

 
 

2. Interkulturelle Fachkräfte (städt. Anteil): 

 
 

3. Berechnung der Ratenbeträge (städt. Anteil): 

4.  

  

Landeszuschuss Trägeranteil EB Krippe

30%32,5%/45% 5%/10%/12,5% 17,5%

Altrheinstraße (25 GZ) 556.000,00 €          180.700,00 €          55.600,00 €            5.290,00 €              314.410,00 €           

Brebacherstraße* (38GZ) 717.000,00 €          233.025,00 €          71.700,00 €            7.935,00 €              404.340,00 €           

Brüsseler Ring* (28 GZ) 521.000,00 €          169.325,00 €          52.100,00 €            5.290,00 €              294.285,00 €           

Comeniustraße* (21 GZ) 741.000,00 €          240.825,00 €          74.100,00 €            7.935,00 €              418.140,00 €           

Herxheimerstr.* (15 GZ) 460.000,00 €          149.500,00 €          46.000,00 €            5.290,00 €              259.210,00 €           

Kärntnerstraße* (36 GZ) 543.000,00 €          176.475,00 €          54.300,00 €            5.290,00 €              306.935,00 €           

Kranichstraße (25GZ) 690.000,00 €          224.250,00 €          69.000,00 €            7.935,00 €              388.815,00 €           

Leuschnerstraße* (48 Gz) 835.000,00 €          271.375,00 €          83.500,00 €            7.935,00 €              472.190,00 €           

Leuschnerstraße Krippe 155.000,00 €          69.750,00 €            7.750,00 €              19.000,00 €            58.500,00 €             

Limesstraße 905.000,00 €          294.125,00 €          90.500,00 €            10.580,00 €            509.795,00 €           

Limesstraße Krippe ab 165.000,00 €          74.250,00 €            8.250,00 €              24.000,00 €            58.500,00 €             

Ludwig-Börne-Str.* (24 GZ) 429.000,00 €          139.425,00 €          42.900,00 €            5.290,00 €              241.385,00 €           

Luitpoldstraße* (27 GZ) 610.000,00 €          198.250,00 €          61.000,00 €            5.290,00 €              345.460,00 €           

Maxstraße* (35 GZ) 917.000,00 €          298.025,00 €          91.700,00 €            7.935,00 €              519.340,00 €           

Mittelstraße (15 GZ) 496.000,00 €          161.200,00 €          49.600,00 €            5.290,00 €              279.910,00 €           

Nachtigalstraße (20 GZ) 449.000,00 €          145.925,00 €          44.900,00 €            5.290,00 €              252.885,00 €           

Nachtigalstraße Krippe 160.000,00 €          72.000,00 €            8.000,00 €              23.000,00 €            57.000,00 €             

Oberlinstraße* (36 GZ) 638.000,00 €          207.350,00 €          63.800,00 €            7.935,00 €              358.915,00 €           

Oberlinstraße Krippe 170.000,00 €          76.500,00 €            8.500,00 €              19.000,00 €            66.000,00 €             

Orangeriestraße* (38 Gz) 855.000,00 €          277.875,00 €          85.500,00 €            7.935,00 €              483.690,00 €           

Rohrlachstraße (48 GZ) ab 01.04. 811.000,00 €          263.575,00 €          81.100,00 €            7.935,00 €              458.390,00 €           

Rohrlachstraße Krippe 150.000,00 €          67.500,00 €            7.500,00 €              16.000,00 €            59.000,00 €             

Silcherstraße* (60 GZ) 960.000,00 €          312.000,00 €          96.000,00 €            10.580,00 €            541.420,00 €           

Weißenburger Str. (35 GZ) 721.000,00 €          234.325,00 €          72.100,00 €            7.935,00 €              406.640,00 €           

Weißenburger Krippe 165.000,00 €          74.250,00 €            8.250,00 €              20.000,00 €            62.500,00 €             

Summe 13.819.000,00 € 4.611.800,00 €   1.333.650,00 €   134.895,00 €      121.000,00 €      7.617.655,00 €    

Einrichtung
Personalkosten 

2019

GG/Übernahme 

Trägeranteil
Stadtzuschuss

Interkultuelle Fachkräfte 

Personalkosten Zuschuss Stadt Landeszuschuss

laut Antrag 2019 40% 60%

Altrheinstraße 24.000,00 €        9.600,00 €          14.400,00 €        

Brebacher Str. 53.000,00 €        21.200,00 €        31.800,00 €        

Brüsseler Ring 49.000,00 €        19.600,00 €        29.400,00 €        

Comeniustraße 35.000,00 €        14.000,00 €        21.000,00 €        

Kärntnerstr. 37.000,00 €        14.800,00 €        22.200,00 €        

Kranichstr. 30.000,00 €        12.000,00 €        18.000,00 €        

Leuschnerstraße 40.000,00 €        16.000,00 €        24.000,00 €        

Ludwig-Börne-Str.2 26.000,00 €        10.400,00 €        15.600,00 €        

Luitpoldstraße

Maxstraße 43.000,00 €        17.200,00 €        25.800,00 €        

Mittelstraße 34.000,00 €        13.600,00 €        20.400,00 €        

Nachtigalstraße 26.000,00 €        10.400,00 €        15.600,00 €        

Oberlinstraße 27.000,00 €        10.800,00 €        16.200,00 €        

Orangeriestraße 35.000,00 €        14.000,00 €        21.000,00 €        

Rohrlachstraße 49.000,00 €        19.600,00 €        29.400,00 €        

Silcherstraße 40.000,00 €        16.000,00 €        24.000,00 €        

Weißenburgerstraße 44.000,00 €        17.600,00 €        26.400,00 €        

Summe 592.000,00 €      236.800,00 €      355.200,00 €      

Kindergarten

Stadt Land Gesamtsummen

Zuschuss Kita/Krippe 7.617.655,00 €       4.611.800,00 €       12.229.455,00 €     

Trägeranteil GG 134.895,00 €          134.895,00 €          

Migration 236.800,00 €          355.200,00 €          592.000,00 €          

Summe 7.854.455,00 €       5.101.895,00 €       12.956.350,00 €     

3 Raten zu je 2.618.151,67 €       1.700.631,67 €       4.318.783,33 €       
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14203  1-14   1-142  
 
 
Anlagen 
 
 
Verteiler: 
 
1-14 11 04 06 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage 1: 
 

Kindertagesstättengesetz 
Vom 15. März 1991 

Gesamtausgabe in der Gültigkeit vom 01.01.2020 bis 30.06.2021 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion  :  
Begleitende Prüferin bei 1-14  :  
Aktenzeichen   : 1-14 11 04 05 
Sitzungstermin  : 26.05.2021 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanz Passiva 2.2.1 – Sachkonto 2311020 
von verbundenen Unternehmen - Zugang 

 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert Bilanzposition 
bei Prüfungsbeginn 
(21.04.2021) 

 
Sachkonto 

 

Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(21.04.2021) 

 
P 2.2.1 

 
-190.237.321,70 EUR 

 

2311020 
von verbundenen 
Unternehmen - Zugan 

 
-2.311.150,00 EUR 

geprüfter Beleg: 
AN129262, -30.150,00 EUR 

 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Gemäß § 38 (2) GemHVO sind erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder 
Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens als Sonderposten auf der 
Passivseite auszuweisen. Die Auflösung der Sonderposten (Sopo) erfolgt ertragswirksam 
entsprechend der Abschreibungszeit des Vermögensgegenstandes. Ist eine Zuordnung der 
Zuwendungen nicht möglich, sind sie in einen gesonderten Sonderposten einzustellen. Die 
Auflösung erfolgt mit einem sachgerechten, gemeindebezogenen Prozentsatz. 
 
(2) Weitere Regelungen bezüglich der Sonderposten ergeben sich analog aus § 10 der 
Gemeindeeröffnungsbilanz-Bewertungsverordnung (GemEBilBewVO): 
 

 Zuwendungen für Investitionen, einmalige Entgelte von Nutzungsberechtigten, 
unentgeltlich erbrachte Bürgerleistungen, Geld- oder Sachgeschenke, 
Grabnutzungsentgelte und ähnliche Entgelte, die in einen Sonderposten einzustellen 
sind, sind mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum 
Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen anzusetzen (§ 10 Abs. 
1GemEBilBewVO). 
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 Das Verhältnis zwischen den Zuführungsbeträgen und den bis zum Bilanzstichtag 
vorzunehmenden Auflösungen entspricht dem Verhältnis von Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten und den bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Abschreibungen 
der Vermögensgegenstände, denen die Sonderposten sachlich zuzuordnen sind. Die 
Auflösung des Sonderpostens über die Dauer der Zweckbindung der den Sonderposten 
zugeführten Beträge ist nicht zulässig (§ 10 Abs. 2GemEBilBewVO). 

 

 Sofern die Höhe der Zuführungsbeträge nicht oder nicht mit einem vertretbaren 
Zeitaufwand zu ermitteln ist, ist diese sachgerecht zu schätzen (§ 10 Abs. 3 
GemEBilBewVO). 

 

 Zuwendungen, die für die Anschaffung von Vermögensgegenständen gewährt wurden, 
sind den damit geförderten Vermögensgegenständen sachgerecht zuzuordnen. Sofern 
eine Zuordnung der Sonderposten nicht oder nicht mit einem vertretbaren Zeitaufwand 
möglich ist, sind diese Zuwendungen in einen gesonderten Sonderposten einzustellen. 
Der Auflösung dieses Sonderpostens ist ein sachgerecht ermittelter Prozentsatz oder 
ein pauschaler Prozentsatz von 5 v. H. zugrunde zu legen (§ 10 Abs. 4 
GemEBilBewVO). 

 

 Pauschale Zuwendungen, die für eine Gruppe beweglicher Vermögensgegenstände 
gewährt wurden, können in einem Sonderposten ausgewiesen werden. Dieser kann in 
Höhe des durchschnittlichen Abschreibungssatzes der geförderten 
Vermögensgegenstände aufgelöst werden (§ 10 Abs. 5 GemEBilBewVO). 

 

 Zuwendungen für Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich nicht begrenzt ist, 
werden in einem gesonderten Sonderposten erfasst, der keiner Auflösung unterliegt. (§ 
10 Abs. 6 GemEBilBewVO). 

 

 Die Absätze 1 bis 6 sind lediglich auf die Sonderposten anzuwenden, die auf 
Zahlungen, Sachleistungen oder Geschenken basieren, die vor dem 1. Januar 2000 
erfolgt sind(§ 10 Abs. 7 GemEBilBewVO). 

 

 Ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist in der 
Eröffnungsbilanz nicht zu bilden (§ 10 Abs. 8 GemEBilBewVO). 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

 
 
Bei der Stichprobe handelt es sich um einen Sonderposten, der infolge einer unentgeltlichen 
Grundstücksübertragung (Flst.Nr. 4616/13) von G. an die Stadt, gebildet wurde. Das 
Grundstück entspricht einer 45 Quadratmeter großen Verkehrsfläche an der Rheinallee (Teil 
des Gehwegs). Seine Übertragung resultiert aus dem räumlichen Zusammenhang zu zwei, 
ebenfalls von G. übertragenen Grundstücken an der Hafenpromenade. 

 
Die Buchung korreliert mit einer Anlagebuchung in Höhe von 30.150,00 EUR auf dem 
Sachkonto 0481020 „Grundstücke und grundstückgleiche Rechte – Zugang“. Sie stellt den 
Buchwert zum 19.05.2020 dar, der auf dem entsprechenden Bodenrichtwert von 670 EUR pro 
Quadratmeter basiert. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14205  1-14   1-142  
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 05 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 06 

Sitzungstermin: 26.05.2021 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

 
Prüfung der Bilanzposition P 3.1 – Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 

Verpflichtungen – Sachkonto 2421100 für Beamte-Pensionsrückstellungen 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 
Gesamtwert P 3.1 bei 

Prüfungsbeginn 
(09.03.2021) 

Sachkonto 
Wert Sachkonto bei 

Prüfungsbeginn 
(09.03.2021) 

P 3.1 -267.424.367,26 EUR 
2421100 für Beamte-

Pensionsrückstellungen 
-124.651.117,67 

EUR 

geprüfter Beleg: PK0944260 über 1.236.709,12 EUR 

 
 

Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung von Rückstellungen neben den 
allgemeinen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden (§ 93 GemO i. V. m.  
§§ 33 ff GemHVO) insbesondere § 36 GemHVO zu beachten. 
 
(2) Gemäß § 36 Abs. 1, Nr. 1 und Abs. 2, Satz 2 GemHVO sind Rückstellungen für 
Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen 
zum Barwert der erworbenen Versorgungsansprüche nach dem Teilwertverfahren anzusetzen. 
Anwartschaften auf zukünftige Pensionsleistungen sind, unter Verweis auf die einschlägigen 
einkommensteuerlichen Vorschriften, mit dem Teilwert gemäß § 6a Abs. 3, S. 2, Nr. 1 EStG zu 
bewerten. Bei der Berechnung der Pensionsverpflichtungen sind die anerkannten 
versicherungsmathematischen Regeln anzuwenden, deren Einhaltung vermutet wird, wenn die 
„Richttafeln 2018 G“ von Prof. Heubeck verwendet worden sind. Für die Abzinsung der 
Pensionsverpflichtungen wird auf den in § 6a Abs. 3, S. 3 EStG definierten 6%igen 
Rechnungszinssatz verwiesen. 
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(3) Bei der Stadt Ludwigshafen erfolgt die Berechnung der Pensionsrückstellung für die 
Bilanz gemäß § 36 Abs. 1, Nr. 1 GemHVO durch das Programm P. Die Software verfügt über 
eine Schnittstelle zum Personalabrechnungssystem S. Dabei wird eine 6%ige Abzinsung 
beachtet. In den Teilrechnungen werden für die Pensionsrückstellung über die 
Personalabrechnung 20% der aktiven Dienstbezüge belastet. Dabei bleibt bei der Berechnung 
der 20%igen Umlage die haushaltsrechtlich vorgeschriebene Verzinsung der 
Pensionsrückstellung in Höhe 
 
von 6% unberücksichtigt. Ein Ausgleich (zwischen der gesetzlich vorgeschriebenen 
Pensionsrückstellung und den Teilhaushalten) wird im sogenannten „fiktiven Budget“ 
(Teilergebnisrechnung 913 allgemeine Personalwirtschaft) vorgenommen. 
 
 
Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgender Beleg wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 

 

 
 
Grundsätzlich handelt es sich bei den Buchungen des Sachkontos 2421100 um die 
Gegenbuchungen der Aufwandsbuchungen des Sachkontos 5111000 – „Beamte 
Versorgungsbezüge“. Während die in der Bilanz ausgeführten Buchungen kumuliert werden, 
erfolgen die Buchungen in der Ergebnisrechnung einzeln.  
Der Nachweis erfolgt daher einzeln über die Aufwandsbuchungen. Bei dem Betrag in Höhe von 
1.236.709,12 EUR handelt es sich um Auszahlung der Ruhegehälter der 
Versorgungsempfänger des Monats Juni 2020. Der Betrag wurde mit Buchungsdatum 
31.05.2020 gebucht und damit dem Geschäftsjahr 2020 zugeordnet, nachdem Beamte ihre 
Dienstbezüge gemäß § 8 Abs. 1 Landesbesoldungsgesetz monatlich im Voraus erhalten. 

 

 
 
 
Es folgen exemplarische Auszüge aus der seitens des Bereiches 1-10 erstellten Liste: 
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. 
 

 
. 
. 

 
 
Bei Bedarf kann die gesamte Liste im Rahmen der Sitzung eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14206  1-14   1-142  
 
 
Verteiler: 
 
1-14 11 04 06 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 06 

Sitzungstermin: 26.05.2021 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

 
Prüfung der Bilanzposition P 3.4 – Sonstige Rückstellungen – Sachkonto 2951000 

sonstige finanzielle Verpflichtungen 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 

(09.03.2021) 

Sachkonto 
Wert Sachkonto bei 

Prüfungsbeginn 
(09.03.2021) 

P 3.4 -143.274.437,09 EUR 
2951000 sonstige 

finanzielle 
Verpflichtungen 

-5.309.505,90 EUR 

geprüfter Beleg: Belegnummer PK1026548 über 2.139.980,26 und Liste S. H. 

 

 
Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung von Rückstellungen neben den allgemeinen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden (§ 93 GemO i. V. m. §§ 33 ff 
GemHVO) insbesondere § 36 GemHVO zu beachten. 
 
Gemäß § 36 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 2 Satz 1 GemHVO sind sonstige Verpflichtungen, die vor 
dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden und dem Grunde oder der Höhe nach noch 
nicht bekannt sind, mit dem Betrag der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Gemeinde als 
Rückstellung anzusetzen. 
 
Dazu zählt auch die zu bildende Rückstellung für das an die Beschäftigten gem. § 18 
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst – TVöD – auszuzahlende Leistungsentgelt. Durch die 
im September 2005 erfolgte Tarifreform im öffentlichen Dienst, mit Ablösung des 
Bundesangestelltentarifvertrages durch den TVöD als geltendes Recht, wurde die 
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leistungsorientierte Bezahlung (LOB) in den öffentlichen Dienst eingeführt. Sie soll dazu 
beitragen, die öffentlichen Dienstleistungen zu verbessern (§18 Abs. 1 TVöD) und zugleich 
Motivation, Eigenverantwortung und Führungskompetenz der Beschäftigten stärken. Gemäß § 
18 Abs. 6 Satz 1 TVöD ist das jeweilige System der leistungsorientierten Bezahlung 
innerbetrieblich zu vereinbaren. 
 
Dem sind die Stadt Ludwigshafen und der Personalrat mit den Abschlüssen der 
einvernehmlichen Dienstvereinbarungen – DV – vom 04.11.2008 sowie 29.09.2012 
nachgekommen. Zum 
 
01.01.2016 erfolgte auf der Grundlage des § 18 TVöD eine Neufassung der DV36 zur 
leistungsorientierten Bezahlung. Die Neufassung gilt für den Bewertungszeitraum ab 2016 und 
kam damit erstmals im Rahmen der Bewertungsgespräche 2017 zur Anwendung. 
 
Gleichsam hat die Stadtverwaltung Ludwigshafen die genannten Bewertungsrichtlinien für die 
Ermittlung von Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen übernommen. 
 
 

Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgender Beleg wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss unter 
Hinzunahme der Liste aus dem Programm S. H. mit der geschätzten Summe der ausgezahlten 
Beträge überprüft: 
 

 
 
Grundlage für die Berechnung der LOB 2020 war die systematische Leistungsbewertung und 
ein durchgeführtes Mitarbeitergespräch nach Ziffer 3 der DV vom 06.01.2016.37 Demnach ist 
die systematische Leistungsbewertung, die auf einem betrieblich vereinbarten System 
beruhende Feststellung der erbrachten Leistung nach möglichst messbaren oder anderweitig 
objektivierbaren Kriterien oder durch aufgabenbezogene Bewertung. Die 
Bewertungsmerkmale sollen gleichgewichtig sowohl die fachliche Leistung als auch die 
Arbeitsweise der/des Beschäftigten erfassen.  
Die Bewertungskriterien sind Arbeitsmenge (orientiert an der zur Verfügung stehenden Zeit), 
Arbeitsqualität und Arbeitsverhalten. Nach Ende des Bewertungszeitraumes beurteilt die 
zuständige Führungskraft im Rahmen eines Mitarbeitergespräches die Leistung des/der 
Beschäftigten, die für die Auszahlung des Leistungsentgeltes maßgeblich ist (zurückblickend). 
Der Bewertungszeitraum (Ziffer 2 der DV) betrug zwölf Monate, begann am 1. Januar 2019 und 
endete am 31. Dezember 2019.  
  

                     
36 Anlage 01 
37 siehe Anlage 1 
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Das zu zahlende Leistungsentgelt berechnet sich wie folgt:  
unter Berücksichtigung der Leistungspunkte aus der Beurteilung, dem individuellen Entgelt der 
Stufe 2 und einer Jahresvollzeitäquivalente38 wird eine Punktezahl je Mitarbeiter ermittelt. Nach 
Addition aller individuell ermittelten Punktzahlen pro Mitarbeiter/in, pro Bereich, wird diese 
errechnete Gesamtpunktzahl durch das Bereichsbudget dividiert, so dass man einen Punktwert 
je Punktzahl des/r Mitarbeiters/in erhält. Die Multiplikation dieses Punktwertes mit der 
individuell ermittelten Punktzahl ergibt den Betrag der leistungsorientierten Bezahlung 
(Ausführungen des zuständigen Mitarbeiters Herr M. (1-104) per Email vom 09.03.2021).  
Zu den einzeln berechneten Beträgen werden 19,33% an Sozialversicherungsbeiträgen 
(Arbeitgeber) und 7,75% an Beiträgen zu den Versorgungskassen (Arbeitgeber) addiert, siehe 
nächste Seite, so dass der Gesamtaufwand bestimmt werden kann, bis hin zu einer 
Gesamtsumme in Höhe von 2.139.980,26 EUR: 

 

 
 
 

 
 
Die gesamte Liste kann im Rahmen der Sitzung eingesehen werden. 
 
Nachdem die Auszahlung der Leistungsprämie in der Regel eine einmalige Zahlung ist (vgl. § 
18 Abs. 4 TVöD), erfolgt sie im März des nachfolgenden Kalenderjahres (Ziffer 5 der DV vom 
06.01.2016). Mittels einer Veröffentlichung im Intranet39 unter Abstimmung mit dem Personalrat 
und OB40 teilte der Bereich Personal mit, dass die Auszahlung zukünftig im April erfolgt. 
 
Da das Ergebnis der einzelnen Leistungsbewertungen und dadurch, der an die Beschäftigten 
auszuzahlende Betrag (LOB), erst nach Ablauf des Bewertungszeitraumes ermittelt werden 
konnte, wurde zum 31.12.2019 für das Jahr 2019 seitens der zuständigen Sachbearbeiterin 
Frau S. (2-114) eine Rückstellung gebildet, die im Jahr 2020 in Höhe des ermittelten Betrages 
von 12.139.980,26 EUR aufgelöst wurde; siehe unten: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

                     
38 dabei ermittelt 1-12, ob für jeden einzelnen Tag des Bewertungszeitraums ein Anspruch auf Entgelt 

bestand.  
39 Anlage 02 
40 auskunftsgemäß des zuständigen Abteilungsleiters Herr S. (1-123) im Telefonat am 09.03.2021 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14206  1-14   1-142  
 
 
Anhang: 02 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 06 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage 01: 
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Anlage 2: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 26.05.2021 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition P 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für 

Liquiditätssicherung – Sachkonto 3251133 

 

 

Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert Bilanzposition 
bei Prüfungsbeginn 
(20.04.2021) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(20.04.2021) 

 
P 4.2.2 

 

 
-498.385.551,47 € EUR 

 
3251133 
 

 
75.000.000,00 EUR 

geprüfter Beleg:  
1. UMS0016471 zu 75.000.000,00 Euro 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
(1) Verbindlichkeiten sind nach § 34 Abs.6 GemHVO grundsätzlich mit ihrem 
Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Liegt der Rückzahlungsbetrag über dem Ausgabebetrag 
(Unterschiedsbetrag), ist die Verbindlichkeit ebenfalls mit dem Rückzahlungsbetrag zu 
passivieren.  
 
(2) Der Unterschiedsbetrag ist als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und 
über die Laufzeit linear abzuschreiben, sofern er eine Laufzeit- und kapitalabhängige 
Überlassungsvergütung darstellt oder mit ihm einmaliger Verwaltungsaufwand der Gläubigerin 
oder des Gläubigers abgegolten wird. 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgender Beleg wurde zur Prüfung ausgewählt: 
 

 
 
Bei dem Beleg mit der Nummer UMS00016471 handelt es sich um eine Rückzahlung eines 
Kassenkredits i. H. v. 75.000.000,00 Euro an die I.-Bank im Zuge der Umschuldung des 
Kassenkredits. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14205  1-14   1-142  
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 07 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 26.05.2021 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition P 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für 

Liquiditätssicherung – Sachkonto 3254162 

 

Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert Bilanzposition 
bei Prüfungsbeginn 
(20.04.2021) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(20.04.2021) 

 
P 4.2.2 

 

 
-498.385.551,47 € EUR 

 
3254162 
 

 
-612.400.000,00 
EUR 

geprüfter Beleg:  
1. UMS0016440 zu -12.300.000,00 Euro 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
(1) Verbindlichkeiten sind nach § 34 Abs.6 GemHVO grundsätzlich mit ihrem 
Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Liegt der Rückzahlungsbetrag über dem Ausgabebetrag 
(Unterschiedsbetrag), ist die Verbindlichkeit ebenfalls mit dem Rückzahlungsbetrag zu 
passivieren.  
 
(2) Der Unterschiedsbetrag ist als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und 
über die Laufzeit linear abzuschreiben, sofern er eine Laufzeit- und kapitalabhängige 
Überlassungsvergütung darstellt oder mit ihm einmaliger Verwaltungsaufwand der Gläubigerin 
oder des Gläubigers abgegolten wird. 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgender Beleg wurde zur Prüfung ausgewählt: 
 

 
 
Bei dem Beleg mit der Nummer UMS00016440 handelt es sich um Prolongation eines 
Kassenkredits mit einer Kapitaländerung i. H. v. 12.300.000,00 Euro von der B.-Bank. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14205  1-14   1-142  
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 07 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 

Sitzungstermin: 26.05.2021 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Passiva Bilanzposition P 4.05 „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen“ - Sachkonto 3551100 „private Unternehmen“ 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 

(20.04.2021) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(20.04.2021) 

P 4.10 - 12.739.246,53 Euro 

3551100 (Verb. aus LL 
gegenüber dem 

privaten Bereich; 
Auffangkonto) „private 

Unternehmen“ 

 2.034.461,13 Euro 

geprüfter Beleg:  
5228 über  31.042,04 Euro 
WKB841921 - 3.800.000,00 Euro 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung der städt. Forderungen und 
Verbindlichkeiten neben den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung für die Gemeinden 
(§§ 93 GemO i.V.m. mit § 33 GemHVO) insbesondere auch die §§ 4 ff. KomDoppikLG zu 
beachten. 
 
(2) Nach § 47 Abs. 5 GemHVO sind sonstige Verbindlichkeiten unter 4.11 auf der Passivseite 
der Bilanz auszuweisen. Verbindlichkeiten sind gem. § 34 Abs. 6 GemHVO grundsätzlich mit 
ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Als „Sonstige Verbindlichkeiten“ sind alle 
Verbindlichkeiten erfasst, die keiner anderen Position zuzuordnen sind. Unter anderem werden 

unter dieser Bilanzposition auch Spenden erfasst.  
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2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
2.1. Beleg 5228 über 31.042,04 Euro „H. GmbH“ 
 

 
 
Der gesamte Beleg umfasst 672 Sachposten, hat einen Wert von -1.195.325,91 Euro und stellt 
die Überweisung an die Bank am 03.02.2020 dar.  
 
Dem ausgewählten Sachposten liegt Beleg WKB823944 vom 01.02.2020 zugrunde.  
 

 
 
Beleg WKB823944 stellt die Mietzahlung für die angemieteten Räume der Stadtverwaltung am 
Rathausplatz 10-12 dar.  
 
Der Mietzahlung liegt der Mietvertrag vom April 2016 zugrunde. Zur monatlich bereits 
vereinbarten Miete von 17.371,44 Euro wurde noch eine zusätzliche Investmentmiete 
vereinbart.  
 

 
 
Neben der zusätzlichen Investmentmiete sind auch wegen schwankenden Heiz- und 
Betriebskostenvorauszahlungen und weiteren Anmietungen im Gebäude seit Vertragsschluss 
nicht konstant. Es ergeben sich für die jeweiligen Jahre folgende Durchschnittsmieten:  
 

Jahr 
durchschnittliche  

Miete in EUR 

2017 19.893,86 

2018 18.883,46 

2019 28.034,22 

2020 35.178,19 

2021 (bis 04/21) 38.756,55 

 
Auskunftsgemäß beträgt seit 09/2019 der Mietpreis 31.042,04 Euro monatlich. 
Die höhere Miete von 38.756,55 Euro im Jahr 2021 ist durch weiteren Flächenzuwachs 
begründet.  
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Die Überweisung wurde auf dem Bankkonto mit Buchungsdatum 03.02.2020 überwiesen. 
 

 
 
 
2.2. Beleg WKB841921 über -3.800.000,00 Euro „Abschlag Juli 20“ 
 

 
 
Der gesamte Beleg umfasst 6 Sachposten. Es handelt es sich um die monatliche 
Abschlagszahlung in Höhe von 3.800.000 Euro für Kosten der Unterkunft für den Monat Juli 
2020 und die Systembuchungen zur Verrechnung der tatsächlichen Abschlagszahlungen.  
 

 
 
Die Abbuchung wurde mit Beleg BB4297105 am 30.06.2020 erfasst.  
 

 
 
Die tatsächliche Abbuchung vom Bankkonto erfolgte am 30.06.2020. 
 

 
 
Die Abbuchung für Juli 2020 umfasst bereits den ersten Spitzabrechnungsbetrag in Höhe von 
37.023,37 Euro.  
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Insgesamt wurden Kosten der Unterkunft und Heizung im Juli fällig in Höhe von 4.219.096,97 
Euro.  
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 07 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 05 
Sitzungstermin: 26.05.2021 

 

 
Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Bilanzposition P 2.2.2 – Sonderposten aus Beiträgen – Sachkonto 2326012 

– Ausbaubeitrag Süd - Zugang 

 
Zur Prüfung ausgewähltes Konto: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 
(22.04.2021) 

 
Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(22.04.2021) 

 
P 2.2.2 

 
-69.291.098,36 EUR 

2326012 
Ausbaubeitrag Süd - 
Zugang 

 
627.680,52 EUR 

geprüfter Beleg: S007942998 i.H.v. -32.884,92 EUR 

 

 
Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
(1) Werden Vermögensgegenstände (z.B. Straßen) durch Beiträge und ähnliche Entgelte 
der Nutzungsberechtigten finanziert, müssen diese Beiträge gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO als 
Sonderposten auf der Passivseite ausgewiesen werden. Diese Beiträge sind im Prinzip vorweg 
eingenommene Erträge, die der Vorfinanzierung der entsprechenden Vermögensgegenstände 
dienen. 
 
(2) Die Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten setzen sich bei der Stadt 
Ludwigshafen im Wesentlichen aus geleisteten Ausbau- und Erschließungsbeiträgen, die auf 
bereits getätigte Bautätigkeiten entfallen, zusammen. 
 
(3) Die Stadt Ludwigshafen erhebt gemäß § 1 der Satzung über die Erhebung 
wiederkehrender Beiträge für den Ausbau öffentlicher Verkehrsanlagen 
(Ausbaubeitragssatzung – WABS – zur Finanzierung der Investitionsaufwendungen für den 
Ausbau von Verkehrsanlagen (öffentliche Straßen, Wege und Plätze), die innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile liegen, anstelle einmaliger Beiträge, wiederkehrende 
Beiträge. 
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Zum Ausbau zählen alle Maßnahmen an erstmals hergestellten Verkehrsanlagen, die der 
Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau oder der Verbesserung dienen. 
Zu den Investitionsaufwendungen gehören die gesamten Ausgaben und die bewerteten 
Eigenleistungen der Stadt, die diese zum Ausbau der Verkehrsanlagen aufwenden muss. 
Der wiederkehrende Beitrag wird auf der Grundlage des Durchschnitts der im Zeitraum von 5 
Jahren zu erwartenden Investitionsaufwendungen erhoben.  
Weichen nach Ablauf dieses Zeitraumes die tatsächlichen von den im Durchschnitt erwarteten 
Aufwendungen ab, ist das Beitragsaufkommen der folgenden Jahre entsprechend 
auszugleichen.  
 
Die Verkehrsanlagen der folgenden im Zusammenhang bebauten Ortsteile stehen in einem 
räumlichen und funktionalen Zusammenhang und werden gemäß § 2 WABS zu 
Abrechnungseinheiten zusammengefasst:41 

 
Ortsteile 

 
Abrechnungseinheit 

  
Süd 01 
Nord 02 
Friesenheim 03 
Oppau 04 
Gartenstadt 05 
Mundenheim 06 
Oggersheim 07 
Rheingönheim 08 
Maudach 09 
Ruchheim 10 
Mitte 11 
West 12 
Edigheim 13 
Pfingstweide 14 
Notwende 15 
Nachtweide 16 

 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Bei der Stichprobe mit der Belegnummer S007942998 vom 01.07.2020 i.H.v. 32.884,92 EUR 
handelt es sich um den jährlichen wiederkehrenden Ausbaubeitrag, der aufgrund des 
Feststellungsbescheides vom 20.07.199442 für das Flurstück 3387/1044 in der Gemarkung 
Mundenheim erhoben wird.  
 
Die Rechtsgrundlage ergibt sich aus den §§ 1 bis 16 der Satzung über die Erhebung 
wiederkehrender Beiträge für den Ausbau öffentlicher Verkehrsanlagen 
(Ausbaubeitragssatzung – WABS). Nach § 7 WABS ist die beitragspflichtige Fläche die Summe 
aus Grundstücksfläche und zulässiger Geschossfläche, erhöht um den Nutzungsartzuschlag 
nach § 10 WABS.  

                     
41 Vgl. Ausbaubeitragssatzung 6-07 der Stadt Ludwigshafen über die Erhebung wiederkehrender 
Beiträge für den Ausbau öffentlicher Verkehrsanlagen vom 01.01.1996 
42 Siehe Anlage 1: Feststellungsbescheid vom 20.07.1994 
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Die Berechnung ergibt sich aus beiliegendem Feststellungsbescheid vom 20.07.1994, wobei 
sich die Geschossflächenzahl (GFZ) aus § 9 Abs. 4 WABS ergibt: In Gebieten, auf die § 34 
BauGB Anwendung findet, (kein Bebauungsplan), ist die GFZ aus der als Anlage 3 beigefügten 
Tabelle zu ermitteln. Dabei ist für die Baugebietsart und die Zahl der Vollgeschosse von der in 
der näheren Umgebung des Grundstücks überwiegend vorhandenen Bebauung auszugehen. 
Es handelt sich um ein Sondergebiet, bei dem die GFZ bei eingeschossiger Bebauung mit 1,0 
anzusetzen ist. 
 
Die beitragspflichtige Fläche (182.694 m²) wird dann von der Steuerverwaltung mit dem 
Beitragssatz für die entsprechende Abrechnungseinheit (hier: Süd, 01) 0,18 Euro pro m² 
multipliziert. Dies ergibt einen Beitrag i.H.v. 32.884,92 Euro jährlich, der als jährliche 
Vorausleistung mit den Grundbesitzabgabenerhoben wird. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14204  1-14   1-142  
 
 
Anhang: Belege  
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 05 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage 1: 

 
  

 

 

 

 

 



197 

 

Anlage 2: 
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Anlage 3: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 06 

Sitzungstermin: 26.05.2021 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

 
Prüfung der Bilanzposition P 3.4 – Sonstige Rückstellungen – Sachkonto 2951000 

sonstige finanzielle Verpflichtungen 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 

(09.03.2021) 

Sachkonto 
Wert Sachkonto bei 

Prüfungsbeginn 
(09.03.2021) 

P 3.4 -143.274.437,09 EUR 
2951000 sonstige 

finanzielle 
Verpflichtungen 

-5.309.505,90 EUR 

geprüfter Beleg: Belegnummer PK1026548 über 2.139.980,26 und Liste S. H. 

 
 
Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung von Rückstellungen neben den allgemeinen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden (§ 93 GemO i. V. m. §§ 33 ff 
GemHVO) insbesondere § 36 GemHVO zu beachten. 
 
Gemäß § 36 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 2 Satz 1 GemHVO sind sonstige Verpflichtungen, die vor 
dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden und dem Grunde oder der Höhe nach noch 
nicht bekannt sind, mit dem Betrag der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Gemeinde als 
Rückstellung anzusetzen. 
 
Dazu zählt auch die zu bildende Rückstellung für das an die Beschäftigten gem. § 18 
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst – TVöD – auszuzahlende Leistungsentgelt. Durch die 
im September 2005 erfolgte Tarifreform im öffentlichen Dienst, mit Ablösung des 
Bundesangestelltentarifvertrages durch den TVöD als geltendes Recht, wurde die 
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leistungsorientierte Bezahlung (LOB) in den öffentlichen Dienst eingeführt. Sie soll dazu 
beitragen, die öffentlichen Dienstleistungen zu verbessern (§18 Abs. 1 TVöD) und zugleich 
Motivation, Eigenverantwortung und Führungskompetenz der Beschäftigten stärken. Gemäß § 
18 Abs. 6 Satz 1 TVöD ist das jeweilige System der leistungsorientierten Bezahlung 
innerbetrieblich zu vereinbaren. 
 
Dem sind die Stadt Ludwigshafen und der Personalrat mit den Abschlüssen der 
einvernehmlichen Dienstvereinbarungen – DV – vom 04.11.2008 sowie 29.09.2012 
nachgekommen. Zum 01.01.2016 erfolgte auf der Grundlage des § 18 TVöD eine Neufassung 
der DV43 zur leistungsorientierten Bezahlung. Die Neufassung gilt für den Bewertungszeitraum 
ab 2016 und kam damit erstmals im Rahmen der Bewertungsgespräche 2017 zur Anwendung. 
 
Gleichsam hat die Stadtverwaltung Ludwigshafen die genannten Bewertungsrichtlinien für die 
Ermittlung von Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen übernommen. 
 
 
Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgender Beleg wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss unter 
Hinzunahme der Liste aus dem Programm S. H. mit der geschätzten Summe der ausgezahlten 
Beträge überprüft: 
 

 
 
Grundlage für die Berechnung der LOB 2020 war die systematische Leistungsbewertung und 
ein durchgeführtes Mitarbeitergespräch nach Ziffer 3 der DV vom 06.01.2016.44 Demnach ist 
die systematische Leistungsbewertung, die auf einem betrieblich vereinbarten System 
beruhende Feststellung der erbrachten Leistung nach möglichst messbaren oder anderweitig 
objektivierbaren Kriterien oder durch aufgabenbezogene Bewertung.  
Die Bewertungsmerkmale sollen gleichgewichtig sowohl die fachliche Leistung als auch die 
Arbeitsweise der/des Beschäftigten erfassen. Die Bewertungskriterien sind Arbeitsmenge 
(orientiert an der zur Verfügung stehenden Zeit), Arbeitsqualität und Arbeitsverhalten.  
Nach Ende des Bewertungszeitraumes beurteilt die zuständige Führungskraft im Rahmen 
eines Mitarbeitergespräches die Leistung des/der Beschäftigten, die für die Auszahlung des 
Leistungsentgeltes maßgeblich ist (zurückblickend).  
Der Bewertungszeitraum (Ziffer 2 der DV) betrug zwölf Monate, begann am 1. Januar 2019 und 
endete am 31. Dezember 2019.  
  

                     
43 Anlage 01 
44 siehe Anlage 1 

 



206 

 

Das zu zahlende Leistungsentgelt berechnet sich wie folgt:  
unter Berücksichtigung der Leistungspunkte aus der Beurteilung, dem individuellen Entgelt der 
Stufe 2 und einer Jahresvollzeitäquivalente45 wird eine Punktezahl je Mitarbeiter ermittelt. Nach 
Addition aller individuell ermittelten Punktzahlen pro Mitarbeiter/in, pro Bereich, wird diese 
errechnete Gesamtpunktzahl durch das Bereichsbudget dividiert, so dass man einen Punktwert 
je Punktzahl des/r Mitarbeiters/in erhält.  
Die Multiplikation dieses Punktwertes mit der individuell ermittelten Punktzahl ergibt den Betrag 
der leistungsorientierten Bezahlung (Ausführungen des zuständigen Mitarbeiters Herr M. (1-
104) per Email vom 09.03.2021).  
Zu den einzeln berechneten Beträgen werden 19,33% an Sozialversicherungsbeiträgen 
(Arbeitgeber) und 7,75% an Beiträgen zu den Versorgungskassen (Arbeitgeber) addiert, siehe 
nächste Seite, so dass der Gesamtaufwand bestimmt werden kann, bis hin zu einer 
Gesamtsumme in Höhe von 2.139.980,26 EUR: 
 

 
 
: 

 
 
Die gesamte Liste kann im Rahmen der Sitzung eingesehen werden. 
 
Nachdem die Auszahlung der Leistungsprämie in der Regel eine einmalige Zahlung ist (vgl.  
§ 18 Abs. 4 TVöD), erfolgt sie im März des nachfolgenden Kalenderjahres (Ziffer 5 der DV vom 
06.01.2016). Mittels einer Veröffentlichung im Intranet46 unter Abstimmung mit dem Personalrat 
und OB47 teilte der Bereich Personal mit, dass die Auszahlung zukünftig im April erfolgt. 
 
Da das Ergebnis der einzelnen Leistungsbewertungen und dadurch, der an die Beschäftigten 
auszuzahlende Betrag (LOB), erst nach Ablauf des Bewertungszeitraumes ermittelt werden 
konnte, wurde zum 31.12.2019 für das Jahr 2019 seitens der zuständigen Sachbearbeiterin 
Frau S. (2-114) eine Rückstellung gebildet, die im Jahr 2020 in Höhe des ermittelten Betrages 
von 12.139.980,26 EUR aufgelöst wurde; siehe unten: 

 

 
 
  

                     
45 dabei ermittelt 1-12, ob für jeden einzelnen Tag des Bewertungszeitraums ein Anspruch auf Entgelt 

bestand.  
46 Anlage 02 
47 auskunftsgemäß des zuständigen Abteilungsleiters Herr S. (1-123) im Telefonat am 09.03.2021 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 
Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14206  1-14   1-142  
 
 
Anhang:  
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 06 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage 01: 
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Anlage 2: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 

Sitzungstermin: 26.05.2021 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

 
Prüfung der Passiva Bilanzposition P 4.11 „Sonstige Verbindlichkeiten“ - Sachkonto 

3791099 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 

(17.03.2021) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(17.03.2021) 

P 4.11 
 

EUR 
1.655.657,29 

3791099 
Abfallentsorgungsgebühren 

- Abgang 

EUR 
18.082.394,63 

geprüfter Beleg: A970693 Buchungsdatum 19.08.2020 i.H.v. 3.740.069,98 Abfallentsorgung 
08/2020 

 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung der städt. Forderungen und 
Verbindlichkeiten neben den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung für die Gemeinden 
(§§ 93 GemO i.V.m. mit § 33 GemHVO) insbesondere auch die §§ 4 ff. KomDoppikLG zu 
beachten. 
 
(2) Nach § 47 Abs. 5 GemHVO sind sonstige Verbindlichkeiten unter 4.11 auf der Passivseite 
der Bilanz auszuweisen. Verbindlichkeiten sind gem. § 34 Abs. 6 GemHVO grundsätzlich mit 
ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Als „Sonstige Verbindlichkeiten“ sind alle 
Verbindlichkeiten erfasst, die keiner anderen Position zuzuordnen sind.  
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2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Auszahlungsbetrag in Höhe von 3.740.069,98 EURO ergibt sich aus der Erstellung des 
Berichts "Saldo auf Sachkonto" aus nsk durch die Stadtkasse. Es handelt sich um ein 
„Bescheid-Massengeschäft“ von vielen einzelnen monatlich fällig werdenden 
Beitragsbescheiden für Abfallentsorgungs- Straßenreinigungs und 
Oberflächenentwässerungsgebühren. 
 
Diese Zahlen werden in eine Exeltabelle eingetragen und die aktuellen Zahlen von den 
bisherigen Zahlen in Abzug gebracht. Somit erhält man den Auszahlungsbetrag. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14201  1-14   1-142  

 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 07 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 01.09.2021: 

TOP 2: Jahresabschluss 2020 
Stichprobenauswahl zur Prüfung der Finanzrechnung in der Sitzung am 26.05.2021, 
Prüfung Schritt 2. 

Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Stichproben aus den Sachkonten der 
Finanzrechnung 2020 benannt. Der Bereich Revision wird beauftragt, bis zur nächsten 
Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 06.10.2021 die zur Prüfung 
erforderlichen rechtlichen Grundlagen zu ermitteln sowie die entsprechenden Unterlagen 
und Belege vorzulegen. 

Dies betrifft folgende Vorgänge: 

 

2.5 
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TOP 10: Jahresabschluss 2020 
Prüfung der Stichproben aus der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 
26.05.2021, Ergebnisrechnung 2020, Prüfung Schritt 3 
 
Feststellung der Prüfungsergebnisse: 

 

 
 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion  :  
Begleitende Prüferin bei 1-14  :  
Aktenzeichen   : 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin  : 01.09.2021 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung E 01 – Steuern und ähnliche Abgaben –  

Sachkonto 4021000 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

E Gesamtwert EH 01 bei 
Prüfungsbeginn 
(23.06.2021) 

Sachkonto 
 

Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(23.06.2021) 

 
01 

 

 
-720.053.910,28 EUR 

 

4021000 
Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer 

 
-161.326.421,98 EUR 

geprüfter Beleg: 
GVR0589307, -19.290.250,28 EUR 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge, neben den allgemeinen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, insbesondere auch die §§ 93 
GemO i.V.m. 112 Abs. 1 GemO und 13 und 44 GemHVO zu beachten. 
 
Danach sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und 
Aufwendungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit 
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Aufwendungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes 
zugelassen ist. Für die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend.  
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

 
 
Bei der Stichprobe handelt es sich um den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das 
1. Quartal 2020 gemäß der Berechnung des Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz vom 
22.04.2020. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach dem Schlüssel gemäß 
der Anlage zur Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der 
Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage (GemStAntV) verteilt. Für die 
Berechnung der Anteile ist das Statistische Landesamt zuständig (§ 5 GemStAntV). 
 
Auszug aus der GemStAntV: 
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Anlage zur GemStAntV, Fassung vom 23.08.2018 (Schlüssel für die Jahre 2018, 2019, 2020): 
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Anlage 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

 

Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14205  1-14   1-142  
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 10 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion  : 
Begleitende Prüferin bei 1-14  : 
Aktenzeichen   : 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin  : 01.09.2021 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung E 01 – Steuern und ähnliche Abgaben –  

Sachkonto 4034000 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

E Gesamtwert EH 01 bei 
Prüfungsbeginn (23.06.2021) 

Sachkonto 
 

Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(23.06.2021) 

 
01 

 

 
-720.053.910,28 EUR 

 

4034000 
Jagdsteuer 

 
-4.308,03 EUR 

geprüfter Beleg: 
GVR0582346, -500,00 EUR 
 

 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge, neben den allgemeinen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, insbesondere auch die §§ 93 
GemO i.V.m. 112 Abs. 1 GemO und 13 und 44 GemHVO zu beachten. 
 
Danach sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und 
Aufwendungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit 
Aufwendungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes 
zugelassen ist. Für die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend.  
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

 
 
Bei der Stichprobe handelt es sich um die Jagdsteuer für ein Jagdjahr gemäß der „Satzung der 
Stadt Ludwigshafen am Rhein über die Erhebung einer Jagdsteuer“ vom 01.01.1996. Demnach 
fällt die Steuer für die Ausübung des Jagdrechts im Stadtgebiet an und berechnet sich für ein 
Steuerjahr bzw. Jagdjahr (1. April bis 31. März) anhand der Jahresjagdpacht (20 v. H.). Die 
Höhe der Jahresjagdpacht ist im Pachtvertrag zwischen der Jagd-genossenschaft, der die 
Grundflächen-Eigentümerinnen und -Eigentümer eines Jagdbezirks angehören und dem 
Jagdpächter vereinbart. 
 
Die Jagdsteuer-Satzung (9-04) ist als Teil des Ortsrechts auf der städtischen Homepage 
veröffentlicht (www.ludwigshafen.de/buergernah/rathaus/ortsrecht/finanzen-und-steuern). 

 
  

http://www.ludwigshafen.de/buergernah/rathaus/ortsrecht/finanzen-und-steuern
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14205  1-14   1-142  
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 10 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Anfrage durch Ausschussmitglied  : 
Begleitende Prüferin bei 1-14  : 
Aktenzeichen   : 1-14 11 04 10  
Sitzungstermin  : 01.09.2021 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung EH 04 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

EH Gesamtwert EH 04 bei 
Prüfungsbeginn 
(28.06.2021) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei Prüfungs-
beginn 
(28.06.2020) 

04 -18.241.281,81 Euro 4312000 
Gebühren für die Erteilung von 
Bescheiden (u.a. Genehmigungen, 
Ablehnungen, Untersagungen) 

-6.114.579,02 Euro 

 
geprüfte Belege: 

1. GVR0594842, Rechnung VR 4534629, Erricht. Lagerbehälter B 56 f, -23.133,63 € 
2. GVR0580506, Rechnung VR 4521715, Bauantrag 1783-19, -25.956,40 € 
3. Kassen_083056, 02-20-04; Ausn.Gen., -4.1256,00 € 

 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen, neben den allgemeinen Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung für Gemeinden, insbesondere die §§ 93 GemO i.V.m. § 112 
Abs. 1 GemO sowie 13 und 44 GemHVO zu beachten. Danach sind in der Ergebnisrechnung 
die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen vollständig und getrennt 
voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen verrechnet werden, soweit 
durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für die Gliederung gilt § 2 Abs. 
1 GemHVO entsprechend. 
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Entsprechend § 55 GemHVO sind in der Gesamtergebnisrechnung mindestens die folgenden 
Posten in der angegebenen Reihenfolge auszuweisen: 
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.  
 
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
2.1  GVR0594842, Rechnung VR 4534629  

Erricht. Lagerbehälter B56 f, -23.133,63 € 
 

 
 

 Auf Antrag der Fa. B. hat der Bereich 4-15 (Bereich Umwelt - untere 
Immissionsschutzbehörde) gem. § 16 in Verbindung mit § 6 des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes die Genehmigung zur wesentlichen Änderung der 
Kammerbetriebe – Vorhaben: Errichtung des Lagerbehälters B 56 für Dimehylamin-
Lösung erteilt und dafür eine Gebühr in Höhe von -23.133,63 € erhoben. 

 
Der Bescheid vom 19.01.2020 liegt 1-14 vor und kann auf Anforderung zur Verfügung 
gestellt werden. 

 

 4-15 hat die Gebühr wie folgt festgesetzt: 
 
  

Ordnungszahl   

Gebühr für I.-Bescheid 19.250,00 € 

Auslagen der Fachbehörden 3.008,00 € 

Baugebühr 875,63 € 

Gesamt 23.133,63 € 
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 1-14 hat mit Mail vom 27.05.2021 weitere ergänzende begründende Unterlagen zu den 

zuvor genannten Rechnungsteilbeträgen (Auslagen der Fachbehörden und Baugebühr) 
bei 4-15 angefordert, mit Mail vom 14.07.2021 erinnert und um Übersendung bis 
spätestens 22.07.2021 gebeten. Mit Stand 28.07.2021 sind diese 1-14 nicht zugegangen. 
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2.2. GVR0260814, Rechnung VR4521715,  
 Bauantrag 1783-19, -25.956,40 €  
 

 
Bei dem Vorgang handelt es sich um die Gebühr für eine Baugenehmigung zum 
Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses (1.828 m² Gewerbefläche im EG und 1. - 
3. OG sowie und 22 WE im 2. - 7. OG) durch einen Wohnungsbauträger, die mit 
Kostenfestsetzung vom 20.02.2020 in Höhe von 25.956,40 € erhoben wurde. 
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231 
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2.3 KASSEN_083056, 02-20-04; 
 Aus. Gen., -4.126,00 € 
 

 
 
 

Bei dem Vorgang handelt es sich um die Einnahmen des Monats März 2020 des 
Bereichs 2-15 für alle bei der Zahlstelle in bar geleisteten Gebühren für erteilte 
Ausnahmegenehmigungen. 

  

 
  

Bearbeiten - Explorer Sachposten

Sachkontonr. ErgebnisgliederungscodeBelegnr. Betrag Beschreibung BerechtigungscodeVermögensgliederungscode Externe BelegnummerHabenbetrag FinanzgliederungscodeBuchungsdatum

4312000 E 04 KASSEN_083056 -4.126,00 02-20-04; Aus.Gen. 215 P 1.4 4.126,00 28.02.2020
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Der Monatsabschluss Februar 2020 ist als Anlage beigefügt: 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14203  1-14   1-142  
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 07 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion  : 
Begleitende Prüferin bei 1-14  : 
Aktenzeichen   : 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin  : 01.09.2021 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung E 05 – privatrechtliche Leistungsentgelte –  

Sachkonto 4412000 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

E Gesamtwert EH 05 bei 
Prüfungsbeginn 
(23.06.2021) 

Sachkonto 
 

Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(23.06.2021) 

 
05 

 

 

-15.548.256,76 EUR 

 

4412000 
Mieten und Pachten für 
gewerbliche Gebäude 

 
-6.112.001,46 EUR 

geprüfter Beleg: 
WKB842368, -10.000,00 EUR 
 

 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge, neben den allgemeinen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, insbesondere auch die §§ 93 
GemO i.V.m. 112 Abs. 1 GemO und 13 und 44 GemHVO zu beachten. 
 
Danach sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und 
Aufwendungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit 
Aufwendungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes 
zugelassen ist. Für die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend.  
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

 
 
Bei der Stichprobe handelt es sich um die erste von zwei jährlichen Mietzins-Zahlungen an die 
Stadt für die Vermietung der Campingplatzfläche am Kiefweiher. Rechtliche Grundlage ist der 
3. Nachtragsvertrag vom 25.06.2015 zum Mietvertrag vom 29.08.1994 zwischen der Stadt und 
dem Mieter. Demnach ist der Mietzins eines Jahres zum 1. Juli in Höhe von 10.000 EUR zu 
zahlen und zum 31.12. in Höhe eines Betrages, der sich durch die Abrechnung des 
vereinnahmten Mietzinses ergibt (2020: 6.874,97 EUR). 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14205  1-14   1-142  
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 10 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion  :  
Begleitende Prüferin bei 1-14  :  
Aktenzeichen   : 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin  : 01.09.2021 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung E 05 – privatrechtliche Leistungsentgelte –  

Sachkonto 4412123 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

E Gesamtwert EH 05 bei 
Prüfungsbeginn 
(23.06.2021) 

Sachkonto 
 

Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(23.06.2021) 

 
05 

 

 

-15.548.256,76 EUR 

 

4412123 
Nebenkostenvorauszahlung, 
Hausmeister 

 
-18.600,63 EUR 

geprüfter Beleg: 
GVR0571340, -31,78 EUR 
 

 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge, neben den allgemeinen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, insbesondere auch die §§ 93 
GemO i.V.m. 112 Abs. 1 GemO und 13 und 44 GemHVO zu beachten. 
 
Danach sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und 
Aufwendungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit 
Aufwendungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes 
zugelassen ist. Für die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend.  
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

 
 
Bei der Stichprobe handelt es sich um die monatliche Nebenkostenvorauszahlung (Januar 
2020) eines Schul-Hausverwalters mit einer Werkdienstwohnung an die Stadt. Die 
Nebenkostenvorauszahlung umfasst die Abfallentsorgung, die Straßenreinigung und die 
Schornsteinreinigung. Rechtliche Grundlage ist der Vertrag zwischen der Stadt und dem 
Hausverwalter zur Begründung eines Werkdienstwohnungsverhältnisses i.V.m. mit § 24 Abs. 1 
der Dienstwohnungsverordnung (DWVO) und der Betriebskostenverordnung (BetrKV). 
Demnach sind Betriebskosten vom Dienstwohnungsinhaber zu zahlen. 
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245 

 

Auszug aus der DWVO vom 5. Dezember 2001: 
 

 
 
Auszüge aus BetrKV vom 25.11.2003: 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14205  1-14   1-142  
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 10 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 

Sitzungstermin: 01.09.2021 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

 
Prüfung der Ergebnisrechnung E 07 „Sonstige laufende Erträge“ – Sachkonto 4625000 

„Konzessionsabgaben“ 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Ergebnisposition 
Gesamtwert E 07 bei 

Prüfungsbeginn 
(06.07.2021) 

Sachkonto 
Wert Sachkonto bei 

Prüfungsbeginn 
(26.07.2021) 

E 07 52.992.435,44 EUR 
4625000 

Konzessionsabgaben 
15.216.888,65 EUR 

geprüfter Beleg: GVR0599829 über 1.451.600,00 EUR 

 
 

Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 

Im Ergebnishaushalt und in der Ergebnisrechnung werden der Ressourcenverbrauch und das 

Ressourcenaufkommen in Form von Erträgen und Aufwendungen dargestellt. Aufwendungen 

sind der in Geld bewertete Werteverzehr an Gütern und Dienstleistungen innerhalb eines 

Haushaltsjahres. Das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung fließt in die Schlussbilanz ein und 

zeigt unmittelbar die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals an. Jahresfehlbeträge im 

Ergebnishaushalt verringern das bilanzielle Eigenkapital und erhöhen, soweit sie 

kassenwirksam sind, die Verschuldung. 
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Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgender Beleg wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 
 

 
 
Bei dem o. g. Beleg über 1.451.600,00 EUR handelt es sich um die 2. Abschlagszahlung 2020 
der Firma T. für die Konzessionsabgabe für das Recht zur Nutzung von öffentlichen 
Verkehrswegen für Verlegung und Betrieb von Leitungen im Stadtgebiet. Die tatsächliche Höhe 
der zu entrichtenden Konzessionsabgaben richtet sich nach der Schlussrechnung, zum 3. 
Quartal des Folgejahres (30.09.2021) erfolgen wird. Bis dahin handelt es sich nur um vorläufige 
Zahlungen. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14204  1-14   1-142  
 
 
Anlagen 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
  



250 

 

Anlage 1: 

 

 
 
 
Anlage 2: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 01.09.2021 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 

Sachkonto 5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert Bilanzposition 
bei Prüfungsbeginn 
(15.07.2021) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(15.07.2021) 

 
E 10 

 

 
251.134.423,24 EUR 

 
5233800 
 

 
7.979.059,97 EUR 

geprüfte Belege:  
1. GEK0234026 zu 72.849,14 Euro, GEK0243599 zu 120.352,64 Euro 
 

 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge, neben den allgemeinen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, insbesondere auch die §§ 93 
GemO i.V.m. 112 Abs. 1 GemO und 13 und 44 GemHVO zu beachten. 
 
Danach sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und 
Aufwendungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit 
Aufwendungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes 
zugelassen ist. Für die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Beleg 1: GEK0234026 zu 72.849,14 Euro 
 

 
 
 
 
 
Bei dem Beleg handelt es sich um die Schlussrechnung der Firma P.W. für das Bauvorhaben 
(Sanierung) der Dürkheimer Straße bzw. dem Radweg L527. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beleg 2: GEK0243599 zu 120.352,64 Euro 

 
 
 
Bei dem Beleg handelt es sich um die Rechnung der Firma S.u. K. für die 
Asphaltdeckensanierung im Bereich Mundenheim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



253 

 

3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-142  1-14  1-142 
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 01.09.2021 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 

Sachkonto 5233809 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert Bilanzposition 
bei Prüfungsbeginn 
(15.07.2021) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(15.07.2021) 

 
E 10 

 

 
251.134.423,24 EUR 

 
5233809 
 

 
7.979.059,97 EUR 

geprüfter Beleg:  
1. GWF_000450478 zu 15.377,25 Euro 
 

 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge, neben den allgemeinen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, insbesondere auch die §§ 93 
GemO i.V.m. 112 Abs. 1 GemO und 13 und 44 GemHVO zu beachten. 
 
Danach sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und 
Aufwendungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit 
Aufwendungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes 
zugelassen ist. Für die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Beleg 1: GWF_000450478 zu 15.377,25 EURO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei dem Beleg handelt es sich um die Rechnung der Firma W. für die Reparaturarbeiten an 
den Sitzbänken in der Fußgängerzone. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-142  1-14  1-142 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 01.09.2021 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 durch den Rechnungsprüfungsausschuss 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung Ergebnishaushalt E 13 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 

 
 

Ergebnisposition 
 

Gesamtwert 
Ergebnisposition bei 
Prüfungsbeginn 
(01.06.2021) 

 
Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei Prüfungsbeginn 
(01.06.2021) 

 
E 13 

Aufwendungen 
der sozialen 
Sicherung 

 

 
234.706.500,87 EUR 

 
5563500 
An Freie Träger 
 

 
1.486.441,59 EUR 

geprüfter Beleg: WKB876597 mit 76.779,62 EUR brutto gebucht am 31.12.2020 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen, neben den allgemeinen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, insbesondere auch die §§ 93 GemO i.V.m. 112 
Abs. 1 GemO und 13 und 44 GemHVO zu beachten. Danach sind in der Ergebnisrechnung die 
dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen vollständig und getrennt 
voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen verrechnet werden, soweit 
durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für die Gliederung gilt § 2 Abs. 
1 GemHVO entsprechend. Erhebliche außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind 
hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern.  
Die Ergebnisposition E 13 (früher EH 17, der mit der Ertragsposition E 03 korrespondiert) 
beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwendungen:  
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Die Ergebnisposition beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwendungen: 

 
1. Sozialbereich insgesamt: 
 

 Kosten der Unterkunft und Heizung 
an Arbeitsgemeinschaft (Leistung 
3120101) 

 Grundsicherung bei Alter, Erwerbs-
minderung, Behinderung und Pflege 
(Produkte 31104 und 31105) 

 Eingliederungshilfe für behinderte 
Menschen (Produkt 31109) 

 Leistungen für Asylbewerber 
(Produkte 31301 und 31302) 

 Sonstige Aufwendungen 
 
2. Jugendbereich insgesamt: 
 

 (Bereiche 3-15 bis 3-17) 

 Zuschüsse an Kindertagesstätten  
(Budget 315) 

 Hilfen zur Erziehung (Produkt 36303)  

 Sonstige Aufwendungen 
(insbesondere Eingliederungshilfe für 
seelisch Behinderte, Produkt 36304  

 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat unter dem Thema  

 Prüfung Schritt 3 Jahresabschluss 2020 – Ergebnisrechnung (E 13) im Sachkonto 
5563500  

 den Beleg WKB876597 Prosoz14-Zahllauf vom 04.01.2021 mit 76.779,62 EUR gebucht 
am 31.12.2020 

zur Prüfung ausgewählt. 

 
 
Auskunft des Bereiches 3-14 Steuerung (prosoz Administration) zu den die Buchung 
begründenden Unterlagen. 
 
Dokumentation prosoz-Tageslauf 3-142: 
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Nachfolgend die die Buchung begründenden Unterlagen zum PROSOZ-ZAHLLAUF vom 04.01.2021 
über insgesamt 704.753,81 EUR (MBV-Journal 18662 mitverschiedenen Positionen) von 2-114: 
 

.  
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Kontenplan Komplettauszug Stand 01.06.2021 Buchungstechnischer nsk-Abgleich 
Kontenrahmenplan/Sachkonto vom Rechnungsergebnis zum Beleg (117 Sachkonten, davon 
60 bebucht): 
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. 
 
 
Auszugsweise Sachkonto (132 Einzelbelege) 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

 
Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14201  1-14   1-142  
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 07 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 

Sitzungstermin: 01.09.2021 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

 
Prüfung der Ergebnisrechnung E 13 „Aufwendungen der sozialen Sicherung“ – 

Sachkonto 5599900 „Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige Bereiche“ 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Ergebnisposition 
Gesamtwert E 13 bei 

Prüfungsbeginn 
(06.07.2021) 

Sachkonto 
Wert Sachkonto bei 

Prüfungsbeginn 
(26.07.2021) 

E 13 457.556.227,28 EUR 
5599900 Zuweisungen 

und Zuschüsse an 
sonstige Bereiche 

10.744.125,18 EUR 

geprüfter Beleg: GWF_000413370 über 41.110,20 EUR 

 
 
3. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 

Im Ergebnishaushalt und in der Ergebnisrechnung werden der Ressourcenverbrauch und das 

Ressourcenaufkommen in Form von Erträgen und Aufwendungen dargestellt. Aufwendungen 

sind der in Geld bewertete Werteverzehr an Gütern und Dienstleistungen innerhalb eines 

Haushaltsjahres. Das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung fließt in die Schlussbilanz ein und 

zeigt unmittelbar die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals an. Jahresfehlbeträge im 

Ergebnishaushalt verringern das bilanzielle Eigenkapital und erhöhen, soweit sie 

kassenwirksam sind, die Verschuldung. 

 

 

  



277 

 

4. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgender Beleg wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 
 

 
 
Bei dem o. g. Beleg über 41.110,20 EUR handelt es sich um die 1. Teilzahlung eines 
Festbetragszuschusses der Stadt i.H.v. 82.220,40 EUR an die B. im Rahmen der LuST-
Förderung (Ludwigshafener Stärkungssystem für verbesserte Bildungschancen für Kinder und 
Jugendliche mit besonderem Förderbedarf). Der Personalkostenzuschuss wurde in zwei Raten 
zum 30.03.2020 und 30.08.2020 jeweils in Höhe von 41.110,20 EUR an die B. überwiesen. 
Der entsprechende Verwendungsnachweis war laut Bescheid vom 04.02.2020 zum 31.03.2021 
einzureichen. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14204  1-14   1-142  
 
 
Anlagen 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage 1: Bescheid 
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Anlage 2: Niederschriftsauszug Jugendhilfeausschuss vom 23.01.2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 3: Auszug aus Aufstellung Bereich 3-16: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 

Sitzungstermin: 01.09.2021 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

 
Prüfung der Ergebnisrechnung E 14 „Sonstige laufende Aufwendungen“ – Sachkonto 

5694000 „Aufwendungen für Schadensfälle“ 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Ergebnisposition 
Gesamtwert E 14 bei 

Prüfungsbeginn 
(27.05.2021) 

Sachkonto 
Wert Sachkonto bei 

Prüfungsbeginn 
(27.05.2021) 

E 14 97.453.403,77 EUR 
56954000 

Aufwendungen für 
Schadensfälle 

1.203,38 EUR 

geprüfte Belege: GWF_000417630 über 768,91 EUR, A993085 über -43.390,38 EUR, 
GEK0234587 über 8.669,15 EUR, GWF_000424320 über 56.651,14 EUR,  
A990160 über 75.000,00 EUR und A993222 über -75.000,00 EUR 

 
 

Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Im Ergebnishaushalt und in der Ergebnisrechnung werden der Ressourcenverbrauch und 

das Ressourcenaufkommen in Form von Erträgen und Aufwendungen dargestellt. 

Aufwendungen sind der in Geld bewertete Werteverzehr an Gütern und Dienstleistungen 

innerhalb eines Haushaltsjahres. Das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung fließt in die 

Schlussbilanz ein und zeigt unmittelbar die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals an. 

Jahresfehlbeträge im Ergebnishaushalt verringern das bilanzielle Eigenkapital und erhöhen, 

soweit sie kassenwirksam sind, die Verschuldung. 

 

(2) Die Ergebnisposition E 14 „Sonstige laufende Aufwendungen“ umfasst alle 

Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandsposten, den Zinsen und ähnlichen 

Finanzaufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind 
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z. B. nicht außerordentliche Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren zu erfassen. 

Ebenso fallen Geschäftsaufwendungen, z. B. für Büromaterial, Porto oder Telefon, 

Aufwendungen für Versicherungen oder auch Verfügungs- oder Repräsentationsmittel unter 

diesen Posten. 

 

(3) Auf dem Sachkonto 5694000 werden grundsätzlich Aufwendungen für Schadensfälle, 

wie z. B. verursachte Schäden an Fremdeigentum, abgebildet. Übergangsweise kann im 

Großschadensfall (z. B. die Explosion BASF/Oppau) unbürokratisch gebucht werden. Bis zum 

Jahresende müssen die Buchungen im Nachgang unter Verwendung der Vorgangsnummer 

mittels Umbuchung auf die richtigen Sachkonten berichtigt werden.48 

 
 

Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 GWF_000417630 über 768,91 EUR 
 
Folgender Beleg wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 

 

 
 
Bei dem o. g. Beleg über 768,91 EUR handelt es sich um einen Teilbetrag einer seitens des 
Unternehmens M. D. GmbH erstellten Rechnung vom 19.03.2020 über den Gesamtbetrag in 
Höhe von 951,42 EUR für den Einkauf von Verpflegung für die Wachabteilung der Feuerwehr. 

Auskunftsgemäß49 war die Wachabteilung zu Beginn von Corona in der Wache eine Woche 

kaserniert, um der Verbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken. Während der Kasernierung 
wurden die Männer entsprechend verpflegt. Der Teilung des Gesamtbetrags liegen 

unterschiedliche Mehrwertsteuersätze von 7%50 und 19% zugrunde (vgl. Seite 2 der Rechnung 

in Anlage 02). 
 
 
2.2 A993085 über -43.390,38 EUR 
 
Folgender Beleg wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 

 

 
 
Der o. g. unter der Belegnummer A993085 erfolgten Umbuchung liegt die Rechnung der 

städtischen Beteiligung K. vom 06.10.2020 über 43.390,38 EUR51 zugrunde. Zum Schutz der 

                     
48 vgl. Emails in Anlage 01 
49 Telefonat mit der zuständigen Sachbearbeiterin Frau G. (1-22) am 27.05.2021 
50 Food und Nonfood 
51 Anlage 03, in nsk auf dem Sachkonto 3511000 „ggü. verbundenen Unternehmen“ unter der 

Belegnummer GEK0240292 und dem Lieferdatum 27.04.2020 gebucht (siehe nächste Seite erste 
Markierung) 

 

 



283 

 

städtischen Mitarbeiter*innen52 vor dem Coronavirus lieferte das K. 1-22 am 27.04.2020 

Schutzanzüge, Schutzmasken und Handschuhe. Auskunftsgemäß der zuständigen 

Sachbearbeiterin Frau R.53 (2-114) wurden alle im Zusammenhang mit dem Coronavirus 

entstanden Aufwendungen anfangs auf dem Sachkonto 5694000 mit der ergänzenden 
Kennzeichnung „Corona“ gebucht. Nachdem seitens der Geschäftsbuchhaltung (2-114) 
entschieden wurde, dass die mit  
 
Corona zusammenhängenden Aufwendungen nicht mehr einem Großschadensfall, sondern 
dem Alltagsgeschäft zuzuordnen sind, ist die Buchung auf dem Sachkonto 5694000 nicht mehr 
zulässig. Es wurde beschlossen, die gebuchten Rechnungen mit Vorgangsnummer auf die 
einzelnen Sachkonten umzubuchen (siehe auch Anlage 04 Email vom 05.02.2021): 

 

 
 
Infolgedessen buchte die zuständige Sachbearbeiterin Frau R. (2-114) den Betrag auf das 
Sachkonto 5247000 „Sonstige Verbrauchsmittel“ der Ergebnisposition E 10 „Aufwendungen für 
Sach- und Dienstleistungen“ um (siehe vorherige Seite, zweite und dritte Markierung). 
 
 
2.3 GEK0234587 über 8.669,15 EUR 
 
Folgender Beleg wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 
 

 
 
Bei dem o. g. Beleg über 8.669,15 EUR handelt es sich um die seitens des Unternehmens L. 
G. T. GmbH erstellte Rechnung vom 12.06.2020 für die Bereitstellung mobiler technischer 
Anlagen im Zusammenhang mit der Sauerstoffversorgung in dem seitens der Stadt errichteten 
Behelfskrankenhaus in der Eberthalle. Es handelt sich dabei um den Abrechnungszeitraum Mai 
2020. Die Rechnung ist unter Anlage 05 beigefügt. 
 
 
2.4 GWF_000424320 über 56.651,14 EUR 
 
Folgender Beleg wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 
 

                     
52 im Dienst 
53 Telefonat am 27.05.2021 
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Bei dem o. g. Beleg über 56.651,14 EUR handelt es sich um die seitens des Unternehmens S. 
GmbH erstellte Rechnung vom 03.06.2020 für die im Monat Mai 2020 geleistete Bewachung 
in dem seitens der Stadt errichteten Behelfskrankenhaus in der Eberthalle. Die Rechnung inkl. 
des Leistungsnachweises ist in Anlage 06 enthalten. 
 
 
2.5 A990160 über 75.000,00 EUR und A993222 über -75.000,00 EUR 
 
Folgende Belege wurden nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 

 

 
 

 
 

Auskunftsgemäß54 der zuständigen Sachbearbeiterin Frau M. (1-22) kam es im Geschäftsjahr 

2020 bei der Feuerwehr coronabedingt (vermehrtes Waschen zwecks reinigen/desinfizieren 
der Kleidung) zu einem überdurchschnittlich hohen Verschleiß an Einsatzkleidung. Die bei der 
Bekleidung entstandenen Mehrkosten wurden auf 75.000,00 EUR beziffert und innerhalb der 
Ergebnisposition 14 von dem Sachkonto 5238500 „Dienst- und Schutzkleidung / 
Wäschereinigung“ auf das Sachkonto 5694000 „Aufwendungen für Schadensfälle“ umgebucht: 
 

 
 
Abschließend erfolgte die weitere Umbuchung auf das Sachkonto 5615000 „Aufwendungen für 
Dienst- und Schutzkleidung“: 
 

 
  

                     
54 siehe Anlage 04: Stellungnahme der zuständigen Sachbearbeiterin Frau M. mittels Email vom 

05.02.2021 (im Rahmen der Prüfung der Beschaffungen im Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie - Eilentscheidung) 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14206  1-14   1-142  
 
 
Anlagen: 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage 01: Emailverkehr vom 01.06.2021 und 05.03.2020 
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Anlage 02: Rechnung vom 19.03.2020 
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Anlage 03: Rechnung vom 06.10.2020 
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Anlage 04: Email vom 05.02.2021 
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Anlage 05: Rechnung vom 12.06.2020 
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Anlage 06: Rechnung vom 03.06.2020 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 

Sitzungstermin: 01.09.2021 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

 
Prüfung der Ergebnisrechnung E 14 „Sonstige laufende Aufwendungen“ – Sachkonto 

5695000 „Bewirtungsaufwendungen“ 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Ergebnisposition 
Gesamtwert E 14 bei 

Prüfungsbeginn 
(27.05.2021) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(27.05.2021) 

E 14 97.453.403,77 EUR 
5695000 

Bewirtungsaufwendungen 
374.737,54 EUR 

geprüfter Beleg: A994915 über -246,68 EUR 

 

 
Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(4) Im Ergebnishaushalt und in der Ergebnisrechnung werden der Ressourcenverbrauch und 

das Ressourcenaufkommen in Form von Erträgen und Aufwendungen dargestellt. 

Aufwendungen sind der in Geld bewertete Werteverzehr an Gütern und Dienstleistungen 

innerhalb eines Haushaltsjahres. Das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung fließt in die 

Schlussbilanz ein und zeigt unmittelbar die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals an. 

Jahresfehlbeträge im Ergebnishaushalt verringern das bilanzielle Eigenkapital und erhöhen, 

soweit sie kassenwirksam sind, die Verschuldung. 

 

(5) Die Ergebnisposition E 14 „Sonstige laufende Aufwendungen“ umfasst alle 

Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandsposten, den Zinsen und ähnlichen 

Finanzaufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind 

z. B. nicht außerordentliche Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren zu erfassen. 
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Ebenso fallen Geschäftsaufwendungen, z. B. für Büromaterial, Porto oder Telefon, 

Aufwendungen für Versicherungen oder auch Verfügungs- oder Repräsentationsmittel unter 

diesen Posten. 

 

(6) Auf dem Sachkonto 5695000 werden Aufwendungen für Bewirtung und Verpflegung 

abgebildet. 

 
Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgender Beleg wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 
 
A994915 über -246,68 EUR 
 

 
 
Bei dem o. g. Beleg handelt es sich um eine seitens der zuständigen Sachbearbeiterin Frau M. 
(1-221) erstellte Sammelumbuchung über den o. g. Gesamtbetrag. Auskunftsgemäß Frau M. 
(1-221) werden alle Bewirtungs- und Verpflegungsaufwendungen der Feuerwehr, die aus dem 
Handvorschuss der Feuerwehr55 beglichen wurden, vorab unter dem Kostenstellen Code 
12310001 (Gefahrenabwehr Berufsfeuerwehr) sowie der Kostenträger Codes 1260401 
(Brandbekämpfung) und 1280301 (Zivil- und Katastrophenschutz) auf dem Sachkonto 5695000 
gebucht.  
 
Zu Beginn eines Geschäftsjahres erfolgt für das zurückliegende Geschäftsjahr die Umbuchung 
der Bewirtungsaufwendungen in das Budget der Oberbürgermeisterin (OB). Gemäß § 11 Abs. 
1 GemHVO können im Verwaltungshaushalt für OB Verfügungsmittel in angemessener Höhe 
veranschlagt werden. Die Mittel sind nicht übertragbar.  
 
Die Bewirtungs- und Verpflegungsaufwendungen, die unmittelbar mit einem Feuerwehreinsatz 
im Zusammenhang stehen (z. B. müssen bei einem ausgedehnten Einsatz die 
Feuerwehrbeamten zur Erhaltung ihrer Arbeitskraft mit Getränken versorgt werden), verbleiben 
im Budget der Feuerwehr.  
 
Auf entsprechende Nachfrage56 übermittelte Frau M. mit Email vom 01.06.2021 die der 
Sammelumbuchung zugrundeliegende Excel-Tabelle: 
  

                     
55 siehe Bezeichnung KAS-DEZ in der Tabelle 
56 von 1-14 per Email vom 27.05.2021 
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Nach entsprechender Filterung der Kostenträger ergab der ins Budget von OB umzubuchende 
Gesamtbetrag lediglich einen Betrag in Höhe von 246,60 EUR (vgl. rote Markierungen der 
Excel-Tabelle). Zwecks Abgleich mit dem Buchungsbeleg übermittelte die zuständige 
Sachbearbeiterin der Geschäftsbuchhaltung Frau R. (2-114) auf entsprechende Nachfrage von  
1-14 (per Email vom 01.06.2021) den seitens 1-221 erstellten Umbuchungsbeleg: 
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Umbuchungsbetrag ins Büro OB gemäß Excel-Tabelle 246,60 EUR 

Umbuchungsbetrag gemäß Umbuchungsbeleg 246,68 EUR 

Differenz     0,08 EUR 

 
Mit Email vom 01.06.2021 teilte die zuständige Sachbearbeiterin Frau R. der 
Geschäftsbuchhaltung (2-114) mit, sie habe in Abstimmung mit der Abteilungsleiterin 2-114 die 
unter der Belegnummer A994915 erfolgte Sammelumbuchung storniert 
 

 
 
und unter der Belegnummer A1002983 mit dem korrekten Betrag neu erfasst: 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14206  1-14   1-142  
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 06.10.2021: 

TOP 7: Jahresabschluss 2020 
Prüfung der Stichproben aus der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 
01.09.2021, Finanzrechnung 2020, Prüfung Schritt 3 
 
Feststellung der Prüfungsergebnisse: 

 
 Rechnungsprüfungsausschuss 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüfung durch 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 06.10.2021 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnungsposition F 01 - Steuern und ähnliche Abgaben - Sachkonto 

6032000 

Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Finanzrechnungsposition 

Gesamtwert 
Finanzrechnungsposition 
bei Prüfungsbeginn 
(03.09.2021) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(03.09.2021) 

F 01 552.180.215,73 EUR 

6032000 
Sonstige 
Vergnügungssteuer 
und 
Verspätungszuschl. 

4.063.923,66 
EUR 

geprüfte Belege:  
5176 über  32.188,46 EUR 
5355 über 589,37 EUR 
BB4379579  83.105,34 EUR 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
(1) Gemäß §45 Abs. 1 GemHVO sind in der Finanzrechnung eingegangen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen.  

  

2.6 
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(2) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen.  
 
(3) Die Gliederung ist durch §45 Abs. 2 GemHVO vorgegeben.  
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
2.1 Stichprobe 5176 über 32.188,46 EUR 

 

 
 
Die Buchung über 32.188,46 Euro auf dem Konto 60320000 „Sonstige Vergnügungssteuer und 
Verspätungszuschl.“ ist eine Position der Belegnummer 5176. Es handelt sich hierbei um eine 
Sammellastschrift die insgesamt 7.670 Sachposten umfasst und in Summe zu Einzahlungen 
in Höhe von 1.047.000,26 Euro führt. 
 

 
 
Es handelt sich um die Einzahlung zum Vergnügungssteuerbescheid mit Buchungsdatum 
30.12.2019, der unter der Belegnummer S007602811 erfasst wurde.  
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Der Vergnügungssteuerbescheid kann zur Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses 
eingesehen werden.  
 
Die Sammellastschrift erfolgte am 02.01.2020 mit einem Betrag von 1.047.000,26 EUR. 

 

 
 
150.831,27 + 896.168,99 = 1.047.000,26 Euro 
 
 
2.2 Stichprobe 5355 über 589,37 EUR 

 

 
 
Die Buchung über 589,37 Euro auf dem Konto 60320000 „Sonstige Vergnügungssteuer und 
Verspätungszuschl.“ ist eine Position der Belegnummer 5355. Es handelt sich hierbei um eine 
Sammellastschrift die insgesamt 10.968 Sachposten umfasst und in Summe zu Einzahlungen 
in Höhe von 14.765.399,87 Euro führt. 
 

 
 
Es handelt sich um die Einzahlung zum Vergnügungssteuerbescheid mit Buchungsdatum 
04.05.2020, der unter der Belegnummer S008209295 erfasst wurde.  
 

 
 
Der Vergnügungssteuerbescheid kann zur Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses 
eingesehen werden.  
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Die Sammellastschrift erfolgte am 15.05.2020 mit einem Betrag von 14.765.399,87 EUR. 
 

 

 
 
117.659,09 + 14.647.740,78 = 14.647.740,78 Euro 
 
 
2.3 Stichprobe BB4379579 über 83.105,34 EUR 
 

 
 
Die Buchung über 83.105,34 Euro auf dem Konto 6032000 „Sonstige Vergnügungssteuer und 
Verspätungszuschl.“ ist eine Position der Belegnummer BB4379579. Die Buchung umfasst 
insgesamt zwei Positionen: 
 

 
 
Es handelt sich um die Einzahlung zum Vergnügungssteuerbescheid mit Buchungsdatum 
31.08.2020, der unter der Belegnummer S008243306 erfasst wurde. 
 

 
 
Der Vergnügungssteuerbescheid kann zur Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses 
eingesehen werden.  
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Die Einzahlung erfolgte am 01.09.2020. 
 

 
 
  



310 

 

3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüfung durch 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 06.10.2021 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnungsposition F 01 - Steuern und ähnliche Abgaben - Sachkonto 

6032100 

 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Finanzrechnungsposition 

Gesamtwert 
Finanzrechnungsposition 
bei Prüfungsbeginn 
(07.09.2021) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(07.09.2021) 

F 01 552.180.215,73 EUR 
6032100 
Wettbürosteuer 

42.792,03 EUR 

geprüfte Belege:  
A994917 über  27.852,03 EUR 
 

 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
(1) Gemäß §45 Abs. 1 GemHVO sind in der Finanzrechnung eingegangen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen.  
 
(2) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen.  
 
(3) Die Gliederung ist durch §45 Abs. 2 GemHVO vorgegeben.  
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
Stichprobe A994917 über 27.852,03 EUR 
 

 
 
Die Buchung über 27.852,03 Euro auf dem Konto 6032100 „Wettbürosteuer“ ist eine Position 
der Belegnummer A994917. Die Buchung umfasst insgesamt vier Positionen:   
 

 
 
Es handelt sich um eine Sammelumbuchung von den Buchungen mit den Belegnummern 
S008258401 bis S008258406.  
Diese wurden sämtlich als Forderung „gegen den sonstigen privaten Bereich“ (Kto: 1535900) 
erfasst und als Ertragsgegenkonto „Sonstige Gemeindesteuern, Sonstige“ (Kto. 4039000) 
gebucht. Ihnen liegen unterschiedliche Kreditoren (unterschiedliche Herkunftsnummern 
zugrunde)  
 

 
 
Auskunftsgemäß (2-114 Herr F.) wurde bei der Veranlagung das Ergebnisrechnungskonto 
4039000 „Sonstige Gemeindesteuern, Sonstige“ fälschlicherweise bebucht. Durch die 
Umbuchung auf 4032100 „Wettbürosteuer“ wurde dieser Fehler korrigiert.  
 
Da zu den Konten der Ergebnisrechnung auch korrelierende Konten der Finanzrechnung 
bestehen, wurden in der Korrekturbuchung auch die korrelierenden Konten der 
Finanzrechnung angesprochen. 

 
  



313 

 

3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende Prüfung bei 1-14 durch: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 

Sitzungstermin: 06.10.2021 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Finanzrechnung F4  

Sachkonto 6312000 „Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, 

Ablehnungen, Untersagungen)“ 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 

(27.09.2021) 

Sachkonto 
Wert Sachkonto bei 

Prüfungsbeginn 
(27.09.2021) 

F4 17.328.250,60 Euro 
6312000 „Gebühren für die 
Erteilung von Bescheiden“ 

5.954.400,89 Euro 

geprüfte Belege:  
KASSEN_082960 über 109.078,50 EUR 
5232 über -3.298,96 EUR 

 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung 
und hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von 
Einzahlungen und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung gibt Auskunft darüber, 
welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt wurden. 
Die Sie stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist damit die Basis für die 
Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 
(1) Die Finanzposition F4 beinhaltet Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen 
Leistungsentgelten. 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

 
Folgende Belegnummern wurden nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
 
2.1. Beleg KASSEN_082960 über 109.078,50 EUR 
 

 
 
Bei dem Vorgang handelt es sich um die Bareinnahmen des Monats Januar 2020 des Bereichs 
2-15 Straßenverkehr, Abteilung Zulassung Fahrzeuge. 
 
Da die Registrierkasse der Zulassungsstelle keine Schnittstelle zu nsk hat, wird der monatliche 
Abschluss von der Geschäftsbuchhaltung im nsk verbucht. Der Monatsabschluss 01/2020 ist 
als Anlage 1 beigefügt. Die Einzahlungen auf das Konto der Stadtverwaltung Ludwigshafen 
sind im Januar und Februar 2020 erfolgt und sind der Finanzrechnung 2020 zuzuordnen 
 

Auszug aus Doxis4 winCube: 
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Der Vorgang ergab Ordnungsmäßigkeit. 
 
2.2. Beleg 5232 über -3.298,96 EUR 
 

 
 

Bei der Buchung handelt es sich um die Gutschrift auf den Erschließungsbeitrag57 für das 

Grundstück der Gemarkung Rheingönheim, Pl.Nr. 5222. 
 
Mit Bescheid vom 07.01.2020 wurde ein zu hoher Erschließungsbeitrag (4.510,86 EUR) 
festgesetzt, da bei der Kostenzusammenstellung bei einem Posten die Umrechnung von DM 
in EUR fehlerhaft war.  
 

 
 
Die Forderung i.H.v. 4.510,86 EUR wurde mit Datum vom 27.01.2020 beglichen. 

                     
57 Rechtsgrundlage für die Erhebung des Erschließungsbeitrags sind die §§ 127 bis 135 BauGB vom 
23.09.2004 i.d. aktuellen Fassung sowie die Satzung der Stadt Ludwigshafen am Rhein über die 
Erhebung von Erschließungsbeiträgen vom 15.07.1987 i.d. aktuellen Fassung. 
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Auszug aus Doxis4 winCube: 
 

 
 
Mit Bescheid vom 30.01.2020 wurde dieser Umrechnungsfehler korrigiert und ein um 3.298,96 
EUR niedrigerer Erschließungsbeitrag festgesetzt. Aus diesem Grund erfolgte die Gutschrift. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

Moritz, Helge   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14202  1-14   1-142  
 
Anhang: Belege  
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage 1 
Monatsabschluss 01/2020 Zulassung Fahrzeuge
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 06.10.2021 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnung F 07 –Sonstige lfd. Einzahlungen – Sachkonto 6625000 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

F Gesamtwert FH 01 bei 
Prüfungsbeginn 
(12.10.2020) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(13.09.2021) 

07 56.609.979,72 Euro 6625000 
Konzessionsabgaben 

20.624.841,58 
Euro 

 
geprüfte Belege: UMS0016549 zu 1.450.600 Euro und BB4422892 zu 3.556.447,85 
Euro 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen über 
die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft darüber, 
welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt wurden. 
Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist damit die 
Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 

(2) Gemäß § 108 Gemo, ist zum Abschluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss 
aufzustellen, der u. a. aus einer Finanzrechnung bestehen muss. 

(3) In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Einzahlungen 
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dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung 
nichts anderes zugelassen ist. (§ 45 Abs. 1 GemHVO). Die Finanzrechnung ist in Staffelform 
aufzustellen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). 
 
(4) Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen; 
erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern. 
Erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer 
Art im Anhang zu erläutern (§ 45 Abs. 3, 4 GemHVO). 
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
Belegnummer UMS0016549 

 
 
 
 
Auskunftsgemäß 2-11 handelt es sich bei der Einzahlung um die Umbuchung der 
Konzessionsabgabe der T. auf einen anderen Debitor. Der Betrag wurde am 14.05.2020 
überwiesen, allerdings war noch keine Rechnung eingebucht, deshalb wurde der Betrag ins 
Verwahrbuch gebucht. 

 
 
 
 
 
2-11 hat daraufhin die Rechnung am 03.06. eingebucht, am 04.06. wurde die Zahlung mit der 
Rechnung durch 2-12 ausgeglichen: 

 
 
 
 
 
 

 
 
Die Überweisung erfolgte lt. Kontoauszug am 14.05.2020 und ist entsprechend der 
Finanzrechnung 2020 zuzuordnen. 
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Belegnummer BB4422892 

 
 
 
 
Auskunftgemäß 2-11 setzt sich der Betrag aus der 3. Rate der Konzessionsabgabe Wärme 
und Wasser der T. sowie der Überzahlung aus 2019 zusammen.   

 
 
 
 
 
 
 
4.844.155,09 – 1.287.707,24 (Überzahlung 2019) = 3.556.447,85 
3.049.724,85 + 506.723,00 = 3.556.447,85 
 
Der Gesamtbetrag wurde am 08.10.2020 überwiesen. Entsprechend ist der Betrag der 
Finanzrechnung 2020 zuzuordnen. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-142  1-14  
 

 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 06.10.2021 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnung F 07 –Sonstige lfd. Einzahlungen – Sachkonto 6629100 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 

 
F Gesamtwert FH 01 bei 

Prüfungsbeginn 
(12.10.2020) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(13.09.2021) 

07 56.609.979,72 Euro 6629100 
Rückzahlung von 
Zuschüssen aus 
vergangenen Jahren 

1.058.966,04 
Euro 

geprüfter Beleg: BB4391822 zu 47.369,32 Euro 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen über 
die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft darüber, 
welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt wurden. 
Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist damit die 
Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 

(2) Gemäß § 108 GemO, ist zum Abschluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss 
aufzustellen, der u. a. aus einer Finanzrechnung bestehen muss. 

(3) In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Einzahlungen 
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dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung 
nichts anderes zugelassen ist. (§ 45 Abs. 1 GemHVO). Die Finanzrechnung ist in Staffelform 
aufzustellen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). 
 
(4) Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen; 
erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern. 
Erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer 
Art im Anhang zu erläutern (§ 45 Abs. 3, 4 GemHVO). 
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
Belegnummer BB4391822 

 
 
 
Bei der Einzahlung handelt es sich um die Rückzahlung eines Zuschusses der Stadt für 
Hausaufgabenbetreuung an die G. aufgrund einer Überzahlung in der Folge einer 
Verwendungsnachweisprüfung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Überweisung erfolgte am 11.09.2020 und ist entsprechend der Finanzrechnung 2020 
zuzuordnen.. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-142  1-14  
 

 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 17.11.2021: 

TOP 7: Jahresabschluss 2020 
Prüfung der Stichproben aus der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 
01.09.2021, Finanzrechnung 2020, (nachgelieferte Stichproben vom 06.10.2021), 
Prüfung Schritt 3 
 
Feststellung der Prüfungsergebnisse: 

 

 
 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 06.10.2021 

 

 
Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnung F 01 –Steuern und ähnliche Abgaben– 
Sachkonto 6031000 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 

FH Gesamtwert FH 01 
bei 
Prüfungsbeginn 
(06.10.2021) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(06.10.2021) 

01 731.138.739,39 € 6031000 
Vergnügungssteuer 

526.780,52 € 

geprüfte Belege:  
1. BB4098288, B. Datum 13.01.2020, 1.143,40 €  
2. BB4139118, B. Datum 12.02.2020, 2.065,00 € 
 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen über 
die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft darüber, 
welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt wurden. 
Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist damit die 
Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
  

2.7 
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(2) Gemäß § 108 GemO, ist zum Abschluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss 
aufzustellen, der u. a. aus einer Finanzrechnung bestehen muss. 

(3) In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Einzahlungen 
dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung 
nichts anderes zugelassen ist. (§ 45 Abs. 1 GemHVO). Die Finanzrechnung ist in Staffelform 
aufzustellen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). 
 
(4) Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen; 
erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern. 
Erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer 
Art im Anhang zu erläutern (§ 45 Abs. 3, 4 GemHVO). 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
2.1 Belegnummer BB40988288 
 

 
 
Kontoauszug Debitor: 
 

 
 
Hier handelt es sich um einen Teilbetrag, insgesamt wurden 3.000,00 € überwiesen.  
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2.2 Belegnummer BB4139118 
 

 
 
Kontoauszug Debitor: 

 
 
 
Hier handelt es sich um einen Teilbetrag; insgesamt wurden 3.000,00 € überwiesen.  
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Bei den beiden Stichproben handelt es sich um Zahlungen der Vergnügungssteuer auf 
Gewinnspielgeräte eines Betreibers.  
Die Zahlung erfolgte im Jahr 2020. Entsprechend sind die Beträge der Finanzrechnung 
2020 zuzuordnen. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14210  1-14   1-142  
 

 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 21/  
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 06.10.2021 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnung F 01 –Steuern und ähnliche Abgaben– Sachkonto 
6032000 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 

 
FH Gesamtwert FH 01 

bei 
Prüfungsbeginn 
(06.10.2021) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(06.10.2021) 

01 731.138.739,39 € 603 2000 Sonstige 
Vergnügungssteuer und 
Verspätungszuschlag 

10.631,697,28 € 

geprüfte Belege:  
1.  Gewinnspielgeräte nach 2019, Beleg Nr. 5176, B. Datum 02.01.2020, 14.831,32 €  
2.  Sonstige Vergnü. 2019, Beleg 5176, B. Datum 02.012020, 32.188,46 € 
3.  45 - K, BB4172972, B. Datum 04.03.2020, 205.371,13 € 
4.  Gewinnspielgeräte nach 2019, 5277, B. Datum 16.03.2020, -12.853,17 € 
5.  Gewinnspielgeräte nach 2020, 5297, B. Datum 01.04.2020, -2.648,55 € 
6.  177 - H, BB4393207, B. Datum 14.09.2020, 17.004,59 €  

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen über 
die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft darüber, 
welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt wurden.  
Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist damit die 
Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
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(2) Gemäß § 108 GemO, ist zum Abschluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss 
aufzustellen, der u. a. aus einer Finanzrechnung bestehen muss. 

 
(3) In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Einzahlungen 
dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung 
nichts anderes zugelassen ist. (§ 45 Abs. 1 GemHVO). Die Finanzrechnung ist in Staffelform 
aufzustellen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). 
 
(4) Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen; 
erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern. 
Erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer 
Art im Anhang zu erläutern (§ 45 Abs. 3, 4 GemHVO). 
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
2.1 Belegnummer 5176 über 14.831,32 € 
 

 
 
 

 
 
Mit Beleg-Nr. 5176 wurden 3.645 Debitorenposten gebucht  
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                                                                                      Summe:                     1.047.000,26 

 
 
2.2 Belegnummer 5176 über 32.188,46 € 
 

 
 

 
 
 
Mit Beleg-Nr. 5176 wurden 3.645 Debitorenposten gebucht  
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                                                                                     Summe:                     1.047.000,26 
 
 
2.3 Belegnummer BB4172972 über 205.371,13 € 
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2.4 Belegnummer 5277 über -12.853,17 € 
 

 
 

 
 
Mit Beleg-Nr. 5277 wurden 2.936 Debitorenposten gebucht  

 

 

 
 

 
         Summe:           2.343.030,35 € 

 
 
2.5 Belegnummer 5297 über -2.648,55 € 
 

 

Bearbeiten - Explorer Sachposten

Sachkontonr. ErgebnisgliederungscodeBelegnr. Betrag Beschreibung BerechtigungscodeVermögensgliederungscodeExterne BelegnummerHabenbetrag FinanzgliederungscodeBuchungsdatumFälligkeitsdatum

6032000 5277 -12.853,17 Gewinnspielgeräte nach 2019 911_400 A 2.4 5-0103-077655-1 12.853,17 F 01 16.03.2020 02.03.2020

Bearbeiten - Explorer Sachposten

Sachkontonr. ErgebnisgliederungscodeBelegnr. Betrag Beschreibung BerechtigungscodeVermögensgliederungscodeExterne BelegnummerHabenbetrag FinanzgliederungscodeBuchungsdatumFälligkeitsdatum

6032000 5297 -2.648,55 Gewinnspielgeräte nach 2020 911_400 A 2.4 5-0103-438093-1 2.648,55 F 01 01.04.2020 27.03.2020
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Mit Beleg-Nr. 5297 wurden 3.407 Debitorenposten gebucht  
 

 

 
 

 

 
         Summe:             328.630,23 € 

 
 
2.6 Belegnummer BB4393207 über 17.004,59 € 
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Bei den Stichproben handelt es sich um Zahlungen der Vergnügungssteuer auf 
Gewinnspielgeräte eines Betreibers. Die Zahlung der Steuern erfolgte im Jahr 2020. 
Entsprechend sind die Beträge der Finanzrechnung 2020 zuzuordnen. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 
Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   

 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14210  1-14   1-142  
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion: 
 

Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 06.10.2021 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnung F 01 –Steuern und ähnliche Abgaben– Sachkonto 
6032000 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

FH Gesamtwert FH 01 
bei Prüfungsbeginn 
(06.10.2021) 

 
Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(06.10.2021) 

01 731.138.739,39 € 603 2000 Sonstige 
Vergnügungssteuer und 

Verspätungszuschlag 

10.631,697,28 €G 

geprüfte Belege:  
1.  45 - K, BB4172972, B. Datum 04.03.2020, 205.371,13 € 
2.  Gewinnspielgeräte nach 2020, 5539, B. Datum 01.10.2020, 37.185,94 € 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen über 
die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft darüber, 
welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt wurden. 
Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist damit die 
Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 
(2) Gemäß § 108 GemO, ist zum Abschluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss 
aufzustellen, der u. a. aus einer Finanzrechnung bestehen muss. 
 
(3) In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Einzahlungen 
dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung 
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nichts anderes zugelassen ist. (§ 45 Abs. 1 GemHVO). Die Finanzrechnung ist in Staffelform 
aufzustellen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). 
 
(4) Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen; 
erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern. 

Erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer 
Art im Anhang zu erläutern (§ 45 Abs. 3, 4 GemHVO). 

 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

2.1 Belegnummer BB4172972 

 

 

 

 

 

 

  

 



346 

 

2.2 Belegnummer 5539 
 

 
 

 
 
Mit Beleg Nr. 5539 wurden 3.690 Debitorenposten gebucht. 

 
 

 
 
 

 
 

 
          Summe:                                 2.594.637,40 € 

 
 
Bei den Stichproben handelt es sich um Zahlungen der Vergnügungssteuer auf 
Gewinnspielgeräte eines Betreibers. Die Zahlung der Steuern erfolgte im Jahr 2020. 
Entsprechend sind die Beträge der Finanzrechnung 2020 zuzuordnen. 
  

Bearbeiten - Explorer Sachposten

Sachkontonr. ErgebnisgliederungscodeBelegnr. Betrag Beschreibung BerechtigungscodeVermögensgliederungscodeExterne BelegnummerHabenbetrag FinanzgliederungscodeBuchungsdatumFälligkeitsdatum

1535100 5539 -37.185,94 Gewinnspielgeräte nach 2020 ZAHL A 2.2.1 5-0103-077516-1 37.185,94 01.10.2020 27.03.2020
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14210  1-14   1-142  
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 

1-14 30 21/ 

Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüfung durch 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 06.10.2021 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnungsposition F 01 - Steuern und ähnliche Abgaben - Sachkonto 

6032100 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Finanzrechnungsposition 

Gesamtwert 
Finanzrechnungsposition 
bei Prüfungsbeginn 
(07.09.2021) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(07.09.2021) 

F 01 552.180.215,73 EUR 
6032100 
Wettbürosteuer 

42.792,03 EUR 

geprüfte Belege:  
A994917 über  27.852,03 EUR 
 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
(1) Gemäß §45 Abs. 1 GemHVO sind in der Finanzrechnung eingegangen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen.  
 
(2) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen.  
 
(3) Die Gliederung ist durch §45 Abs. 2 GemHVO vorgegeben.  
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
Stichprobe A994917 über 27.852,03 EUR 
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Die Buchung über 27.852,03 Euro auf dem Konto 6032100 „Wettbürosteuer“ ist eine 
Position der Belegnummer A994917. Die Buchung umfasst insgesamt vier Positionen: 
 

 
 
Es handelt sich um eine Sammelumbuchung von den Buchungen mit den 
Belegnummern S008258401 bis S008258406. Diese wurden sämtlich als Forderung 
„gegen den sonstigen privaten Bereich“ (Kto: 1535900) erfasst und als 
Ertragsgegenkonto „Sonstige Gemeindesteuern, Sonstige“ (Kto. 4039000) gebucht. 
Ihnen liegen unterschiedliche Kreditoren (unterschiedliche Herkunftsnummern 
zugrunde). 
 

 
 
Auskunftsgemäß (2-114 Herr F.) wurde bei der Veranlagung das 
Ergebnisrechnungskonto 4039000 „Sonstige Gemeindesteuern, Sonstige“ 
fälschlicherweise bebucht. Durch die Umbuchung auf 4032100 „Wettbürosteuer“ wurde 
dieser Fehler korrigiert.  
 
Da zu den Konten der Ergebnisrechnung auch korrelierende Konten der 
Finanzrechnung bestehen, wurden in der Korrekturbuchung auch die korrelierenden 
Konten der Finanzrechnung angesprochen. 
 
  



350 

 

3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 06.10.2021 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnungsposition F 03 – Einzahlungen der sozialen Sicherung - 

Sachkonto 6239200. 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Finanzrechnungsposition 

Gesamtwert 
Finanzrechnungsposition 

bei Prüfungsbeginn 
(15.10.2021) 

Sachkonto 
Wert Sachkonto bei 

Prüfungsbeginn 
(15.10.2021) 

 
F 03 

Einzahlungen der sozialen 
Sicherung 

120.416.277,16 EUR 
6239200 

von Landkreisen 
9.591,28 EUR 

geprüfter Beleg:  
BB42741320 über 5.360,04 EUR, gebucht am 03.06.2020 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
(1) Gemäß § 45 Abs. 1 GemHVO sind in der Finanzrechnung eingegangen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen.  
 
(2) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Sofern Erträge der Ergebnisposition E 03 höher als die bei 
Finanzrechnungsposition F 03 eingebuchten Einzahlungen sind, wurden Kostenerstattungen 
für 2019 erst in 2020 vom Leistungsträger beglichen. Diese Forderungen beinhalten sowohl 
öffentlich-rechtliche, privatrechtliche und sonstige Forderung gegen Unternehmen und 
öffentliche Kostenträger. 
 
(3) Die Gliederung ist durch § 45 Abs. 2 GemHVO vorgegeben.  
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

 

 
 

 
 
Aufgrund des Verwendungszweckes wurde der zunächst als ungeklärte Zahlung 
eingegangene Betrag der Rechnung GVR0603890 von 3-142 (Jugendamt, wirtschaftliche 
Jugendhilfe) zugeordnet.  
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

nachvollziehbar und vollständig? 
 

Ja 
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
 
ohne Beanstandung   

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 
ohne Beanstandung 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
 Wählen Sie ein Element aus. 
 
Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14201  1-14   1-142  
 
Anhang: Belege  
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 01 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 06.10.2021 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnungsposition F 03 – Einzahlungen der sozialen Sicherung - 

Sachkonto 6249000. 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Finanzrechnungsposition 

Gesamtwert 
Finanzrechnungsposition 
bei Prüfungsbeginn 
(15.10.2021) 

Sachkonto 
Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(15.10.2021) 

F 03 
Einzahlungen der sozialen 

Sicherung 
 

120.416.277,16 EUR 
6249000  
von Landkreisen 

915.409,54 EUR 

geprüfter Beleg:  
A981190 über   31.959,70 EUR, gebucht am 01.10.2020 
A995102 über 284.747,87 EUR, gebucht am 17.07.2020 
A994426 über  -47.064,00 EUR, gebucht am 31.12.2020 

 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
(1) Gemäß § 45 Abs. 1 GemHVO sind in der Finanzrechnung eingegangen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen.  
 
(2) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Sofern Erträge der Ergebnisposition E 03 höher als die bei 
Finanzrechnungsposition F 03 eingebuchten Einzahlungen sind, wurden Kostenerstattungen 
für 2019 erst in 2020 vom Leistungsträger beglichen. Diese Forderungen beinhalten sowohl 
öffentlich-rechtliche, privatrechtliche und sonstige Forderung gegen Unternehmen und 
öffentliche Kostenträger. 
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(3) Die Gliederung ist durch § 45 Abs. 2 GemHVO vorgegeben.  
 
(4) Aufgrund aufwändiger Recherchen mit Rechnungskorrekturen, Urlaub von 
Sachbearbeitern, Zuständigkeitswechsel etc. der mittelverantwortlichen Bereichen 3-14 und 5-
13 verzögerte sich die Sachverhaltsermittlung bei den zuständigen Bereichen.  
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
2.1 
 

 
 
2.2 

 
 
2.3 

 
 
Nach Auskunft der Geschäftsbuchhaltung und 3-142 (Jugendamt, wirtschaftliche Jugendhilfe) 
und 5-13 (Bereich Senioren) handelt es sich bei den vorgenannten 3 Belegen um Verrechnung 
von Jugendhilfeleistungen nach SGB VIII zwischen städtischen Bereichen i.F.v. 
Kostenerstattungen für geleistete ´Jugendhilfe (Aufwands- und korrespondierende 
Ertragsbuchungen zwischen 5-13 und 3-14 bei bereichsüberschneienden Leistungen. 
 
Beleg 1 ist eine interne Verrechnung für Jugendhilfeleistungen (Hilfe zur Pflege und 
Eingliederungsleistungen in Wohnheimen) nach § 30 SGB XIII (Erziehungsbeistand, 
Betreuungshelfer) für den Leistungsempfänger A. D. 
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Beleg 2 ist eine Zahlung für P. Collin bezüglich der Umbuchung für Hilfen nach § 35 a SGB 
VIII (Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung oder drohender 
seelischer Behinderung) in Form einer Kostenerstattung (innere Verrechnung wie bei Beleg 1 
von 5-13 Eingliederungshilfe SGB XII an 3-14 Jugendhilfe) für die Zeit vom 01.01.2017 – 
17.07.2020. Die Belegprüfung den Rechnungsprüfungsausschuss war Anlass den Vorgang 
nochmals zu prüfen. Es stellte sich heraus, dass die Voraussetzungen für eine 
Kostenerstattung nicht vorlagen. Der Jugendhilfefall wurde nicht in die Eingliederungshilfe 
übernommen, der Leistungsempfänger Herr P. anderweitige Jugendhilfemassnahmen 
bezogen hat. Mit der Geschäftsbuchhaltung wurde eine Umbuchung 08.10.2021  
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Ursprünglicher Buchungsbeleg 

 
Stornobuchung aufgrund der Belegprüfung des Rechnungsprüfungsausschusses 
 

 
 
 
Beleg 3 ist ein Storno i.H.v. 47.064,00 EUR für P. C., weil bei der Buchung durch die 
Sachbearbeiterin in der Geschäftsbuchhaltung eine falsche Beschreibung eingegeben wurde. 
Deshalb wurde ein neuer Beleg unter A994427 erstellt. 
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falscher Beleg: 
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Stornobuchung 
 

 
 
neuer, richtiger Beleg 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 
Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14201  1-14   1-142  
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 01 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende Prüfung bei 1-14 durch: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 

Sitzungstermin: 06.10.2021 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Finanzrechnung F4  

Sachkonto 6322800 „Parkgebühren“ 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 

(27.09.2021) 

Sachkonto 
Wert Sachkonto bei 

Prüfungsbeginn 
(25.10.2021) 

F4 17.328.250,60 EUR 6322800 „Parkgebühren“ 635.532,90 EUR 

geprüfte Belege:  
GVR0573785 über 18.081,15 EUR 

 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung 
und hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von 
Einzahlungen und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung gibt Auskunft darüber, 
welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt wurden. 
Die Sie stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist damit die Basis für die 
Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 
(1) Die Finanzposition F4 beinhaltet Einzahlungen für die Benutzung von öffentlichen 
Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung 
laufender Kosten. Auf dem Sachkonto 6322800 werden Parkgebühren abgebildet.  
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende Belegnummern wurden nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
 
 
2.1. Beleg GVR0573785 18.081,15 EUR 
 

 
 
Bei der Stichprobe mit der Belegnummer GVR0573785 i.H.v. 18.081,15 EUR handelt es sich 
um Einnahmen aus Parkgebühren durch Parkscheinautomaten im Stadtgebiet Ludwigshafen. 
Die entsprechenden Entleerungstickets sind als Anlage beigefügt. 
 
Die Gutschrift erfolgte am 02.01.2020 und ist somit der Finanzrechnung 2020 zuzurechnen. 
 
Auszug aus Doxis4 winCube: 

 
 
Der Vorgang ergab Ordnungsmäßigkeit. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   

 
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14203  1-14   1-142  
 
Anhang: Belege  
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage 1 
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376 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende Prüfung bei 1-14 durch: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 

Sitzungstermin: 06.10.2021 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Finanzrechnung F4  

Sachkonto 6322900 „Entgelte, Sonstiges“ 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 

(27.09.2021) 

Sachkonto 
Wert Sachkonto bei 

Prüfungsbeginn 
(25.10.2021) 

F4 17.328.250,60 Euro 
6322900 „Entgelte, 

Sonstiges“ 
101.888,33 Euro 

geprüfte Belege:  
BB4314351 über 50.000,00 EUR 

 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung 
und hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von 
Einzahlungen und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung gibt Auskunft darüber, 
welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt wurden. 
Die Sie stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist damit die Basis für die 
Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 
(1) Die Finanzposition F4 beinhaltet Einzahlungen für die Benutzung von öffentlichen 
Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung 
laufender Kosten. Auf dem Sachkonto 6322900 werden sonstige Entgelte abgebildet.  

 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende Belegnummern wurden nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
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2.1. Beleg BB4314351 über 50.000,00 EUR 

 

 
 
Die T. AG betreibt im Stadtpark P. mehrere Brunnenanlagen. Für die Flächeninanspruchnahme 

und die Nutzung der wassergebundenen Wegeflächen58 und Anlagen verpflichtete sich T. per 

Gestattungsvertrag (Anlage 2) 50.000,00 EUR jährlich an die Stadt zu zahlen. Die Einzahlung 
(inkl. Gebühren für die Erteilung des Bescheides i.H.v. 679,20 EUR) auf das Konto der 
Stadtverwaltung Ludwigshafen ist am 13.07.2020 erfolgt und ist damit der Finanzrechnung 
2020 zuzuordnen. 
 
Auszug aus Doxis4 winCube: 

 
 
Der Vorgang ergab Ordnungsmäßigkeit. 
 
  

                     
58 Gemäß Karte lt. Anlage 1. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

 nachvollziehbar und vollständig? 

 

   Ja     Nein   

 

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 

 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 

Veranlassungen berichtet werden?  

 

   Ja     Nein   

 

Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

Wählen Sie ein Element aus.   

 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14203  1-14   1-142  
 
 
Anhang: Belege  
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 21/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage 1 
Wegeflächen 
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Anlage 2 
Gestattungsvertrag zw. Stadt Ludwigshafen und T. AG vom 02.09.2016 (Auszug) 
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Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 11.05.2022: 

TOP 1: Jahresabschluss 2020 
Benennung der Unterlagen – Ergebnisrechnung 2020 (Prüfungsschwerpunkte E 11 
und E 12) - zur Verwendung einer Stichprobenauswahl in der Sitzung am 
06.07.2022, Prüfung Schritt 1, Anlage: SuSa  

Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Sachkonten aus der Ergebnisrechnung 
2020 benannt: 

 

  

2.8 

  

 



383 

 

Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 06.07.2022: 

TOP 3: Jahresabschluss 2020 
Stichprobenauswahl zur Prüfung der Ergebnisrechnung 2020 
(Prüfungsschwerpunkte E 11 und E 12) - zur Verwendung einer 
Stichprobenauswahl in der Sitzung am 06.07.2022, Prüfung Schritt 2, Anlage: SuSa  

 

Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Stichproben aus der Ergebnisrechnung 
2020 benannt: 

 

  

2.9 
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Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 07.09.2022: 

TOP 5: Jahresabschluss 2020 
Prüfung der Stichproben aus der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 
06.07.2022, (Prüfungsschwerpunkte E 11 und E 12), Ergebnisrechnung, Prüfung 
Schritt 3 
 
Feststellung der Prüfungsergebnisse:  

 
 

 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende Prüfung bei 1-14 durch: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 

Sitzungstermin: 07.09.2022 

 

Prüfungsschwerpunkt 2020 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Ergebnisrechnung E 11 „Abschreibungen“ 

Sachkonto 5381000 „Fahrzeuge“ 

 
Zur Prüfung ausgewähltes Konto: 
 

E 
Gesamtwert E 11 bei 

Prüfungsbeginn 
(28.07.2022) 

Sachkonto 
Wert Sachkonto bei 

Prüfungsbeginn 
(28.07.2022) 

11 100.029.297,31 EUR 538100 „Fahrzeuge“ 1.040.052,64 EUR 

geprüfte Belege: AN130723 über 42.566,00 EUR, AN131347 über 2.527,00 EUR, AN131373 
über 26.192,00 EUR 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Ergebnisrechnung ist das mit dem Ergebnishaushalt vergleichbare 
Rechnungslegungsinstrument und ist inhaltlich vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- 
und Verlustrechnung. Sie hat die Aufgabe, die Entstehung des Jahresergebnisses 
(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) aus den einzelnen Erfolgsquellen der Stadt zu zeigen, 
um einen Einblick in die Ertragslage der Stadt zu ermöglichen. Sie ermittelt das Jahresergebnis 
des abgelaufenen Haushaltsjahres durch die Gegenüberstellung sämtlicher dem Haushaltsjahr 
zuzurechnenden Aufwendungen und Erträge und bildet somit das Ressourcenaufkommen und 

2.10 
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den Ressourcenverbrauch des Haushaltsjahres ab. 
 
(2) Gemäß § 35 GemHVO sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren 
Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungskosten um planmäßige Abschreibungen zu 
vermindern. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über 
die wirtschaftliche Nutzungsdauer.  
Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren 
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens ist die vom fachlich zuständigen Ministerium 
bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Gemeinden zu Grunde zu legen.  
Im Jahr der Anschaffung sind abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 
entsprechend dem Zeitpunkt ihrer Anschaffung zeitanteilig abzuschreiben. 
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende Belegnummern wurden nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
 
2.1 Belegnummer AN130723 
 

 
 
(1) Das Feuerwehrfahrzeug mit Rüstwagen-Kran ist auf der Anlage mit der Anlagenummer 
ANL0070469 mit einem aktuellen Buchwert in Höhe von 145.436,00 EUR erfasst.  
 

 
 
(2) Die beiden geleisteten Anzahlungen mit der Belegnummer AN000545 in Höhe von 
150.000,00 EUR aus 2008 und mit der Belegnummer GWF_000021937 in Höhe von 
250.000,00 EUR aus 2009 wurden ursprünglich auf der Anlage im Bau mit der Anlagenummer 
AIB-0000396 aktiviert.  
Mit der Schlusszahlung in Höhe von 238.500,00 EUR (Belegnummer GWF_000062965) war 
die Investition im Jahr 2010 abgeschlossen (Rechnung siehe Anlage 1). Daher wurden die 
Anschaffungskosten in Höhe von insgesamt 638.500,00 EUR von der AIB auf die Anlage mit 
der Anlagenummer ANL0070469 umgebucht. 
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(3) Mit der Lieferung am 30.06.2010 war das Fahrzeug für das Jahr 2010 zeitanteilig für die 
Monate Juni bis Dezember abzuschreiben. Die Nutzungsdauer beträgt für Feuerwehrfahrzeuge 
laut VV-AfA 15 Jahre. Folglich ergibt sich für 2010 folgender Abschreibungsbetrag: 
 
 638.500,00 EUR / 15 Jahre= 42.566,67 EUR (jährliche AfA) 
 42.566,67 EUR / 12 Monate = 3.547,22 EUR (monatliche AfA) 
 3.547,22 EUR * 7 Monate= 24.830,54 EUR (AfA Jun. bis Dez. 2010) 
 
Für das Jahr 2010 wurde eine AfA in Höhe von 24.831,00 EUR eingebucht. Für die Jahre 2011 
bis 2021 wurden gleichmäßige Jahresraten in Höhe von 42.566,00 EUR abgeschrieben. 
 

 

 
 
2.2 Belegnummer AN131347 
 

 
 
(1) Das Taucherboot ist auf der Anlage mit der Anlagenummer ANL0079051 mit einem 
aktuellen Buchwert in Höhe von 17.690,00 EUR erfasst. 
 

 
 
(2) Sowohl die geleistete Anzahlung mit der Belegnummer GEK0212006 in Höhe von 
11.000,00 EUR (siehe Anlage 2) als auch die beiden Rechnungen mit den Belegnummern 
GEK0226776 in Höhe von 12.676,98 EUR (siehe Anlage 3) und GEK0226777 in Höhe von 
1.594,04 EUR (siehe Anlage 4) wurden auf der Anlage mit der Anlagennummer ANL0079051 
aktiviert. 
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(3) Mit der Lieferung am 26.11.2019 war das Taucherboot für das Jahr 2019 zeitanteilig für die 
Monate November und Dezember abzuschreiben. Die Nutzungsdauer beträgt für 
Rettungsboote laut VV-AfA 10 Jahre. Folglich ergibt sich für 2019 folgender 
Abschreibungsbetrag: 
 
 25.271,02 EUR / 10 Jahre= 2.527,10 EUR (jährliche AfA) 
 2.527,10 EUR / 12 Monate = 210,59 EUR (monatliche AfA) 
 210,59 EUR * 2 Monate= 421,83 EUR (AfA Nov. und Dez. 2019) 
 
Für die Jahre 2019 bis 2021 wurden gleichmäßige Jahresraten in Höhe von 2.527,00 EUR 
abgeschrieben. 
 

 
 
 
2.3 Belegnummer AN131373 
 

 
 
(1) Das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) ist auf der Anlage mit der Anlagenummer 
ANL0079186 mit einem aktuellen Buchwert in Höhe von 314.299,00 EUR erfasst. 
 

 
 
 
(2) Die Anschaffungskosten mit den Belegnummern GEK0206141 in Höhe von 134.445,32 
EUR (siehe Anlage 5), GEK0211551 in Höhe von 17.133,14 EUR (siehe Anlage 6), 
GEK0213445 in Höhe von 59,50 EUR (siehe Anlage 7), GEK0214526 in Höhe von 175.972,65 
EUR (siehe Anlage 8), GEK0214531 in Höhe von 3.894,87 EUR (siehe Anlage 9), 
GEK0216258 in Höhe von 2.964,29 EUR (siehe Anlage 10) sowie GEK0216258 in Höhe von 
20.000,00 EUR (siehe Anlage 8) wurden ursprünglich auf der Anlage im Bau mit der 
Anlagenummer AIB-0000994 aktiviert.  
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Mit der Schlussrechnung in Höhe von 195.972,65 EUR (Belegnummern GEK0214526 und 
GEK0216258) war die Investition im Jahr 2019 abgeschlossen. Daher wurden die 
Anschaffungskosten in Höhe von insgesamt 354.391,87 EUR von der AIB auf die Anlage mit 
der Anlagenummer ANL0079186 umgebucht. Zudem wurden weitere Anschaffungskosten in 
Höhe von 38.481,36 EUR mit der Belegnummer GEK0217619 (siehe Anlage 11) auf der Anlage 
aktiviert. Die beschaffte Beladung in Höhe von 68.268,22 EUR (Belegnummer GEK0205874) 
wurde bei der Umbuchung von der AIB separat veranlagt. 
 
AIB-0000994: 

 
 
ANL0079186: 

 
 
 
(3) Mit der Lieferung am 08.02.2019 war das Fahrzeug für das Jahr 2019 zeitanteilig für die 
Monate Februar bis Dezember abzuschreiben. Die Nutzungsdauer beträgt für 
Feuerwehrfahrzeuge laut VV-AfA 15 Jahre. Folglich ergibt sich für 2019 folgender 
Abschreibungsbetrag: 
 
 
 392.873,23 EUR / 15 Jahre= 26.191,55 EUR (jährliche AfA) 
 26.191,55 EUR / 12 Monate = 2.182,63 EUR (monatliche AfA) 
 2.182,63 EUR * 11 Monate= 24.008,92 EUR (AfA Feb. bis Dez. 2019) 
 
 
Für die Jahre 2019 bis 2021 wurden gleichmäßige Jahresraten in Höhe von 26.191,00 EUR 
abgeschrieben. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

nachvollziehbar und vollständig? 
 

Ja 
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
 
ohne Beanstandung   

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 
ohne Beanstandung 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
 Wählen Sie ein Element aus. 
 
Bemerkungen: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

Hartinger, Manfred   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14204  1-14   1-142  
 
 
 
Anhang 
 
 

 

Verteiler: 

1-14 11 04 10 
1-14 30 22/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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Anlage 1: 
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Anlage 2: 
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Anlage 3:
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Anlage 4: 
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Anlage 5: 
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Anlage 6: 
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Anlage 7: 
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Anlage 8: 
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Anlage 9: 
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Anlage 10: 
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Anlage 11: 

 
 

 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende Prüfung bei 1-14 durch: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 

Sitzungstermin: 07.09.2022 

 

 

 

 



402 

 

Prüfungsschwerpunkt 2020 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Ergebnisrechnung E 12 „Zuwendungen, Umlagen und sonstige 

Transferaufwendungen“ 

Sachkonto 5415900 „Zuweisungen/Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich“ 

 
Zur Prüfung ausgewähltes Konto: 
 

E 
Gesamtwert E 12 bei 

Prüfungsbeginn 
(28.07.2022) 

Sachkonto 
Wert Sachkonto bei 

Prüfungsbeginn 
(28.07.2022) 

12 63.096.049,03 EUR 
5415900 

„Zuweisungen/Zuschüsse 
f. d. sonst. priv. Bereich“ 

2.782.669,25 EUR 

geprüfter Beleg: GEK0232202 über 42.123,35 EUR  

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Ergebnisrechnung ist das mit dem Ergebnishaushalt vergleichbare 
Rechnungslegungsinstrument und ist inhaltlich vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- 
und Verlustrechnung. Sie hat die Aufgabe, die Entstehung des Jahresergebnisses 
(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) aus den einzelnen Erfolgsquellen der Stadt zu zeigen, 
um einen Einblick in die Ertragslage der Stadt zu ermöglichen. Sie ermittelt das Jahresergebnis 
des abgelaufenen Haushaltsjahres durch die Gegenüberstellung sämtlicher dem Haushaltsjahr 
zuzurechnenden Aufwendungen und Erträge und bildet somit das Ressourcenaufkommen und 
den Ressourcenverbrauch des Haushaltsjahres ab. 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende Belegnummer wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
 

 
 
Gemäß der Modernisierungsvereinbarung zwischen der Stadt Ludwigshafen und dem 
Eigentümer des Anwesens „Mundenheimer Straße 258“ vom 11.04.2016 liegt das Grundstück 
im Sanierungsgebiet Ludwigshafen-Süd. Im Allgemeinen soll das Sanierungsgebiet 
Ludwigshafen-Süd zu einem innerstädtischen Wohnquartier mit eigenständigem Charakter 
weiterentwickelt werden, bei dem der Strukturwandel Ludwigshafens berücksichtigt wird. Das 
Anwesen soll umfassend modernisiert werden, da es nach der städtebaulichen 
Rahmenplanung als modernisierungs- und instandsetzungsbedürftig ausgewiesen ist. Nach § 
164a BauGB können Städtebauförderungsmittel für Modernisierungs- und 
Instandsetzungsmaßnahmen eingesetzt werden, zu denen sich der Eigentümer gegenüber der 
Stadt vertraglich verpflichtet hat. 
Der Eigentümer hat sich gemäß der Modernisierungsvereinbarung vom 11.04.2016 dazu 
verpflichtet, an dem Gebäude die in der Kostenschätzung vom 02.10.2015 aufgeführten 
Modernisierungs-/ Instandsetzungsmaßnahmen durchzuführen. 
Die Stadt hat sich gemäß der Modernisierungsvereinbarung vom 11.04.2016 dazu verpflichtet, 
die Maßnahme zu fördern. Die Stadt gewährt grundsätzlich den Kostenerstattungsbetrag als 
eine auf den Einzelfall bezogene Pauschale. Der Kostenerstattungsbetrag beträgt 18,65 % der 
berücksichtigungsfähigen Gesamtkosten, jedoch höchstens 50.000 EUR.  
Die Eigentümer tragen die Gesamtkosten in Höhe von 251.000 EUR. Nach Abzug von pauschal 
10 % für unterlassene Instandhaltung ergeben sich berücksichtigungsfähige Gesamtkosten in 
Höhe von 225.900 EUR. Die Stadt beteiligt sich daher an den berücksichtigungsfähigen 
Gesamtkosten durch Gewährung eines Kostenerstattungsbetrages in Höhe von 42.123,35 
EUR. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

nachvollziehbar und vollständig? 
 

Ja 
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
 
ohne Beanstandung   

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 
ohne Beanstandung 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
 Wählen Sie ein Element aus. 
 
 
Bemerkungen: 
 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

Hartinger, Manfred   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14204  1-14   1-142  
 
 
Anhang 
 
 

Verteiler: 

1-14 11 04 10 
1-14 30 22/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage 1: 
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Anlage 2: 

 

 
  

 

 

 

 



408 

 

 

 
 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion  :  
Begleitende Prüferin bei 1-14  :  
Aktenzeichen   : 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin  : 07.09.2022 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung E 11 – Abschreibungen –  

Sachkonto 5392000 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

E Gesamtwert E 11 bei 
Prüfungsbeginn 
(23.08.2022) 

Sachkonto 
 

Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(23.08.2022) 

 
11 

 

 
143.686.034,24 EUR 

 

5392000 
außerplanmäßige 
Abschreibungen auf 
Sachanlagen 

 
2.232.329,63 EUR 

 
geprüfter Beleg: AN129362 über 11.751,00 EUR 
 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge, neben den allgemeinen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, insbesondere auch die §§ 93 
GemO i.V.m. 112 Abs. 1 GemO und 13 und 44 GemHVO zu beachten. Danach sind in der 
Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen 
vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen 
verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für 
die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. 
 
Entsprechend § 55 GemHVO sind in der Gesamtergebnisrechnung mindestens die folgenden 
Posten in der angegebenen Reihenfolge auszuweisen: 
11. Abschreibungen. 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

 

 
 
Bei der Buchung handelt es sich um die Umwandlung der Anlage ANL0076422 (Hortküche) in 
einen Festwert. Nach Auskunft des Bereichs Finanzen wurde im Rahmen eines Hortumbaus 
eine neue Küche angeschafft, die nach Fertigstellung der AiB (Anlage im Bau) zum 01.01.2013 
auf die Anlage ANL0076422 gebucht wurde. Die Nutzungsdauer der Küche wurde gemäß der 
Anlage zur Abschreibungsrichtlinie des Landes (Abschreibungstabelle) über 15 Jahre angelegt. 
 
Auszug Abschreibungstabelle – Anlage zur Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer 
von Vermögensgegenständen und der Berechnung der Abschreibungen 
(Abschreibungsrichtlinie – VV-AfA) des Ministeriums des Innern und für Sport vom 23.11.2006: 

 

 
 
Auszug Anlagenkarte aus newsystem: 

 
 
Gemäß § 32 Abs. 8 GemHVO können Vermögensgegenstände des Sachanlagenvermögens, 
wenn sie regelmäßig ersetzt werden und ihr Gesamtwert für die Gemeinde von nachrangiger 
Bedeutung ist, mit einer gleich bleibenden Menge und einem gleichbleibenden Wert (Festwert) 
angesetzt werden, sofern ihr Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner 
Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt. Jedoch ist in der Regel in 
angemessenen Zeitabständen eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen. Demnach 
wurden für die Einrichtungsgegenstände von Schulen Festwerte gebildet. Aus 
vereinfachungsgründen wird hier der Festwert mit einem Durchschnittssatz i.H.v. 50% der 
Anschaffungs- und Herstellungskosten festgesetzt. Grundlage dafür ist die stadtinterne 
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„Richtlinie zur Vorgehensweise wegen Festwerten für Inventar bei den Bereichen Schulen und 
Kitas“ (Protokoll vom 24.11.2016). 
 
Nach hälftiger Nutzungsdauer, d.h. zum 30.06.2020 wurde die o.g. Anlage ANL0076422 in 
einen Festwert umgewandelt und der entsprechende Buchwert in Höhe von 11.751,00 EUR 
auf der Anlage ausgebucht. 

 
Auszug Protokoll vom 24.11.2016: 
 

 
 
Seite 3 

 
 
Auszüge aus newsystem: 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

nachvollziehbar und vollständig? 
 

Ja 
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
 
ohne Beanstandung   

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 
ohne Beanstandung 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
 Wählen Sie ein Element aus. 
 
 
Bemerkungen: 
 
 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

Metzler, Dr. Wilhelma   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14205  1-14   1-142  
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 10 
1-14 30 22/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion  :  
Begleitende Prüferin bei 1-14  :  
Aktenzeichen   : 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin  : 07.09.2022 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige 

Transferaufwendungen – Sachkonto 5441900 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

E Gesamtwert E 12 bei 
Prüfungsbeginn 
(23.08.2022) 

Sachkonto 
 

Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(23.08.2022) 

 
12 

 

 
113.683.944,92 EUR 

 

5441900 
Sonstiges 

 
677.337,89 EUR 

 
geprüfter Beleg: A946577 über 58.213,94 EUR 
 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge, neben den allgemeinen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, insbesondere auch die §§ 93 
GemO i.V.m. 112 Abs. 1 GemO und 13 und 44 GemHVO zu beachten. Danach sind in der 
Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen 
vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen 
verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für 
die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. 
 
Entsprechend § 55 GemHVO sind in der Gesamtergebnisrechnung mindestens die folgenden 
Posten in der angegebenen Reihenfolge auszuweisen: 
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12. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen. 
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

 
 
Bei der Buchung handelt es sich um die erste Rate einer vierteljährlich fälligen Umlage, die 
vom Land gemäß § 3 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) zur Deckung der Kosten der 
zentralen Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz und der Hochschule für öffentliche Verwaltung 
Rheinland-Pfalz erhoben wird (ZVS-Umlage). Buchungsgrundlage ist das Schreiben des 
Landes vom 06.02.2020, das für Ludwigshafen einen zum 1. Quartal 2020 fälligen Anteil in 
Höhe von 58.213,94 Euro ausweist. 
 
Die Buchung der ZVS-Umlage für das 1. Quartal 2020 ging einher mit Buchungen der 
gleichzeitig fälligen Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage; vgl. § 3 Abs. 1 und § 23 LFAG) 
und der Schlüsselzuweisung des Landes. Letztere wurde vom Land mit den Umlagen 
verrechnet (siehe Schreiben des Landes vom 06.02.2020). 
 
Aufwandsbuchung in Newsystem: 
 

 
 
Ertragsbuchung in Newsystem: 
 

 
 
 
§ 3 LFAG: 
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Schreiben des Landes Rheinland-Pfalz vom 06.02.2020: 
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Die Zahlung vom Land in Höhe von 13.654.196,56 Euro wurde zum 14.02.2020 in Newsystem 
mit der Belegnummer BB4142879 verbucht. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

nachvollziehbar und vollständig? 
 

Ja 
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
 
ohne Beanstandung   

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 
ohne Beanstandung 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
 Wählen Sie ein Element aus. 
 
 
Bemerkungen: 
 
 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

Metzler, Dr. Wilhelma   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14205  1-14   1-142  
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 10 
1-14 30 22/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 07.09.2022 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung E 11 Abschreibungen - Sachkonto 5351000 – 

Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurte…. 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 
(18.07.2022) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(18.07.2022) 

 
E 11 

 

 
48.347.590,27 EUR 

 
5351000 

Abschreibungen auf 
Brücken, Tunnel und  

ingenieurte…. 

 
4.922.930,00 EUR 

geprüfte Belege:  
1. AN133149, 42.555,00 €, Abschreibungen 2020 
 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen, neben den allgemeinen Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung für Gemeinden, insbesondere die §§ 93 GemO i.V.m. § 112 
Abs. 1 GemO sowie 13 und 44 GemHVO zu beachten. Danach sind in der Ergebnisrechnung 
die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen vollständig und getrennt 
voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen verrechnet werden, soweit 
durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für die Gliederung gilt § 2 Abs. 
1 GemHVO entsprechend. 
Entsprechend § 55 GemHVO sind in der Gesamtergebnisrechnung mindestens die folgenden 
Posten in der angegebenen Reihenfolge auszuweisen: 
11. Abschreibungen. 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

 

 
 
AN133149 
 
Die Haltestellenüberdachung am Berliner Platz wurde zur Einführung der Doppik mit einem der 
Geschäftsbuchhaltung gemeldeten Buchwert i. H. v. 1.722.390,00 EUR und einer 
verbleibenden Nutzungsdauer von 40,5 Jahren (=486 Monate) eingebucht. Nach Abzug der 
Abschreibungsbeträge für die Jahre 2009 und 2010 verblieb ein Restbuchwert i. H. v. 
1.638.371,00 EUR und eine Restlaufzeit von 38,5 Jahren (=462 Monate). Daraus errechnet 
sich bei linearer Abschreibung ein jährlicher Abschreibungsbetrag i. H. v. 42.555,09 EUR. Die 
Abschreibungsbeträge werden auf volle Euro gerundet, so dass letztlich für das Jahr 2020 ein 
Abschreibungsbetrag i. H. v. 42.555,00 EUR gebucht wurde. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



420 

 

Der Restbuchwert zum 31.12.2020 beläuft sich auf 1.170.266,00 € 
 

 
 
 
Zwischen der Auswahl der Stichprobe und Erstellung der Vorlage wurde von der 
Geschäftsbuchhaltung die Abschreibung für das Jahr 2021 gebucht, so dass sich der 
Restbuchwert zum 31.12.2021 auf nunmehr 1.127.711 € beläuft: 

 

 
  

Jahr Buchwert Abschreibung Restbuchwert

2008 1.722.390 42.010 1.680.380

2009 1.680.380 42.009 1.638.371

2010 1.638.371 42.555 1.595.816

2011 1.595.816 42.555 1.553.261

2012 1.553.261 42.555 1.510.706

2013 1.510.706 42.555 1.468.151

2014 1.468.151 42.555 1.425.596

2015 1.425.596 42.555 1.383.041

2016 1.383.041 42.555 1.340.486

2017 1.340.486 42.555 1.297.931

2018 1.297.931 42.555 1.255.376

2019 1.255.376 42.555 1.212.821

2020 1.212.821 42.555 1.170.266

2021 1.170.266 42.555 1.127.711
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

nachvollziehbar und vollständig? 
 

Nein 
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
 
mit Beanstandung   

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 
mit Beanstandung 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
 Ja 
 
Bemerkungen: 
Nach meinen Informationen konnte die Haltestellenüberdachung „Berliner Platz“ nicht wieder 
vollständig aufgebaut worden, Elemente sind beschädigt/in Verlust geraten. Eine Wertkorrek-
tur fand m.E. nicht statt. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

Moritz, Helge   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14210  1-14  1-142 
 
 
 
Verteiler: 
 
1-14 11 04 11 
1-14 30 22/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 07.09.2022 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 

Transferaufwendungen - Sachkonto 5414400 – an Zweckverbände 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 
(18.07.2022) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(14.02.2022) 

 
E 12 

 

 
21.084.100,08 EUR 

 
5414400 

an Zweckverbände 

 
269.376,77 EUR 

geprüfte Belege:  
2. GWF_000406820, 41.840,65 €, Verbandsumlage 2020 
 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen, neben den allgemeinen Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung für Gemeinden, insbesondere die §§ 93 GemO i.V.m. § 112 
Abs. 1 GemO sowie 13 und 44 GemHVO zu beachten. Danach sind in der Ergebnisrechnung 
die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen vollständig und getrennt 
voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen verrechnet werden, soweit 
durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für die Gliederung gilt § 2 Abs. 
1 GemHVO entsprechend. 
Entsprechend § 55 GemHVO sind in der Gesamtergebnisrechnung mindestens die folgenden 
Posten in der angegebenen Reihenfolge auszuweisen: 
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen. 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

 
 
Bei der Buchung handelt es sich um die Zahlung des 3. Teilbetrages der Verbandsumlage für 
das Haushaltsjahr 2020 im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft der Stadt Lu im 
Gewässerzweckverband I.-E. Die Verbandumlage beläuft sich 2020 auf 2.211451 €. Davon hat 
die Stadt Lu entsprechend ihrem Anteil von 9,46% insgesamt 209.203,26 € zu tragen. 
 
Die Umlage ist wie folgt zu zahlen: 
 

1. Teilbetrag zum 01.02.2020 40% des Umlageanteils 83.681,31 € 
2. Teilbetrag   zum 01.05.2020 20% des Umlageanteils 41.840,65 € 
3. Teilbetrag zum 01.02.2020 20% des Umlageanteils 41.840,65 € 
4. Teilbetrag zum 01.05.2020 20% des Umlageanteils 41.840,65 € 

   209.203,26 € 
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425 

 

 
3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

nachvollziehbar und vollständig? 
 

Ja 
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
 
ohne Beanstandung   

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 
ohne Beanstandung 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
 Wählen Sie ein Element aus. 

 
Bemerkungen: 
 
 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
 
Unterschrift Ausschussmitglied: 

  

 
 

  

Daumann, Hans-Uwe   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14210  1-14  1-142 
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 22/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  

Begleitende Prüfung bei 1-14 durch:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 

Sitzungstermin: 07.09.2022 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnungsposition E 11 „Abschreibungen“ - Sachkonto 5322000 

„immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwend“ 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Ergebnisrechnungs-
position 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 
(21.07.2022) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(21.07.2022) 

E 11 43.408.817,21 EUR 
5322000 immaterielle 
Vermögensgegenstände 
aus gel. Zuwend 

7.164.180,72 EUR 

geprüfte Belege:  
AN132202  zu  47.358,00 Euro 
AN132257 zu  1.916,00 Euro 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 

(1) Gemäß § 108 Absatz 1 GemO hat die Gemeinde für den Schluss eines jeden 
Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Nach § 108 Abs. 2 GemO besteht der 
Jahresabschluss u. a. aus der Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung.  

(2) Gemäß § 35 GemHVO sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren 
Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungskosten um planmäßige Abschreibungen zu 
vermindern. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über 
die wirtschaftliche Nutzungsdauer.  
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(3) Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren 
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens ist die vom fachlich zuständigen Ministerium 
bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Gemeinden zu Grunde zu legen. Im Jahr der 
Anschaffung sind abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entsprechend 
dem Zeitpunkt ihrer Anschaffung zeitanteilig abzuschreiben. 

 

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

2.1 AN132202 zu 47.358,00 Euro „Abschreibungen 2020“ 

 

 

Bei der ausgewählten Stichprobe handelt es sich um die Abschreibungsposition der 
Ergebnisrechnung des Beleges AN132202. Der gesamte Beleg umfasst noch die 
wertmindernde Habenbuchung des Anlagegutes auf dem zugehörigen Aktivkonto.   

 

 

Grund der Abschreibung ist Anlage ANL0075141 „Zuschuss Kiga H. Neue Gruppe + Umbau 2 
jährige“ bzw. der Vorgängeranlage ANL0070786 „Zuschuss Kiga H. Neue Gruppe + Umbau 2 
jährige“ Es handelt sich hierbei um einen bzw. mehrere Zuschüsse an eine Kindertagesstätte 
in Höhe von 1.145.677,89 Euro. 

 

Der ursprünglich angesetzte Abschreibungszeitraum der aufgelösten Anlage ANL0070786 
betrug 20 Jahre ab 01.04.2011 
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Der neue Abschreibungszeitraum der Anlage ANL0075141 beträgt 23,25 Jahre ab 01.01.2013 
bis 31.03.2036.  

 

Ab Abschreibungsbeginn 01.04.2011 der ursprünglichen Anlage gerechnet beträgt der 
Abschreibungszeitraum 25 Jahre. Auskunftsgemäß Frau S. (2-11) erfolgten Umbuchung und 
Änderung des Abschreibungszeitraums aufgrund einer Prüfung durch die Revision (Prüfbericht 
296/2013). 

 

Bisher sind Abschreibungen in Höhe von 485.008,77 Euro erfolgt. 

 

Der Anlage liegen drei Bewilligungen über Zuschüsse zugrunde: 

1. Bewilligung vom 09.09.2010 über  802.850,00 Euro 
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In der Zeile Umbau-Gesamtkosten wird ein 100%iger Zuschuss von 718.100 Euro 
ausgewiesen. Tatsächlich ergibt dieser Betrag aber lediglich einen Prozentsatz von 86,52%. 

Die Differenz ergibt sich aus dem abgezogenen Landeszuschussbetrag in Höhe von 
111.900,00 Euro. 

 

2. Bewilligung vom 16.09.2011 über  82.724,09 Euro 

 

 

3. Bewilligung vom 30.04.2013 über  209.769,33 Euro 

 

 

Bewilligung vom 09.09.2010 über  802.850,00 € 

Bewilligung vom 16.09.2011 über  82.724,09 € 

Bewilligung vom 30.04.2013 über  209.769,33 € 

Gesamt  1.095.343,42 € 

 

Mit dem Schreiben zum Schlussverwendungsnachweis wird auch mitgeteilt, dass die darüber 
hinaus angefallenen Mehrkosten durch den Jugendhilfeausschuss bewilligt wurden.  

 

 

 

Insgesamt förderfähig waren somit 1.145.677,88 Euro.  
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Bereits gezahlt wurden 901.901,53 Euro. Somit verblieb eine zu zahlende Restsumme von 
243.776,36 Euro. 

Die bisherigen Anschaffungsbuchungen auf beiden Anlagen ergeben einen Gesamtbetrag von 
1.145.677,89 Euro. 

 

Die Höhe des Abschreibungsbetrags der Stichprobe (47.358,00 EUR) ergibt sich aus dem 
Betrag vom 14.10.2014 (243.776,36 EUR) und dem Restbetrag der bisherigen Auszahlungen, 
abzüglich der bisherigen Abschreibungskosten geteilt durch die Restlaufzeit (22,25 Jahre ab 
01.04.2014).  

 

1.053.724,36 EUR : 22,25 Jahre = 47.358,40 EUR/Jahr 

 

2.2 AN132257 zu 1.916,00 Euro „Abschreibungen 2020“ 

 

Bei der ausgewählten Stichprobe handelt es sich um die Abschreibungsposition der 
Ergebnisrechnung des Beleges AN132257. Der gesamte Beleg umfasst noch die 
wertmindernde Habenbuchung des Anlagegutes auf dem zugehörigen Aktivkonto.   

 

Grund der Abschreibung ist Anlage ANL0075205 „Zuschuss kath. Kiga S. Architektenkosten“. 
Es handelt sich hierbei um einen Zuschuss an eine Kindertagesstätte in Höhe von 47.731,10 
Euro. 
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Der ursprünglich angesetzte Abschreibungszeitraum der aufgelösten Anlage ANL0073726 
betrug 20 Jahre ab 01.12.2012. 

 

 

Der Abschreibungszeitraum der Anlage ANL0075205 beträgt 24,917 Jahre ab 01.01.2013 bis 
30.11.2037.  

 

 

Ab Abschreibungsbeginn 01.12.2012 der ursprünglichen Anlage gerechnet beträgt der 
Abschreibungszeitraum 25 Jahre. Auskunftsgemäß Frau S. (2-11) erfolgten Umbuchung und 
Änderung des Abschreibungszeitraums aufgrund einer Prüfung durch die Revision (Prüfbericht 
296/2013). 

 

 

Bisher sind Abschreibungen in Höhe von 17.377,49 Euro erfolgt.  
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Der Anlage liegt eine Bewilligung vom 19.09.2012 über 50.861,93 Euro zugrunde. 

 

 

Die bisherigen Anschaffungsbuchungen auf beiden Anlagen ergeben einen Gesamtbetrag von 
47.867,49 Euro. 

 

Dies entspricht in der Höhe der Honorarschlussrechnung des Architekten. 

 

Die Höhe des Abschreibungsbetrags der Stichprobe (1.916,00 EUR) ergibt aus dem 
Buchungsbetrag geteilt durch die Laufzeit von 25 Jahren ab 01.12.2012.  

 

47.867,49 EUR : 25 Jahre = 1.914,70 EUR 
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3. Prüfungsergebnis 

 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

nachvollziehbar und vollständig? 
 

Ja 

 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
 
ohne Beanstandung   

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 
ohne Beanstandung 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
 Wählen Sie ein Element aus. 

 
 
Bemerkungen: 
 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied: 

  

 
 

  

Zell, Heinz   

 
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 22/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 07.09.2022 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung E 11 Abschreibungen - Sachkonto 5322000 – immaterielle 

Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 
(18.07.2022) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(14.02.2022) 

 
E 11 

 

 
48.347.590,27 EUR 

 
5322000 

Immaterielle 
Vermögensgegenstände 
aus gel. Zuwendungen 

 

 
2.392.503,88 EUR 

geprüfte Belege:  
3. AN132354, 63.693,00 €, Abschreibungen 2020 
4. AN134194, 174.560,00 €, Abschreibungen 2020 
 

 
 
 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen, neben den allgemeinen Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung für Gemeinden, insbesondere die §§ 93 GemO i.V.m. § 112 
Abs. 1 GemO sowie 13 und 44 GemHVO zu beachten. Danach sind in der Ergebnisrechnung 
die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen vollständig und getrennt 
voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen verrechnet werden, soweit 
durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für die Gliederung gilt § 2 Abs. 
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1 GemHVO entsprechend. 
Entsprechend § 55 GemHVO sind in der Gesamtergebnisrechnung mindestens die folgenden 
Posten in der angegebenen Reihenfolge auszuweisen: 
11. Abschreibungen. 
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
2.1 AN132354 
 
Das Projekt "Offene Welt" des Theaters wurde mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. Fördervoraussetzung war, dass es sich um 
Investitionen handelt. Hätten keine investiven Buchungen nachgewiesen werden können, 
hätten eventuell Fördergelder zurückgezahlt werden müssen; Grund: § 18 (2) Nr. 3 LFAG 
(Aufteilung der zweckgebundenen Finanzzuweisungen). Die Beantragung erfolgte unter der 
Überschrift "Stadtentwicklung/Stadtsanierung", so dass die Laufzeit der Satzung des 
Stadtsanierungsgebietes Mitte nach § 142 BauGB als Grundlage für die Nutzungsdauer des 
Projektes diente. Die Anlage ANL0077117 ist demnach über den Zeitraum vom 01.01.2015 bis 
31.12.2022 abzuschreiben. Daraus ergibt sich der jährliche Abschreibungsbetrag i. H. v. 
63.693,00 EUR (auf volle Euro gerundet). 
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Zwischen der Auswahl der Stichprobe und Erstellung der Vorlage wurde von der 
Geschäftsbuchhaltung die Abschreibung für das Jahr 2021 gebucht, so dass sich der 
Restbuchwert zum 31.12.2021 auf nunmehr 63.369,00 € beläuft: 
 

Anlageposten: 

 
 

 
 
 
2.2 AN134194 
 
Die Anlagenkarte ANL007846 "Investitionskostenzuschuss Erneuerung V003 
Zugsicherungsanlage Tunnel LU (Zentrales Stellwerk)" wurde zum 01.07.2017 als Zuschuss 
mit Zweckbindung mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren angelegt. Es handelt sich um eine 
Maßnahme der Verkehrsbetriebe, deren Finanzierung mit städtischen Mitteln vom Stadtrat 
genehmigt wurde. Nach den geleisteten Zuschüssen errechnet sich für das Jahr 2020 ein 
Abschreibungsbetrag i. H. v. 174.560,00 EUR (auf volle Euro gerundet). 
 

 
 

 
 

 
 

Anlagedatum Belegart Belegnr. Anlagennr. AfA BuchcodeAnlagebuchungskategorieAnlagenbuchungsartBeschreibung Betrag UmbuchungspostenAnzahl AfA-TageBuchungsdatum

31.12.2015  AN069048 ANL0077117 STANDARD  Normal-AfA Abschreibungen 2015 -63.692,80 Nein 360 31.12.2015

31.12.2016  AN081310 ANL0077117 STANDARD  Normal-AfA Abschreibungen 2016 -63.692,00 Nein 720 31.12.2016

31.12.2017  AN094020 ANL0077117 STANDARD  Normal-AfA Abschreibungen 2017 -63.693,00 Nein 1080 31.12.2017

31.12.2018  AN106841 ANL0077117 STANDARD  Normal-AfA Abschreibungen 2018 -63.693,00 Nein 1440 31.12.2018

31.12.2019  AN120529 ANL0077117 STANDARD  Normal-AfA Abschreibungen 2019 -63.692,00 Nein 1800 31.12.2019

31.12.2020  AN132354 ANL0077117 STANDARD  Normal-AfA Abschreibungen 2020 -63.693,00 Nein 2160 31.12.2020

31.12.2021  AN153372 ANL0077117 STANDARD  Normal-AfA Abschreibungen 2021 -63.692,00 Nein 2520 31.12.2021

Jahr Anschaffungen Abschreibung Restbuchwert

2015 509.540,80 -63.692,80 445.848,00

2016 445.848,00 -63.692,00 382.156,00

2017 382.156,00 -63.693,00 318.463,00

2018 318.463,00 -63.693,00 254.770,00

2019 254.770,00 -63.692,00 191.078,00

2020 191.078,00 -63.693,00 127.385,00

2021 127.385,00 -63.692,00 63.693,00
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Zwischen der Auswahl der Stichprobe und Erstellung der Vorlage wurde von der 
Geschäftsbuchhaltung die Abschreibung für das Jahr 2021 gebucht, so dass sich der 
Restbuchwert zum 31.12.2021 auf nunmehr 3.578.490,00 € beläuft. 
 

 
 
 

 
 
  

Jahr Buchwert Zugang Abschreibung Restbuchwert

2017 2.650.000 53.000 2.597.000

2018 2.597.000 1.050.000 148.857 3.498.143

2019 3.498.143 604.029 174.561 3.927.611

2020 3.927.611 0 174.560 3.753.051

2021 3.753.051 0 174.561 3.578.490
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

nachvollziehbar und vollständig? 
 

Ja 
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
 
ohne Beanstandung   

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 
ohne Beanstandung 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
 Wählen Sie ein Element aus. 

 
Bemerkungen: 
Keine 

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

Lemberger, Markus   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14210  1-14  1-142 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 22/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 07.09.2022 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 

Transferleistungen - Sachkonto 5442200 – sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 
(18.07.2022) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(18.07.2022) 

 
E 12 

 

 
21.084.100,08 EUR 

 
5442200 

Bezirksverband P. 
 

 
3.369.867,00 EUR 

geprüfter Beleg:  
5. GWF_000438674, 227.091,00 €, Differenz zu 4. Quartal (785.694,00 €) 
 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen, neben den allgemeinen Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung für Gemeinden, insbesondere die §§ 93 GemO i.V.m. § 112 
Abs. 1 GemO sowie 13 und 44 GemHVO zu beachten. Danach sind in der Ergebnisrechnung 
die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen vollständig und getrennt 
voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen verrechnet werden, soweit 
durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für die Gliederung gilt § 2 Abs. 
1 GemHVO entsprechend. 
Entsprechend § 55 GemHVO sind in der Gesamtergebnisrechnung mindestens die folgenden 
Posten in der angegebenen Reihenfolge auszuweisen: 

12. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen. 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

 
 
Die Stadt Ludwigshafen gehört neben weiteren 7 kreisfreien Städten und 8 Landkreisen dem 
Bezirksverband Pfalz an. 
Mit Schreiben vom 10.01.2020 (Anlage 1) hat der Bezirksverband die Abschlagszahlungen für 
2020 auf der Basis des Vorjahres auf jeweils 785.694,00 € festgesetzt. Die Zahlung der Umlage 
ist zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2020 fällig. 
 
Bis 15.08.2020 waren 3 Abschlagszahlungen in Höhe jeweils 785.694,00 €, insgesamt 
2.357.082,00 € angefordert und gezahlt.  
Mit Schreiben vom 20.10.2020 hat der Bezirksverband die Umlage für 2020 berechnet: 

 

 
 
 
Die Bezirksverbandsumlage wurde für das Jahr 2020 auf insgesamt 23.882.805,00 € 
festgesetzt.  
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Der Anteil der Stadt Ludwigshafen für das Jahr 2020 beläuft sich auf 3.369.867 €. 
 

 

 
 
Somit waren von der Stadt zum Fälligkeitstermin 15.11.2020 neben der 4. Rate in Höhe von 
785.694,00 € weitere 227.091,00 € zu zahlen. 

 
  

Bearbeiten - Explorer Sachposten

Sachkontonr. ErgebnisgliederungscodeBelegnr. Betrag Beschreibung Berechtigungscode Buchungsdatum Fälligkeitsdatum

5442200 E 12 GWF_000411999 785.694,00 Bezirksverbandsumlage 2020 1. Abschlag 911 15.02.2020 09.02.2020

5442200 E 12 GWF_000412066 785.694,00 Bezirksverbandsumlage 2020 2. Abschlag 911 15.05.2020 15.05.2020

5442200 E 12 GWF_000412067 785.694,00 Bezirksverbandsumlage 2020 3. Abschlag 911 15.08.2020 15.08.2020

5442200 E 12 GWF_000412068 785.694,00 Bezirksverbandsumlage 2020 Abschlag 911 15.11.2020 15.11.2020

5442200 E 12 GWF_000438674 227.091,00 Differenz zu 4. Quartal (785.694,-) 911 31.12.2020 14.11.2020

3.369.867,00
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

nachvollziehbar und vollständig? 
 

Ja 
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
 
ohne Beanstandung   

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 
ohne Beanstandung 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
 Wählen Sie ein Element aus. 

 
Bemerkungen: 
Keine 

 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 

  

Lemberger, Markus   
 
Kenntnis genommen: 
 
 

    

1-14210  1-14  1-142 
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 22/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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Anlage 1: 
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Anlage 2: 
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Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 30.11.2022: 

TOP 9: Jahresabschluss 2020 
Prüfungsergebnisse aus früheren Sitzungen (hier: 07.09.2022) 
Ergebnisrechnung (Prüfungsschwerpunkt E 11), Ergebnisrechnung, Prüfung 
Schritt 3 
 
Feststellung der Prüfungsergebnisse:  

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung E 11 Abschreibungen - Sachkonto 5351000 – 

Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurte…. 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 
(18.07.2022) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(18.07.2022) 

 
E 11 

 

 
48.347.590,27 EUR 

 
5351000 

Abschreibungen auf 
Brücken, Tunnel und  

ingenieurte…. 
 

 
4.922.930,00 EUR 

geprüfte Belege:  
1. AN133149, 42.555,00 €, Abschreibungen 2020 

 

 

In der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 07.09.2022 hat der Ausschuss den 

o.g. Beleg mit folgendem Ergebnis geprüft: 

 

2.11 
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Der zuständige Bereich 4-14 hat dazu wie folgt Stellung genommen:  
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2.12  Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 29.11.2023 

TOP 1 - öffentlich: Präsentation des Jahresabschlusses 2020 

Beigordneter Andreas Schwarz stellt den Jahresabschluss der Stadt zum 31.12.2020 anhand 

einer PowerPoint-Präsentation vor, welche im Anhang beigefügt ist. 

Hierbei werden die maßgeblichen Faktoren beleuchtet, die den Jahresabschluss 2020 beein 

flusst haben. Er geht insbesondere auf die Inhalte folgende Folien ein: 

• Eckwerte  

• Bilanz  
• Struktur Anlagevermögen  
• Veränderungen Anlagevermögen  
• Eigenkapital  
• Entwicklung Eigenkapital  
• Rückstellungen  
• Verbindlichkeiten  
• Ergebnisrechnung  
• Kernprobleme  
• Finanzergebnis  
• Entwicklung Jahresfehlbeträge  
• Zusammenfassung Ergebnisrechnung  
• Finanzrechnung  
• Chancen und Risiken   

Sodann nimmt der Ausschuss den Bericht zur Kenntnis. 
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2.12  Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 29.11.2023 

TOP: 4 öffentlich 
Bericht des Bereichs Revision über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 

Bereichsleiter Herr Libowsky stellt die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 durch den Bereich 
Revision in Form einer PowerPoint-Präsentation (Anlage) vor. 

Er geht insbesondere auf die Inhalte folgende Folien ein: 
 

Prüfungsgrundlagen  
zentrale rechtliche Grundlagen  

grundsätzliche Feststellungen  

Prüfungsgegenstand  

Art und Umfang der Prüfung  

Prüfungsteam  
Prüfungsschwerpunkte  
IT / Software  

Buchführung  

Kontenrahmenplan / Stetigkeitsgrundsatz  

Teilergebnisrechnungen  
regelmäßig wiederkehrende Leistungen  
Gesamtabschluss allgemein  
Ziel Gesamtabschluss 2018  

wesentliche Prüfungsbemerkungen  
Änderung Buchwerte Rathaus und Hochstraße Nord  

Betriebs- und Geschäftsausstattung  

geleistete Anzahlungen / Anlagen im Bau  

Pensions- und sonstige Rückstellungen  

Jahresfehlbetrag  
Kennziffern  
Zusammenfassendes Ergebnis   

Sodann nimmt der Ausschuss den Bericht zur Kenntnis. 
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Präsentation des Jahresabschlusses 2020 
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3. Zusammenfassendes Ergebnis: 

Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses des Ausschusses in einem Prü-
fungsbericht (unter Bezugnahme auf den Prüfungsbericht des Bereichs Revision) und 
Abgabe von 

Empfehlungen des Rechnungsprüfungsausschusses an den Stadtrat: 

 Feststellung der Jahresrechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2020 

 Entlastung der Oberbürgermeisterin, der Bürgermeisterin und der Beigeordneten für 
das Haushaltsjahr 2020 

 
Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses mögen das Prüfungsergebnis feststellen 
und folgende Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses an den Stadtrat beschließen: 
 
-  Feststellung des Jahresabschlusses 2020 
-  Entlastung der Oberbürgermeisterin, der Bürgermeisterin und der Beigeordneten für 

das Haushaltsjahr 2020. 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in den Sitzungen am: 
 
09.09.2020, 25.11.2020, 03.03.2021, 26.05.2021, 01.09.2021, 06.10.2021, 17.11.2021, 
11.05.2022, 06.07.2022, 07.09.2022, 30.11.2022 und 29.11.2023 
 
die Anlagen zum Jahresabschluss stichprobenweise geprüft. Außerdem wurde der 
Prüfungsbericht des Bereichs Revision in der öffentlichen Sitzung des 
Rechnungsprüfungsausschusses am 29.11.2023, unter TOP 4, beraten. Somit hat der 
Ausschuss seine Aufgabe nach den §§ 110, 112, und 113 GemO erfüllt. Die Ergebnisse der 
Prüfung und Beratung sind in Form einer Empfehlung dem Stadtrat bekannt zu geben. 
 
Aufgrund der in den Sitzungen insgesamt gewonnenen Erkenntnisse empfiehlt der 
Rechnungsprüfungsausschuss dem Stadtrat,  
 

 den Jahresabschluss und dessen Anlagen zum 31.12.2020 wie folgt festzustellen: 

 

a) die Bilanz zum 31.12.2020 mit einer 
Bilanzsumme i.H.v. 

und einem Eigenkapital i.H.v. 

b) die Ergebnisrechnung zum 31.12.2020 
mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 

c) die Finanzrechnung zum 31.12.2020 mit 
einem Jahresüberschuss i.H.v  

 
 

 

2.499.793.972,21 EUR 

468.683.529,66 EUR 

+8.554.597,19 EUR 

-36.238.617,04 EUR 
EUR 
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die Entlastung von 
 

Frau Oberbürgermeisterin Steinruck  
Frau Bürgermeisterin Prof. Dr. Reifenberg  
Herrn Beigeordneten Schwarz  
Herrn Beigeordneten Dillinger bis 31.01.2020 
Herrn Beigeordneten Thewalt ab 01.07.2020  
Frau Beigeordnete Beate Steeg 

 
 
für das Haushaltsjahr 2020 mit dem Hinweis zu beschließen, den Gesamtabschluss 2020  
zu erstellen und - sobald geprüft sowie dem Stadtrat zur Kenntnis gegeben - zu 
veröffentlichen. 
 
 
 
Ludwigshafen am Rhein, den 29.11.2023 
 
 
 

 
 
 

 

                


